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Vorwort

Liebe Delegierte und Aktive aus den Kreis- und Stadt-SVen, 

liebe Gäste!

dieser LSK ein (klein) wenig zurück
blicken, uns mit der Geschichte und 
dem Tätigkeitsfeld von SVArbeit be
schäftigen und uns mit dem allge
meinpolitischen Mandat auseinander
setzen. Außerdem wird natürlich auch 
das Feiern nicht zu kurz kommen ;)

Ihr seid zum ersten Mal auf einer 
LSK? Dann werden euch die Erklä
rungen zu Verfahren, Geschäftsord
nung, und Abkürzungen bestimmt 
weiterhelfen. Blättert einfach mal ein 
bisschen rum! Für LSKEinsteigerIn
nen gibt es auch eine Einführung am 
Freitagabend, kommt einfach vorbei!

Solltet ihr trotz allem etwas nicht ver
stehen oder sonstige Fragen zum Bei
spiel bzgl. der Anreise oder Unter
bringung. haben, kontaktiert uns 
einfach unter info@lsvrlp.de oder 
ruft an unter 0 61 31 / 23 86 21.

Wenn ihr während der LSK Fragen 
haben solltet, sprecht uns einfach auf 
der LSK an. Irgendjemand in eurer 
Nähe wird euch gerne weiterhelfen!
Wir freuen uns auf eure Beiträge und 
hoffen auf interessante Diskussionen!

Patrick Simon
Für den Landesvorstand

Schön, dass ihr zur 50. LSK nach 
EnkenbachAlsenborn kommt! 
In euren Händen haltet ihr den Rea
der, in dem ihr alle wichtigen In
formationen zur LSK findet.
Der Reader wird euch die gesam
te Konferenz über begleiten. Ne
ben organisatorischen Informatio
nen findet ihr hier schon Infos zu den 
stattfindenden Workshops und na
türlich die inhaltlichen Anträge! 

Wie ihr bestimmt schon bemerkt habt, 
feiert die LSK dieses Mal ein Jubilä
um! Unter dem Motto „Mehr als nur 
Kuchen backen" möchten wir auf 
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Zeitplan

Freitag | 19. November 2010
bis 17.30 h

18.00 h

19.00 h
20.00 h
danach

Anreise
Eröffnungsplenum: 
Begrüßung | Feststellung der Beschlussfähigkeit | Beschluss der Tagesordnung | Wahl 
des Präsidiums | Rechenschaftsbericht des Landesvorstands | Genehmigung des Proto
kolls der 48. LSK * | Genehmigung des Protokolls der 49. LSK | Was ist eine LSK?
Abendessen
Podiumsdiskussion
Film, Kulturprogramm

Samstag | 20. November 2010
09.00 h
10.00 h
10.30 h
12.00 h
12.30 h
13.30 h
15.30 h
16.30 h

19.00 h
20.00 h
danach

Frühstück
Plenum: Vorstellung der AGen
AGen
Plenum: Vorstellung der Ergebnisse der AGen
Mittagessen
Plenum: Behandlung der von der 49. LSK vertagten Anträge * | Behandlung der Anträge an die 50. LSK
Kaffeepause für Infomeile
Plenum:
Entlastung des Landesvorstands und der Bundesdelegation 09/10 | Verabschiedung des Arbeitspro
gramms | Wahlen zum Landesvorstand | Wahlen zur Bundesebene | Wahlen zum Landesausschuss 
| Wahl der EinsteigerInnenLSV | Wahl der LichtblickRedaktion | Wahl der KassenprüferInnen
Abendessen
Plenum: Behandlung der restlichen Anträge
Kulturprogramm, Partey

Sonntag | 21. November 2010
09.00 h
10.00 h
12.00 h
13.00 h

Frühstück
Abschlussplenum
Einsatz für das ATeam
Feedbackbögen ausfüllen, TschüssSagen

Hinweis:
Da die mit einem * gekennzeichneten Punkte der Ta
gesordnung von der letzten, 49. LSK, vom 23.25. Ap
ril 2010 in Bad Kreuznach wegen Beschlussunfähig
keit vertagt wurden, ist die Zahl der anwesenden 
Delegierten gem. § 49 (1) Satz 2 des rheinlandpfäl
zischen Schulgesetzes für die Beschlussfassung zu 
diesen Punkten bei der 50. LSK nicht relevant.
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Podiumsdiskussion am Freitagabend 
Allgemeinpolitisches Mandat

SVen haben in Rheinland
Pfalz vom Ministerium ein Ge
schenk bekommen: ein Mandat.
Das heißt allerdings nicht, dass sie das 
Recht haben, sich zu jedem Thema zu 
äußern, nein, denn das Mandat, das 
die SVen bekommen haben, war le
diglich ein bildungspolitisches Man
dat, also das Recht, zu bildungspoliti
schen Themen Stellung zu nehmen.
Ein so genanntes allgemeinpoliti
sches Mandat aber, also das Recht, 
sich zu jedem allgemeinpoliti
schen Thema frei äußern zu können, 
bleibt ihnen allerdings verwehrt.

Das Problem dieser Trennung zwi
schen Schule und Gesellschaft be
trifft allerdings nicht nur die (L)SVen, 
sondern auch die ASten (AStA= all
gemeiner Studierendenausschuss, 
in etwa die SV für die Studieren
den). Auch sie haben bloß das Recht, 
sich zu so genannten hochschul
politischen Themen zu äußeren.

Doch was ist eigentlich genau bil
dungspolitisch und was allgemein
politisch? Ist diese Trennung über
haupt sinnvoll, was bedeutet sie für 
die tägliche SVArbeit und was ge
nau wird damit eigentlich bezweckt?

Darüber werden wir in der Po
diumsdiskussion diskutieren!

Mitdiskutieren werden:
Ulla Brede-Hoffmann 
(bildungspolitische Spreche
rin der SPDLandtagsfraktion), 
Enzo Sarnelle 
(AStA der Uni Trier), 
Patrick Simon 
(Landesvorstand der LSV) 
und einE VertreterIn der JU 
(angefragt).
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WS 2
Guter Empfang – schlechte Ver-
bindung. Sexismus und Rassis-
mus am Beispiel von Verbin-
dungen und Burschenschaften

Referentin:
Alisa, jd/jl rlp

An Universitäten und in der Zwi
schenzeit auch an einigen Schu
len gibt es sogenannte Verbin
dungen, manche von ihnen nen
nen sich auch Burschenschaften. 
In diesem Workshop soll erläu
tert werden, warum man das An
gebot dieser Verbindungen auf 
Freunde, günstiges Wohnen und 
Karriere besser ausschlagen soll
te, warum Verbindungen reaktio
när, sexistisch und rassistisch sind 
und wie sich das auf die Gesell
schaft auswirkt, bzw. sie wieder
spiegelt. Am Beispiel einiger „al
ter Herren“ aus Politik und Zeitge
schichte soll ein Einblick in Struk
turen von Verbindungen gege
ben werden und erklärt werden, 
warum das Ganze keinen Spaß 
ist sondern ganz schön bitter.

WS 3
Militär und Schule

Referentin:
Jonna (Informationsstel
le Militarisierung)

WS 1
Noten- und Bewertungskritik

Referent: 
Patrick, LaVo

Noten sind doch eigentlich etwas 
Praktisches! Mensch weiß ganz 
genau, wo mensch steht, weiß, wo 
für welches Fach noch etwas ge
tan werden muss und die Jahres
note ist im besten Fall eine Zif
fer mit einer „Komma Null“ da
hinter, um möglichst wenig Zwei
fel zu haben, ob sie denn nach
her wirklich so auf dem Zeugnis 
steht. Einsen und Zweien bauen 
in der Regel auf, wohingegen eine 
Fünf oder Sechs eher runterzieht. 
Aber das ist doch auch richtig so, 
schließlich ist mensch ja an sei
nen Noten selbst schuld! … oder?
Darum und um andere Din
ge rund um Noten und Bewer
tung wird es in diesem Work
shop gehen. Wenn ihr Lust habt, 
euch mit diesem Thema zu be
fassen und die Welt mal auf den 
Kopf zu stellen, seid ihr in die
sem Workshop genau richtig! 

WS 4
Anarchosyndikalismus 
und libertäre Bildung

Referent:
Jannis (EinsteigerIn
nenLSV) 

In meinem Workshop werden 
wir uns mit Anarchosyndikalis
mus und libertärer Bildung aus
einandersetzen. Es wird darum 
ob Anarchie und der mit ihr ver
bundene Syndikalismus (Syndi
kat = Gewerkschaft) nur ein welt
fremder Traum oder ein zu rea
lisierender Gesellschaftsentwurf 
ist. Eine Einführung in Theo
rie, Praxis und Geschichte so wie 
die Idee von Lernen ohne Herr
schaft soll geliefert werden. Das 
Thema ist nicht nur eine Diskussi
on wert, da es allgemein nicht nur 
komplett verwechselt wird, son
dern auch weil Anarchie nach
vollziehbare Lösungsansätze für 
heutige gesellschaftliche, öko
logische und ökonomische Kri
sen liefert! Ist Lernen und Leben 

ohne Chef und Staat möglich?

Workshop-Beschreibungen

WS 5
„Grüß Gott, Herr Lehrer!“  
– Religion(-sunterricht) in 
der Schule 

Referent:
Sebastian (LaVo)

Manche haben es und man
che nicht. Die Rede ist von Re
ligion als Schulfach. Ob evan
gelische oder katholische ist es 
der Sinn dieses Faches, uns die 
Glaubensinhalte der jeweili
gen Konfession beizubringen. 

Stopp! Glaubensinhalte? War da 
nich’ mal was von Trennung von 
Kirche und Staat? Und warum 
steht in der rheinlandpfälzischen 
Landesverfassung, die Schule 
habe uns „zu Gottesfurcht“ zu er
ziehen? Ist Schule vielleicht nicht 
der einzige Bereich wo die Gren
zen da ein wenig verwischen?
In diesem Workshop wird es dar
um gehen, was an eben jenem Ver
wischen der Grenzen auszuset
zen ist und in welchen anderen Be
reichen die Kirchen auch heute 
noch ziemlich viel Einfluss haben.
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mit der Bahn

EnkenbachAlsenborn liegt an 
der Bahnstrecke Bad Münster am 
SteinKaiserslautern. Zugverbin
dungen von verschiedenen Städ
ten in RheinlandPfalz aus fin
det ihr auf den letzten Seiten die
ses Readers oder auf www.bahn.de.

Am Bahnhof Enkenbach angekom
men müsst ihr links die Bahnhofs
straße hinunter. In die nächste Stra
ße (Rosenhofstraße) links einbie
gen (über den Bahnübergang), im
mer gerade aus (vorbei am Kreis
verkehr) und in die zweite Stra
ße (Am Mühlberg) wieder links ein
biegen. Jetzt nur noch den Berg hoch 
– ganz am Ende der Straße befindet 
sich die IGS EnkenbachAlsenborn. 

mit dem Auto

Vorab: Die Anreise mit dem Auto 
soll die Ausnahme bleiben. Be
dingung dafür, dass ihr trotz
dem Fahrtkostenerstattung erhal
tet, ist, dass ihr Fahrgemeinschaf
ten bildet oder aber auch alleine billi
ger mit dem Auto als der Bahn reist.

aus Westen, Süden  
oder Osten kommend:
Über die A 6 bis Abfahrt 
EnkenbachAlsenborn
– Auf B 48 bis Ortsmitte (Rat
haus), an der Ampel rechts abbie
gen Richtung Alsenborn / Ramsen
– Weiter auf der Orts straße 
über den Bahnübergang
– Nach dem Bahnübergang die  
zweite Straße (Am Mühlberg) links 
abbiegen, die Schule ist ausgeschildert
– Die Straße „Am Mühlberg“ 
hinauff ahren bis zur Schule

Anreise –  Und so kommt ihr zu unserem Tagungsort:

Integrierte Gesamtschule

Am Mühlberg 2325
67677 EnkenbachAlsenborn

www.igsenkenbachalsenborn.de

von Norden kommend:
über die A 63 bis Abfahrt 
Winnweiler/EnkenbachAlsenborn
– Auf B 48 bis Ortsmitte (Rat
haus), an der Ampel links ab biegen 
Richtung Alsenborn / Ramsen
– Weiter auf der Orts straße 
über den Bahnübergang
– Nach dem Bahnübergang die  
zweite Straße (Am Mühlberg) links 
abbiegen, die Schule ist ausgeschildert
– Die Straße „Am Mühlberg“ hi
nauffahren bis zur Schule

Die Parkplätze befinden sich rechts. 

Bahnhof

unser Tagungsort
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Anmeldung

Eure Anmeldung vor der LSK er
leichtert uns die Planungen erheb
lich, so dass z. B. mit größerer Si
cherheit dafür gesorgt werden kann, 
dass alle auch genug zu essen be
kommen. Bitte meldet euch auch 
dann an, wenn ihr nicht die gan
ze Zeit anwesend sein könnt!

Anmeldemöglichkeiten:
EMail: info@lsvrlp.de
Fon: 06131 / 23 86 21
Web: über das Anmeldeformular
auf: http://www.lsvrlp.de/to
pic/492.lskdelismelden.html

Die Anmeldung auf der LSK 
selbst ist ab 17 Uhr besetzt. 

Bitte beachtet: Damit eure Teil
nahme an der LSK als Schulver
anstaltung gilt und ihr (auch bei 
An und Abreise) versichert seid, 
müsst ihr eure Teilnahme vor der 
LSK auch bei eurer Schulleitung 
(bzw. dem Sekretariat) anzeigen!

Einverständniserklärung
Von unter 18 Jährigen TeilnehmerIn
nen (egal ob Delegierte oder Gäs
te) benötigen wir die von einer/ei
nem Erziehungsberechtigten un
terschriebene Einverständniser
klärung, die ihr ebenfalls als An
lage zu diesem Reader findet.

Was mitbringen?

Da wir in der Turnhalle der Schu
le übernachten, müsst ihr Isomat
te und Schlafsack mitbringen. Dane
ben Handtuch, Waschzeug, etc. nicht 
vergessen. Schreibkram und dieser 
Reader sollten auch nicht fehlen. Wer 
dann noch Platz für Klampfe, Lieb
lingskuscheltier u.ä. hat – nur zu!

Teilnahmebeitrag

Der TeilnehmerInnenbeitrag zur De
ckung eines kleinen Teils unserer Un
kosten beträgt 8 Euro und ist von De
legierten wie Gästen zu entrichten. 
Darin sind Vollverpflegung, Wasser 
und die Tagungsmaterialien enthal
ten. Etwas zusätzliches Kleingeld mit
zunehmen ist sinnvoll, wenn man sich 
daneben an unserem Kiosk mit Scho
ki, Chips und Softdrinks zum Ein
kaufspreis versorgen will. Versucht, 
euch den Teilnahmebeitrag von eu
rer lokalen SV erstatten zu lassen. 

Kummernummern

(bitte nur in dringenden! Fäl
len anrufen, z. B. bei Proble
men bei der Anreise o.ä.)
01 51 / 17 33 10 89 (Dominik)
01 70 / 87 80 294 (Charlet)

Organisatorisches

Fahrtkosten

Alle LSKDelegierten eines Krei
ses / einer Stadt erhalten Fahrtkos
tenerstattung. Der dafür notwendi
ge Antrag liegt diesem Reader bei, 
an der Anmeldung aus oder kann 
von unserer Homepage herunter
geladen werden (www.lsvrlp.de). 
Schickt diesen bitte bis zum 26. No
vember 2010 an die Landesgeschäfts
stelle der LSV (Adresse findet ihr
im Impressum). Wir können jedoch 
nur die günstigste Zugverbindung er
statten. Deshalb solltet ihr Wochen
end/RheinlandPfalzTickets (mög
lichst zusammen mit anderen) be
nutzen, wenn es billiger als die nor
male Verbindung ist. Bei der Anrei
se mit Autos bitten wir euch, Fahrge
meinschaften zu bilden. Auch hier 
gilt: Nehmt den kürzesten Weg! 
Gäste müssen selbst für ihre Fahrtkos
ten aufkommen oder in Fahrgemein
schaften mit Delegierten anreisen.

Benutzt das RheinlandPfalzTicket! 
28 Euro für 5 Personen!

oder das RLPSingleTicket: 
20 Euro für eine Person!

Achtung! Achtung! Achtung!
Wegen Kassenschluss des Lan
des müssen eure FakoAnträge bis 
26.11.2010 in der Geschäftsstelle 
sein. Alles was danach kommt, kann 
erst Anfang 2011 erstattet werden.

Diese Seite bitte vollständig lesen!
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1. LSK – Was ist das?
Eine LSK, ausgeschrieben Landes
schülerInnenkonferenz, ist – der 
Name sagt es schon – eine Konferenz, 
und zwar eine landesweite Konferenz 
von Schülerinnen und Schülern. Die
se wird von der LandesschülerInnen
vertretung (LSV) organisiert und ist 
für diese enorm wichtig. Warum? Die 
LSK ist „das oberste beschlussfassen
de Gremium der LSV“, was schlicht 
und ergreifend heißt, dass in der LSV 
das umgesetzt wird, was die LSK be
schließt. Aber so weit sind wir nun 
noch nicht. Also, jede SV einer rhein
landpfälzischen Schule mit Sekun
darstufe I oder II schickt zwei Perso
nen auf die Treffen der Kreis oder 
StadtSV in ihrem Kreis/ihrer Stadt. 
Dabei dürfen dies nicht irgendwelche 
Personen sein, sondern zwei von der 
KlassensprecherInnen (KSV) oder 
der SchülerInnenvollversammlung 
(SVV) gewählte SchülerInnen. Die
se handeln im Auftrag ihrer SV, das 
heißt wiederum, dass das, was sie 
auf den Treffen sagen, als Meinung 
ihrer Schule gesehen wird. Diese 
Kreis und StadtSVen schicken wie
derum Delegierte zur LSK. Wie vie
le das pro Kreis oder Stadt sind, hängt 
von der Anzahl der SchülerInnen ab.

2. Auf zur LSK!
Nun, lassen wir die Delegierten – 
oder sagen wir einfach DICH – auf 
die LSK fahren. Jetzt packst du deinen 
Rucksack: Kleider, Waschzeug, was 
zu schreiben, die Delegiertenunter
lagen, Isomatte, Schlafsack, etc. Also, 
du fährst hin (natürlich werden dir 
die Fahrtkosten erstattet, wie das geht 
steht unter der Wegbeschreibung) 

und kommst hoffentlich sicher und 
froh in der LSKSchule an. Dann gehst 
du erst einmal zur Anmeldung.

3. Warten auf den Beginn –  
Anmeldung
Dort erwartet dich jemand von uns. 
Sie bzw. er hält erstmal mit dir einen 
Schwatz über deine Schule etc. und 
knöpft dir deine Daten ab. Im Gegen
zug bekommst du eine STIMMKAR
TE (wird noch sehr wichtig, also nicht 
verlieren). Danach gibt’s Kaffee und 
Snacks, Fotos von der letzten LSK und 
viele nette Leute, die dir bei Fragen 
gerne helfen. Bis dann die LSK offizi
ell vom Landesvorstand eröffnet wird.

4. Beginn der LSK – Formalkrams
So, irgendwann hat die Wartezeit 
dann auch ein Ende, alle werden ins 
Plenum (so heißt es, wenn sich alle 
zur Sitzung treffen) gescheucht und 
ein Mitglied des Landesvorstandes 
sagt euch „Guten Tag, herzlich will
kommen, wir wählen jetzt die Prä
sidentin bzw. den Präsidenten.“ Das 
passiert immer auf der ersten LSK im 
Schuljahr, denn ein Präsidium lei
tet alle LSKen, die in einem Schuljahr 
stattfinden. Aber warum soll ich da 
jemanden wählen, den ich gar nicht 
kenne? So schlimm ist das nicht, denn 
die Präsidentin/der Präsident leitet 
zwar die LSK, aber wenn sie/er Mist 
baut, kann sie/er auch wieder abge
wählt werden. Eine Besonderheit ist, 
dass sich die KandidatInnen zwar 
vorstellen, du sie aber nix mehr fra
gen kannst. Den oder die Präsi un
terstützen einE ProtokollantIn und 
einE technischeR AssistentIn. Diese 
drei bilden das Präsidium, leiten die 

LSK. Das Besondere ist, dass die Drei 
nichts Inhaltliches sagen dürfen, son
dern neutral und unabhängig bleiben 
sollen, von wegen „Fairplay“ und so.

5. Schreckgespenst 
„Geschäftsordnung“
Ach ja, bevor wir jetzt zu den wei
teren Tagesordnungspunkten kom
men, ist es unvermeidlich ein paar 
Worte zur – von Erfahreneren liebe
voll „GO“ genannten – Geschäftsord
nung zu verlieren. Bei einer LSK tref
fen sich über 100 Leute, um über SV, 
SchülerInnen, Schule und so weiter 
zu diskutieren. Dies könnte man wild 
durcheinander machen und hätte viel
leicht auch ganz nette Diskussionen 
untereinander. Aber auf der LSK sol
len ja Diskussionen für alle verständ
lich geführt werden und am Ende soll 
auch noch was rauskommen. „Struk
turierung“ heißt dann das Zauber
wort und diese Strukturierung (frei 
übersetzt: InBahnenLenken von Dis
kussionen) geschieht durch die GO. 
Die GO wird von drei Grund
ideen getragen: 

 Fairness und Waffengleichheit im 
Diskussionsverhalten (alle sind 
gleichberechtigt)

 transparente Diskussionen
 eins nach dem anderen

Man kann darüber streiten, ob die
se Ansprüche wirklich befriedigt 
werden. Aber vorläufig muss und 
kann man mit der GO ganz gut le
ben. Am besten liest du sie dir ein
fach mal durch. Eigentlich enthält 
sie nur Selbstverständlichkeiten:

 Wenn über A gesprochen wird, soll
test du nichts zu B, sondern eben über 
A sagen.
 Wenn dir die Diskussion zu lang 
wird und stinkt, streckst du beide 
Arme in die Luft, dann kannst du ei
nen GOAntrag auf Beendigung der 
Debatte (Diskussion zu einem The
ma), auf Ende der Redeliste (wird nie
mand mehr dazu geschrieben) und/
oder sofortige Abstimmung stellen.

 Der/die PräsidentIn leitet die Diskus
sion, sagt wer nun reden darf („gibt 
das Wort“) und verwarnt Störende.

Wenn Du schon oft auf LandesschülerInnenkonferenzen 
warst, dann brauchst Du nun gar nicht weiterzulesen. 
Schicke einfach Deine Anmeldung ab und komm pünkt
lich. Wenn Du aber noch nie auf einer LSK warst, dann 
legen wir Dir die nachfolgenden Zeilen sehr ans Herz.

Das Wichtigste
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 Bei Abstimmungen darf nur mit der 
Delegiertenkarte in der Hand abge
stimmt werden (vermeidet, dass Gäste 
selbiges tun...).

Also schlimm ist die GO nun wirk
lich nicht, höchstens ungewohnt, da
für aber ungemein hilfreich.

6. Antragsbehandlung
Was ist denn ein Antrag? Die LSK dis
kutiert über Dinge, die SchülerInnen 
betreffen. Darum kann jede Schülerin 
und jeder Schüler aus RheinlandPfalz 
auch verlangen, dass sich die LSK mit 
einem bestimmten Thema beschäf
tigt. Beispielsweise will eine K. aus X, 
dass ihr Verkehrsverbund, der halb 
RheinlandPfalz umfasst, ein Schüle
rInnenticket einführt. Oder jemand 
will, dass die Bildungsministerin The
ater als Unterrichtsfach einführt, No
ten abschafft, etc. Weiter hinten in die
sen Unterlagen findest du einen Mus
terantrag. Der Möglichkeiten sind kei
ne Grenzen gesetzt. Ob die LSK ei
nem Antrag zustimmt und der Lan
desvorstand dann etwas dafür tun 
muss, dass das, was im Antrag steht, 
auch gemacht wird, hängt dann von 
der LSK ab. Übrigens muss ein sol
cher Antrag den Delegierten rechtzei
tig (mindestens drei Tage vor Beginn 
der LSK) vorliegen. Ist etwas ganz 
dringend, kann auf der LSK selbst 
ein sog. „Initiativantrag“ gestellt wer
den. Den müssen dann mindestens 
fünf Stimmberechtigte unterschreiben 
(„unterstützen“), damit er – sofern die 
LSK dies beschließt – auf die Tages
ordnung genommen werden kann.

7. Landesvorstand (LaVo)
Einen zweiten wichtigen Teil der LSK 
nimmt die Wahl des LaVos ein. Er be
steht aus 510 gleichberechtigten von 
der LSK beauftragten Leuten, die Be
schlüsse ausführen und die Geschäf
te der LSV führen sollen. Hierbei gibt 
es an Arbeitsbereichen in der Regel:

 InnenreferentIn (Kontakt zu den 
Schulen und der LSVGremien 
untereinander)

 AußenreferentIn (Kontakt zum Mi
nisterium, zu Verbänden und der 
sonstigen Öffentlichkeit)

 FinanzreferentIn (sorgt sich um unser
Geld)

 PressereferentIn (kümmert sich um 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit)
 ReferentInnen, die zu im Arbeitspro
gramm verankerten Themenbereichen 
arbeiten 
Dem LaVo sollen SchülerInnen von 
mindestens drei verschiedenen Schul
arten in RheinlandPfalz angehören. 
Nach der Beendigung der Amtszeit, 
also nach einem Jahr, muss ein neu
er LaVo gewählt werden. Die Wahlen 
zum neuen Landesvorstand finden 
immer auf der 1. LSK im Schuljahr 
statt. Wahlen laufen immer gleich ab:

– Präsi ruft den Wahlgang auf und bit
tet um KandidatInnenvorschläge
– Leute können vorgeschlagen werden
(KandidatInnen)
– Präsi schließt die Vorschlagsliste
– Vorgeschlagene stellen sich vor
– Befragung zur Arbeit
– Präsi ruft die Wahl auf
– Wenn eine Person geheime Wahl 
will, wird geheim gewählt, an
sonsten mit Handzeichen

– Präsi sagt das Ergebnis
– Die Person wird gefragt, ob 
sie die Wahl annehme,

– wenn ja: herzlichen Glückwunsch
– wenn nein: Mist, Neuwahl
Für den Vorstand kandidieren kann 
prinzipiell jede Schülerin und jeder 
Schüler. Ein bisschen SVErfahrung 
sollte aber da sein. Allerdings ist al
les gar nicht so schlimm, wie immer 
getan wird. LaVoArbeit ist eine sehr 
hilfreiche und interessante Erfahrung.

8. Kreis- und StadtschülerIn-
nenvertretung (KrSV/SSV)
In jedem Kreis und in jeder kreisfrei
en Stadt in RheinlandPfalz gibt es 
eine Kreis oder StadtSV. Dort tref
fen sich ca. einmal im Monat zwei De
legierte jeder Schule im Kreis oder 
der Stadt. Dort kann man sich sehr 
gut über die SVArbeit an den einzel
nen Schulen austauschen, gemeinsa
me Projekte planen und in der Schul
politik im Kreis oder der Stadt mitmi
schen. Denn die KrSVen und SSVen 
wählen Delegierte für den Schulträge
rausschuss. Den gibt es in jedem Kreis 
und in jeder Stadt; dieser bezahlt das 

Geld für Gebäude und Einrichtun
gen. Außerdem wählen die KrSVen 
und SSVen die Delegierten zur LSK.

9. Landesausschuss (LA)
Der LA hat die wichtige Aufgabe, den 
LaVo zu kontrollieren. Zwischen den 
LSKen ist er das höchste beschluss
fassende Gremium. Im Notfall kann 
er LaVoMitglieder nachwählen. Der 
LA besteht aus 1215 Mitgliedern 
und wird auch auf der LSK gewählt.

10. Delegierte zur Bundesebene
Auf der 1. LSK im Schuljahr werden 
in der Regel 3 Delegierte und 3 Stell
vertreterInnen für die Bundesebene 
gewählt. Diese treffen sich mit Mit
gliedern der LSVen anderer Bundes
länder um sich auszutauschen und 
gemeinsame Aktionen zu planen.

11. Die EinsteigerInnen-LSV
Wer erst einmal ein Jahr in die Ar
beit des LaVo reinschnuppern möch
te, bevor sie oder er sich selbst in den 
LaVo wählen lässt, kann sich auf der 1. 
LSK im Schuljahr in die EinsteigerIn
nenLSV wählen lassen. Dort kannst 
du die Arbeit des LaVos hautnah mit
erleben und selbst Aufgaben über
nehmen, ohne Pflichten einzugehen.

12. Landesarbeitskreise (LAKe)
LAKe können von der LSK zu be
stimmten Themen eingerichtet wer
den. Sie sind ein in regelmäßigen Ab
ständen tagendes Diskussionsfo
rum für interessierte Schülis. Auch 
hier gilt: Mehr Infos auf der LSK!!!
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Wenn dir ein Thema wichtig ist 
und du willst, dass sich die LSV da
mit befasst, kannst du einen An
trag schreiben. Dieser wird dann 
auf der LSK abgestimmt.

Antragsschluss für diese LSK – so 
dass satzungsgemäß die Anträ
ge den Delegierten bis drei Tage 
vor der Konferenz zugehen kön
nen – ist Freitag, der 16. April 2010.
Danach, also auch auf der LSK selbst, 
kannst du noch Initiativanträge stel
len. Das bedeutet, dass dein Antrag, 
bevor du ihn auf der LSK beim Prä
sidium einreichen kannst, von min
destens 5 Stimmberechtigten un
terschrieben („unterstützt“) wer
den und das Plenum dann noch 
mehrheitlich für die Behandlung 
des Antrages stimmen muss.

Ein Antrag besteht aus vier Teilen:

1. AntragstellerIn: 
Dein Name, oder auch ein SVTeam

2. Betreff: 
Beschreibe hier kurz um was es 
geht, nicht mehr als zwei Zeilen 

3. Antragstext: 
Das ist das Wichtigste überhaupt.
Der Antragstext sollte präzise for
muliert sein. Hier hinein kommt, 
wer was Deiner Meinung nach tun 
soll. Schreibe hier nichts Erklä
rendes rein („... soll, weil ...“), da
für ist nämlich Platz in der

4. Antragsbegründung:
Was hier drin steht, wird nicht mit ab
gestimmt, d.h. wenn in diesem Teil 
eine Forderung oder Anweisung steht, 
ist sie nicht gültig/verbindlich. Hier 
kannst du nur erklären, warum das 
getan werden soll, was du oben ge
schrieben hast! Als Beispiel kannst 
du den (zugegebenermaßen extrem 
sinnlosen) Musterantrag nehmen!

Wie schreibe ich einen Antrag an die LSK?

AntragstellerIn:
SV der EDS, Bad Münster am Stein

Betreff:
Kaugummiautomaten an Schulen

Antragstext:
Die LSV soll sich für mehr Kaugum
miautomaten an Schulen einsetzen. 
Je 250 SchülerInnen soll mindestens 
ein Kaugummiautomat zur Verfü
gung stehen. Es sollen Kaugummis 
in den  Geschmacksrichtungen Vanil
le, Schinken, Erdbeere, Pfeffermin
ze, Kirsche und Popel verkauft wer
den. Die Kaugummiautomaten sollen 
vom Ministerium für Umwelt, Fors
ten und Verbraucherschutz (MUm
FoV) zur Verfügung gestellt werden. 

Begründung (wird nicht 
mit abgestimmt):
Neuesten Studien zufolge fördert 
Kaugummikauen die Konzentrati
on und macht Spaß. Außerdem hat 
mensch nicht mehr die Panik vor 
Arbeiten, keinen Kaugummi da
bei zu haben. Auch viele LehrerIn
nen erfreuen sich am Anblick kau
ender SchülerInnen in ihren Klas
sen und Kursen. Schon sämtliche Stel
len der Aufsichts und Dienstleis
tungsdirektion (ADD) haben Kau
gummiautomaten zur Verfügung ge
stellt bekommen. Dies soll nun eben
so an allen Schulen passieren.

Musterantrag
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Tagesordnung

Beginn der Konferenz: 
Freitag, 19.11.2010, 18h 

TOP 1: Begrüßung, Feststellung 
der Beschlussfähigkeit, Be
schluss der Tagesordnung, 
Wahl des Präsidiums, Rechen
schaftsbericht des Landesvor
stands, Genehmigung des Pro
tokolls der 48. LSK *, Genehmi
gung des Protokolls der 49. LSK

TOP 2: Vorstellung der AGen
TOP 3: Vorstellung der Er

gebnisse der AGen
TOP 4: Behandlung der von der 

49. LSK vertagten Anträge *
TOP 5: Behandlung der An

träge an die 50. LSK
TOP 6: Entlastung des Lan

desvorstands und der Bun
desdelegation 09/10

TOP 7: Verabschiedung des 
Arbeitsprogramms

TOP 8: Wahlen zum Landesvor
stand, Wahlen zur Bundesebe
ne, Wahlen zum Landesaus
schuss, Wahl der EinsteigerInnen
LSV, Wahl der LichtblickRedakti
on, Wahl der KassenprüferInnen

TOP 9: Sonstiges

Ende der Konferenz:
Sonntag, 21.11.2010, ca. 14h

Anträge an die 50. LSK

Antrag A 1
Arbeitsprogramm für 
den Landes vorstand und 
die Bundes delegation 2010-11

AntragstellerInnen: 
Jamina Diel und Kevin Kirsten 
(LASprecherInnen)

Antragstext:

Die LSK möge folgendes Arbeitspro-
gramm für den Landesvorstand und die 
Bundesdelegation 2010-11 beschließen:

Strukturreform der LSV

• Der Landesvorstand soll da
für sorgen, dass die Umstrukturie
rung der LSV/GG zu einer SchülerIn
nenvertretung aller Schularten wei
terhin möglichst reibungslos ver
läuft. Dies bedeutet insbesondere, 
dass intensiv am Aufbau der Kreis 
und StadtSVen gearbeitet wird. 

• Bei dem Aufbau soll der Landes
vorstand die Aktiven vor Ort durch 
Mobilisierung, Einladung zu den 
Treffen, Anwesenheit und Modera
tion bei Sitzungen unterstützen.

• Der Landesvorstand soll zur bes
seren Kommunikation in den 
Kreis und StadtSVen die EMail
Verteiler moderieren. Auch sol
len LaVoMis eingeteilt werden, die 
Kreis und StadtSVen betreuen. 

• Der Landesvorstand soll nach Wah
len einer Kreis oder StadtSV in Zu
sammenarbeit mit Aktiven vor Ort 

den Schulträger, das Bildungsmi
nisterium, die Landtagsfraktionen 
und die Öffentlichkeit informieren. 

SV-Bildung

• Der Landesvorstand soll darauf hin
arbeiten, dass die SchülerInnen durch 
den Sozialkundeunterricht/alternativ 
über die VertrauenslehrerInnen über 
ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt 
werden. Ebenso sollen die Partizipa
tionsmöglichkeiten von SchülerInnen 
in der Schule aufgezeigt werden. Dies 
kann durch eine angestrebte gesetzli
che Reglementierung erreicht werden. 

Es soll einen landesweiten ''Tag 
der SchülerInnenrechte'' ge
ben, bei dem die SchülerInnen 
über ihre Rechte informiert wer
den. Er soll in Kooperation mit 
dem MBWJK ausgeführt werden.

• Der Landesvorstand soll darauf hin 
wirken, dass es künftig Fortbildun
gen für SVen und Verbindungslehre
rInnen im Institut für schulische Fort
bildung (LfB) gibt. Dafür sollen Gel
der aus dem Landeshaushalt bereitge
stellt werden und ein Seminarkonzept 
in enger Zusammenarbeit zwischen 
LSV, MBWJK und LfB erstellt werden.
 
• Der Landesvorstand soll sich da
rum kümmern, dass SVen Semina
re zur Weiterbildung angeboten wer
den. Dabei soll sich auch um eine kon
struktive Zusammenarbeit mit dem 
SVBildungswerk e.V. und dem daran 
angegliederten „SVBerater(Innen)“
Projekt bemüht werden. 
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• Die Kommunikation und der Wis
sensaustausch unter den SVen in 
den einzelnen Kreis und Stadt
SVen soll gefördert werden.

• Der Landesvorstand soll sich 
um inhaltliche Seminar zu klas
sischen SVThemen und da
rüber hinaus bemühen. 

Publikationen

• Der Landesvorstand soll mindes
tens einmal im Monat „SVTipps“ 
über den EMailVerteiler verschicken. 
Die „SVTipps“ leisten den SVen kon
krete Unterstützung für die Arbeit an 
ihrer Schule, indem sie Tipps, Hin
weise und Erläuterungen zur SVPra
xis geben. Der Text soll via eMail als 
PDFDokument angehängt werden, 
was das leichte Ausdrucken und Ab
heften ermöglicht, und außerdem auf 
der Homepage veröffentlicht werden. 

• Ein Landesvorstandsmitglied soll 
sich um den Kontakt zur Redakti
on des Lichtblicks kümmern und da
für sorgen, dass zwei Ausgaben wäh
rend der Amtszeit erstellt werden. 
Dabei soll verstärkt auf die Mitar
beit von SchülerInnen gesetzt wer
den, die nicht im Redaktionsteam 
sind, aber Interesse am Schreiben von 
einzelnen Artikeln haben. Hier soll 
auch die Möglichkeit der Basisbetei
ligung (zum Beispiel in Form von Le
serInnenbriefen) gefördert werden. 

• Mindestens zwei Mitglie
der des Landesvorstandes sol
len sich um die Fertigstellung 

des SVHandbuchs kümmern. Ih
nen steht es dabei frei, weitere Ex
pertInnen und (Nicht) SchülerIn
nen Artikel schreiben zu lassen. 

• Der Landesvorstand soll sich um die 
Produktion von Merchandise küm
mern, z.B. Kugelschreiber, Aufkle
ber, Feuerzeuge, TShirts, Spuckis. 

• Der Landesvorstand soll weitere 
wichtige Publikationen fertig stellen, 
wie z.B. Plakate mit Zitaten aus Vor
schriften/Gesetzen, die grundlegen
de Rechte von SchülerInnen erklären. 

• Der Landesvorstand soll Rund
schreiben zusätzlich zum Postwege 
auch auf digitalem Wege versenden. 

Pressearbeit

• Ein Landesvorstandsmitglied soll 
dafür sorgen, dass mindestens je
den Monat eine Pressemitteilung zu 
Themen der LSV und aktuellen De
batten herausgegeben wird. Zu aktu
ellen Debatten sollen entsprechend 
mehr PMs veröffentlicht werden.
 
• Die Pressekonferenzen des MBWJK 
und anderer Bildungsverbände sollen 
so oft wie möglich besucht werden. 

• Der Landesvorstand soll sich darum 
bemühen, dass der Kontakt zu den öf
fentlichen Medien ausgebaut und er
weitert wird und Termine und Ver
anstaltungen der LSV in der Öffent
lichkeit wahrgenommen werden.

• Der Landesvorstand soll auch im 
Bereich der Pressearbeit die Koope
ration mit anderen Organisationen 
und Verbänden suchen und gemein
sam auf Probleme aufmerksam ma
chen, z.B. mit der GEW und dem LEB.
 
Landesarbeitskreise

• Der Landesvorstand soll die neu 
entstehenden LAKe im Aufbau un
terstützen und im Rahmen der ei
genen Möglichkeiten an Sitzun
gen und Projekten teilnehmen. Ins
besondere sollen BasisschülerIn
nen zur Mitwirkung in den LA
Ken motiviert werden. Es sollen re
gelmäßige Treffen stattfinden.

Demokratisierung

• Der Landesvorstand soll sich da
für einsetzen, dass die Kreis und 
StadtSVen ein Stimmrecht in den 
Schulträgerausschüssen erhalten. 

• Der Landesvorstand soll weiter
hin in der Transfergruppe „Demo
kratie lernen und leben“ im MB
WJK mitarbeiten und engagiert 
sich beim Ausbau des Netzwer
kes demokratischer Schulen. 

• Der Landesvorstand soll für die fi
nanzielle Unterstützung des 6. Lan
desdemokratietages im Herbst 2011 
sorgen und engagiert sich inhalt
lich bei dessen Vorbereitung. 
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Ganztagsschulprogramm

• Der Landesvorstand soll den Kon
takt zur Servicestelle Jugendbe
teiligung sowie der Serviceagen
tur Ganztägig Lernen in Spey
er beibehalten und ausbauen. 

Bundesebene

• Die exekutiven Gremien (Landes
vorstand und Bundesdelegierte) sollen 
sich für eine bundesweite Interessen
vertretung von SchülerInnen einset
zen. Dies soll in Form eines aktionsbe
dingten bundesweiten Vernetzungs
bündnisses geschehen. Die LSKen der 
anderen Bundesländer sollen regelmä
ßig besucht werden. Außerdem sollen 
die LSVen der anderen Bundesländern 
zu unseren LSKen eingeladen werden.

Bildungsfinanzierung

• Der Landesvorstand soll sich wei
terhin an der Debatte um Studienge
bühren beteiligen und entsprechende 
Aktionen gegen Studiengebühren or
ganisieren und selbst durchführen. 

• Der Landesvorstand soll sich da
für einsetzen, dass das „Kopiergeld“ 
oder „Mediengeld“, das an Schu
len erhoben wird, abgeschafft wird. 

• Der Landesvorstand soll sich weiter
hin für Lernmittelfreiheit einsetzen.

Sommercamp

• Die LSV soll auch 2011 wie
der ein Sommercamp, wenn mög
lich in Kooperation mit der 
LSV Hessen, durchführen. 

RiSiKo

Der Landesvorstand soll das Or
gaTeam für RiSiKo 2011 unter
stützen und regelmäßig des
sen Treffen besuchen.

Bildungsstreik

• Die LSV soll zusammen mit an
deren Verbänden und Organisatio
nen den Bildungsstreik nachberei
ten und weitere BildungsstreikAk
tivitäten in der Vorbereitung und 
Durchführung unterstützen. 

Sexualität

• Der Landesvorstand soll sich 
um eine bessere Aufklärung im 
Allgemeinen, sowie an Schu
len im Besonderen bemühen. 

• Mindestens ein CSD in RLP soll 
von der LSV unterstützt werden. 

Umwelt

• Der Landesvorstand soll sich stärker 
um Umwelterziehung bemühen und 
ausgewählte Projekte unterstützen. 

Antirassismus

• Mindestens ein Vorstandsmit
glied soll regelmäßig die Tref
fen des Netzwerks für Demokra
tie und Courage besuchen. 

• Der Landesvorstand soll ausge
wählte Demonstrationen und Ak
tionen gegen Rassismus unter
stützen, wie z.B: die Ausstel
lung Tatort RheinlandPfalz.

Datenschutz

• Der Landesvorstand soll die Ent
wicklung rund um die (in einigen 
Bundesländern geplante) Einfüh
rung der „SchülerInnenID“ verfol
gen und eine bundesweite Kampa
gne mit den anderen LSVen, Eltern
beiräten und weiteren Kooperations
partnerInnen dagegen durchführen. 

• Der Landesvorstand soll auf die 
Abschaffung von „Pädagogischen 
Schulnetzwerken“, die Zensur und 
Kontrolle von SchülerInnen ermög
lichen, wie MNS+, hinwirken. 

• Der Landesvorstand soll sich wei
terhin gegen jegliche datenschutz
rechtlich fragliche Aktion in Deutsch
land aussprechen (wie z.B. die Ein
führung der einheitlichen Steu
ernummer, die Vorratsdatenspei
cherung, das BNDGesetz etc.). 

Ehemaligentreffen

Die LSV veranstaltet ein Ehe
maligentreffen am 27.12.2010.

Förderverein

Der Landesvorstand soll den För
derverein unterstützen und re
gelmäßig die Treffen besuchen.

Kontakt

• Der Landesvorstand soll nach 
Möglichkeit zu folgenden Or
ganisationen Kontakt aufbau
en bzw. diesen verbessern: 
 den politischen Organisatio
nen, Verbänden und Parteien 
 dem Ministerium für Bildung, Wis
senschaft, Jugend und Kultur 
 den LandesschülerInnenvertre
tungen anderer Bundesländer 
 dem Landeselternbeirat/
Bundeselternbeirat 
 den LehrerInnengewerk
schaften und Verbänden 
 der DGBJugend 
 dem AStA der Univer
sität Mainz und weiteren 
Studierendenvertretungen

• Der Landesvorstand versen
det einmal pro Quartal eine Info
Mail an die oben genannten Verbän
de und Organisationen und weite
re, in der über aktuelle Projekte und 
die Arbeit der LSV informiert wird. 

• Durch den Kontakt zu anderen SV
Bildungsorganisationen soll ein re
ger Austausch über SVBildungsmaß
nahmen entstehen. Auch die Durch
führung gemeinsamer Projekte (z.B. 
SVSeminare) soll angestrebt werden. 
Dies soll langfristig zur Erarbeitung 
von SVBildungsstandards führen. 
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Antrag A 3
Antrag an das Grundsatzprogramm

Antragssteller: 
Niklas Beinghaus

Antragstext:
Der Grundsatzprogrannarti
kel 4. soll wie folgt lauten:

Die LandesschülerInnenvertretung 
ist die Vertretung aller SchülerIn
nen und Schüler aus RheinlandPfalz. 
Es besteht also die Möglichkeit, sich 
koordiniert und kollektiv zu politi
schen Themen zu äußern. Diese Tat
sache kongruiert mit dem grund
sätzlichen Demokratieverständ
nis, auf welches sich die LSV seit ih
rer Existenz beruft. Gerade in der 
LSV sollte nun darauf geachtet wer
den, dass von diesen Möglichkei
ten Gebrauch gemacht wird und die
se nicht aufgrund von Trägheit und/
oder Ignoranz zu kurz kommen.

Antrag A 2
Gegen Unterrichtung eines 
MSS-Kurses durch noch nicht  
fertig ausgebildete Lehrkräfte

Antragsstellerin: 
Marie Keil

Antragstext:
Die 50. LSK möge beschließen, dass 
die LSV sich dafür einsetzt, dass noch 
nicht fertig ausgebildete Lehrkräf
te, wie PraktikantInnen oder Refe
rendarInnen, einen Kurs der Ober
stufe nicht unterrichten dürfen, so
fern dadurch der eigentliche Un
terricht durch die Lehrperson er
setzt wird. Vertretungsstunden dür
fen von PraktikantInnen und Refe
rendarInnen übernommen werden.

Begründung:
Teilweise halten PraktikantInnen zur 
Übung, oder ReferendarInnen vor 
ihrer Lehrprobe den Unterricht ei
nes Leistungskurses über mehre
re Stunden. Nur wenige sind in der 
Lage, den Unterrichtsstoff, der für 
das Abitur relevant ist, in gleichem 
Maße wie die Lehrkräfte zu ver
mitteln. So gehen wertvolle Stun
den und somit wichtiger Unterrichts
stoff für das Abitur je nach Kompe
tenz der PraktikantInnen oder Re
ferendarInnen wirklich verloren.

Dagegen, dass PraktikantInnen oder 
ReferendarInnen den Unterricht le
diglich besuchen oder Vertretungs
stunden übernehmen, in denen 
den SchülerInnen kein für das Ab
itur relevanter Stoff vermittelt wer
den sollte, ist nichts einzuwenden.
In der Unter und Mittelstufe zäh
len die manchmal unmittelbar auf 
den Unterricht durch PraktikantIn
nen oder ReferendarInnen geschriebe
nen Arbeiten noch nicht für das Abi
tur und haben damit nicht so ein gro
ßes Gewicht wie in der Oberstufe.

Die Demokratie ist keine Frage der 
Zweckmäßigkeit, sondern der Sitt
lichkeit, die uns auch sonst so vie
le Forderungen hat stellen lassen.
„Die Demokratie ... muss dem 
Schwächsten die gleichen Chancen 
zusichern wie dem Stärksten" (Mahat
ma Gandhi), und sie bedeutet doch 
auch, dass wir alle füreinander ver
antwortlich sind, wenn wir nach de
mokratischen Prinzipien unser Leben 
und unser Umfeld gestalten wollen.

Es ist nicht zu vergessen, dass unser 
politisches Gewicht eine große Rol
le spielt, weil die stark gestiegene An
zahl der von uns vertretenen Schüle
rinnen und Schülern eine nicht ein
fach zu ignorierende Interessens
gruppe ist, daher ist es eine Selbstver
ständlichkeit, dass die LSV sich da
für einsetzt, dass Schülerinnen und 
Schülern aller Schultypen zu einer 
politischen Stimme verholfen wird.
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Antrag A 4
Fahrtkostenerstattung

Antragssteller: 
Patrick Simon

Antragstext: 
Die LSV RheinlandPfalz soll sich für 
eine kostenfreie Beförderung von
Schülerinnen und Schülern im ÖPNV 
von ihrem Wohn zu ihrem Schulort,
unabhängig von Entfernung, Schul
art und Einkommen der Eltern
einsetzen.
Dabei sollen die Kosten allen Schü
lerinnen und Schülern, die in
RheinlandPfalz eine Schule besu
chen, gleichermaßen erstattet werden.
Hierzu gehören insbesondere auch 
Schülerinnen und Schüler, die nicht
im Kreis, dem ihre Schule an
gehört, oder sogar in einem
Nachbarbundesland wohnen.

Antrag A 5
Fahrkartenpreise

Antragssteller: 
KreisSV BernkastelWittlich

Antragstext:
Die LSV möge sich dafür einset
zen, dass die Fahrkartenpreise von
Schülern unabhängig von Schulart 
bzw. Jahrgangsstufe sind, sondern 
mehr vom Einkommen der Eltern
abhängig gemacht werden.

Begründung:
Erfolgt mündlich.

Begründung:
Auch die Kosten für das monatli
che Bus/Bahnticket gehören zu den
Bildungsausgaben dazu. Häufig sind 
die Monatstickets für Bus und Bahn
im Jahr insgesamt teurer als Lernma
terialien wie Schulbücher und nicht
selten fallen hier Beträge von 100€ 
oder mehr monatlich (!) an.
Für die LSV RheinlandPfalz, die 
sich seit jeher für eine kostenlose
Bildung für alle ausspricht, ist es 
also nur konsequent, auch hier
endlich eine Entlastung anzustreben.
Eine kostenfreie Beförderung käme 
hierbei vor allem Eltern, deren
Einkommen nur knapp über der Ein
kommensgrenze liegt, zugute.
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Antrag A 6
Unterrichtsausfall

AntragstellerInnen: 
Sebastian Gräber, 
Patrick Simon, Marlene Schmahl

Antragstext:
Die LSK möge keine weiteren Aktio
nen gegen den Unterrichtsausfall an
rheinlandpfälzischen Schulen un
ternehmen. Stattdessen soll sich die 
LSV dafür einsetzen, dass an al
len Schulen vielfältige und interes
sante Möglichkeiten der Beschäfti
gung in der unterrichtsfreien Zeit 
zur Verfügung gestellt werden.

Begründung:
Die Beseitigung von Unterrichtsaus
fall allein kann nicht die Übel des
momentanen Schulsystems besei
tigen. Alleine den Unterrichtsaus
fall zu kritisieren heißt, weder feh
lende Demokratie, noch autoritäre
Bewertungssysteme, noch das mehr
gliedrige Schulsystem zu kritisie
ren, sondern eben nur, dass das jet
zige System nicht korrekt arbeitet.

Ganz im Gegenteil ist die persönli
che Einstellung des Gros der Schü
lerInnen durchaus positiv zu außer
planmäßigen Freistunden und über 
ein wenig Freizeit im drögen Schul
alltag durchaus froh. Das ist kein Zu
fall, denn klar ist, dass die meis
ten SchülerInnen eben nicht ger
ne in ihren jetzigen Unterricht ge
hen, gerade auch weil mensch dazu
gezwungen wird, nicht mitbestim
men darf und sich zumeist eher

mittelalterlich anmutenden Unter
richtsmethoden aussetzen muss.
Dahingegen bleibt in Freistunden 
auch Zeit dafür, mit FreundInnen zu
diskutieren, ein wenig abzuschal
ten und vielleicht ein Buch zu lesen
kurz: sich einfach auch mal mit dem 
zu beschäftigen, was einen gerade
wirklich interessiert.

Gerade in der Unter und Mittelstu
fe bedeuten Freistunden, die dort ja
Vertretungsstunden sind, auch eine 
Lehrerin/ein Lehrer vor sich zu
haben, die/den mensch nicht kennt, 
und sich dort entweder mit
sinnlosen Spielen à la Dau
mendrücken oder mit meist 
fachfremden Dingen
auseinander zu setzen.

Lernen ist nicht gleichbedeutend 
mit Unterricht (das gilt natürlich
ebenso andersherum). Bis nicht eine 
Schule geschaffen ist, in der ein
selbstbestimmtes und demokratisch 
organisiertes Lernen vollständig
möglich ist, bleibt LehrerInnenman
gel doch eher ein Phänomen, über das
mensch allerlei tolle Statistiken anstel
len, vor allem aber sich freuen kann.
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Antrag A 7
MSS-Reform

Antragsteller:
Sebastian Gräber, Patrick Simon 
 
Antragstext: 
Die 50. LSK möge beschließen:
Die LandesschülerInnenvertretung 
RheinlandPfalz lehnt die geplan
te Reform der Mainzer Studienstu
fe grundlegend ab und setzt sich, 
beispielsweise mit dem LAK Pro
test oder durch einen Zusammen
schluss mit anderen Organisationen 
gegen die geplanten Reformen ein. 
Stattdessen fordert die LSV weiter
hin eine freie Wahl der Fächerkombi
nation in der Oberstufe, bei der alle 
Fächer gleich behandelt werden. 

Antragsbegründung 
(wird nicht mit abgestimmt):
Die vom MBWJK geplanten Refor
men, die auf einen Beschluss der Kul
tusministerInnenkonferenz zurückge
hen, widersprechen stark den Forde
rungen der LSV. Nach den neuen Plä
nen wird die Wahl der Grund und 
Leistungskurse stark eingeschränkt, 
sodass eine freie Wahl der Kurse un
möglich wird. Besonders betroffen 
sind die Bereiche Kunst, Musik und 
Sport, sodass vor allem an diesen Din
gen interessierte SchülerInnen in ih
rer Ausbildung benachteiligt werden.
Außerdem soll bei der Wahl be
stimmter Kombinationen ein fünf
tes mündliches Prüfungsfach 

hinzugefügt werden, was Ungleich
behandlung und erschwerte Prü
fungsbedingungen zur Folge hat.
Die Wahl „einfacher“ und „unwichti
ger“ Fächer wie Musik oder auch So
zialkunde wird stark erschwert, wo
hingegen die Wahl von Fächern wie 
beispielsweise Mathematik oder Phy
sik eher gefördert wird. Die Schüle
rInnen werden somit in ihrer Wahl
freiheit und Individualität stark da
durch eingeschränkt, welche Fächer 
das Ministerium gerade für besonders 
„wichtig“ oder „fördernswert“ hält.

Antrag A 8
Gründung des LAK Basisarbeit 

AntragstellerIn: 
Landesvorstand 2009/10
 
Antragstext: 
Die LandesschülerInnenkon-
ferenz möge beschließen:
Es soll der Landesarbeitskreis Basisar
beit gegründet werden. Er soll die Ar
beit der Basisbeauftragten der jewei
ligen Kreise und Städte und die Ar
beit des Landesvorstandes unterstüt
zen, indem er engagierten SchülerIn
nen eine Plattform zur Vernetzung 
der Basisbeauftragten bietet und Mo
bilisierungsmethoden vermittelt.

Antragsbegründung 
(wird nicht mit abgestimmt):
Seitdem die LSV RlP eine Vertretung 
für alle SchülerInnen weiterführen
der Schulen ist, ist Basisarbeit zu ei
nem noch wichtigeren Thema gewor
den. Die Mobilisierung der Delegier
ten fällt in vielen Kreisen und Städ
ten nach wie vor schwer, was sich 
auch negativ auf die Beschlußfähig
keit der LSK auswirkt. Der LAK Basi
sarbeit soll daher helfen, die Schüle
rInnen zu mobilisieren, auch, damit 
die Arbeit auf allen Ebenen während 
oder nach den Sommerferien nicht 
zum stillstand kommt, da zu dieser 
Zeit immer viele Aktive ihren Schul
abschluss machen und daher nicht 
mehr in den SVen mitwirken können.
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Hallo liebe Schülerinnen und Schüler,

mein Name ist Alexander Pfleger und 
ich war im Landesvorstand 2009/2010. 
Aus Differenzen mit einigen ande
ren Vorstandsmitgliedern und Teilen 
des SoCaOrga Teams bin ich am 19. 
Juli 2010 von allen meinen LSV Äm
tern zurückgetreten. Folgend möchte 
ich euch sagen, was genau diese wa
ren und was ich so (im Groben) ge
tan habe. Meine Tätigkeit war, zu
sammen mit Lukas Stemler, das Au
ßenreferat, also die LSV nach „Au
ßen“ hin zu vertreten, also mit den 
Politikern, Organisationen, etc. re
den. Ich habe die 48. LSK in Mainz 
und die 49. in Bad Kreuznach mit
organisiert, habe mich um die Vor
planung des Sommercamps 2010 ge
kümmtert, habe die KrSVen/SSVen 
Kaiserslautern Stadt und Donners
bergkreis betreut. Außerdem habe 
ich den Kontakt zum SchLAu Netz
werk intensiviert und das SV/VL Se
minar im März 2010 in Waldfisch
bach mitorganisiert und einen Work
shop dort gehalten. Natürlich habe 
ich auch an (fast) allen Sitzungen teil
genommen und aktiv mitgewirkt.
Ich habe die Zeit in der LSV sehr ge
nossen und auch gerne viel (Zugfahr)
Zeit investiert. Die Arbeit hat mir sehr 
gefallen und ich hab eine Menge da
zugelernt. Danke für das tolle Jahr!

Alexander Pfleger

Rechenschaftsberichte
Landesvorstand

Liebe LSV Menschen!

Ich heiße Patrick, bin 18 Jahre alt und 
war nun ein Jahr im ersten GLSV
Landesvorstand tätig. Dabei hat
te ich auch das Amt des Finanzrefe
renten inne, durfte mich mit Haus
haltsplänen amüsieren und Fahrt 
und Sachkostenanträge unterschrei
ben. Außerdem war ich für die Zu
sammenarbeit mit dem Landesaus
schuss zuständig. So habe ich zum 
Beispiel dort mitgeholfen, die Finan
zordnung der LSV zu überarbeiten.

Während meiner Amtszeit betreut 
habe ich die KreisSVen TrierSaar
burg, Birkenfeld, BernkastelWittlich, 
CochemZell und BitburgPrüm be
treut. Später habe ich die KreisSVen 
BernkastelWittlich und CochemZell 
gegen die KreisSV Donnersberg
kreis und die StadtSV Zweibrücken 
getauscht, nachdem zwei neue Leu
te in den LaVo gekommen waren.
Für die KreisSV Vulkanei
fel habe ich die Treffen zu Beginn 
des neuen Schuljahres betreut.
Für meine eigene KreisSV, die 
KreisSV TrierSaarburg, war ich 
zusätzlich auch im Vorstand so
wie als LSKDelegierter aktiv.

In Sachen kommunale SVen habe 
ich einige Texte der Broschüre „Po
wer für deine kommunale SV“ ak
tualisiert und überarbeitet. Die Tex
te für den neuen LSVBasisfly
er habe ich ebenfalls verfasst.

Bei der Organisation der SV/VLSemi
nare Anfang dieses Jahres, bei denen 
wir auch noch ganz viel Unterstüt
zung von Ehemaligen hatten, war ich 
mit aktiv und bei zwei der vier Semi
nare, in Trier und Mainz, mit dabei. 
Zusätzlich habe ich  für das Gymna
sium Kusel ganz am Anfang meiner 
Amtszeit noch zusammen mit Ron
ja aus dem „alten“ LaVo ein loka
les SVSeminar abgehalten, im Ok
tober 2010 noch alleine eines für 
das Förderzentrum in Gerolstein.

Mit der LichtblickRedaktion habe 
ich Kontakt gehalten und war dort 
auch auf mehreren Sitzungen für 
den Landesvorstand mit dabei (un
ter anderem habe ich auch einmal ei
nen Sitzungsraum organisiert;)) 

Für den Bildungsstreik war ich auf 
insgesamt zwei bundesweiten Ver
netzungstreffen, einmal 2009 in Biele
feld und Mai 2010 in Darmstadt. Auf 
der BildungsstreikDemo in Trier No
vember 2009 habe ich für die LSV 
RheinlandPfalz ein Grußwort ge
halten, außerdem war ich bei mehre
ren Plena im damals besetzt gehalte
nen Audimax an der Uni Trier dabei.

In Sachen Vernetzung habe ich den 
hessischen SchülerInnenkongress 
Heschkong im Juni 2009 in Kirch
hain besucht und war im November 
2010 beim LandesschülerInnenparla
ment SchleswigHolstein dabei. Zu
dem war ich auch auf zwei lokalen 
BildungsstreikTreffen in Saarbrücken.

Patrick Simon
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Die eher ruhende Mitgliedschaft 
der LSV beim Fahrgastbeirat des 
RNN (RheinNahe Nahverkehrsver
bund) habe ich reaktiviert und bis 
dato dort zwei Sitzungen besucht.

Die Position der LSV habe ich auf ins
gesamt drei Veranstaltungen der Ju
Sos und einem Seminar der Grü
nen Jugend vertreten. Außerdem 
habe ich noch im Mai 2010 für die 
LSV eine Anhörung der Enquete
Kommission des rheinlandpfäl
zischen Landtags zum Thema ‚Ju
gend und Medien’ besucht, wo
bei ich da ziemlich seltsam fand, 
dass ich trotz des Themas irgend
wie der einzige Jugendliche war ;)

Das Sommercamp 2010 der LSV 
habe ich mitorganisiert und 
war auch als Helfer vor Ort.

Ein wichtiges Thema war auch noch 
‚Bundeswehr an Schulen’. Ich habe an 
einem Runden Tisch zu diesem The
ma in Mainz teilgenommen und mich 
für die LSV in die anlaufende Kam
pagne gegen die Kooperationsverein
barung zwischen Bundeswehr und 
Bildungsministerium eingebracht
Interessant war auch das POL&IS 
Spiel (POL&IS heißt das Spiel, mit 
dem die Bundeswehr an die Schulen 
geht) in Winterberg in NRW, an dem 
ich teilgenommen habe, um zu schau
en, wie das Spiel funktioniert und 
was daran eigentlich zu kritisieren ist.

Für den nächstjährigen SchülerIn
nenkongress RiSiKo 2010 bin ich im 
OrgaTeam und war bisher bei allen 

Sitzungen mit dabei. Gefühlt 8000 
Anfragen wegen Unterstützung gin
gen schon raus und wir hoffen, dass 
der Kongress ein Erfolg wird =)

Außerdem freue ich mich, dass es nun 
endlich den LSVFörderverein gibt!
Unter anderem habe ich mit an der 
Satzung geschrieben, die Gründungs
versammlung geleitet, bin dort Kas
senwart geworden und habe da
nach zusammen mit dem restli
chen Vorstand die Eintragung ins 
Vereinsregister beim Amtsgericht 
und den Antrag auf Feststellung 
der Gemeinnützigkeit beim Finanz
amt auf den Weg gebracht. Die ers
ten Ergebnisse könnt ihr hoffentlich 
schon auf RiSiKo 2010 beobachten. 

Insgesamt habe ich wohl – gewollt 
oder ungewollt ;)   mehr Zeit in öf
fentlichen Verkehrsmitteln ver
bracht als ich je in meinem Leben 
verbringen möchte. Trotzdem hof
fe ich, dass sich die Fahrten doch ir
gendwie gelohnt haben. Vermis
sen werde ich es auf jeden Fall sehr, 
so viel rumzukommen und so vie
le interessante Menschen und Mit
streiterInnen kennen zu lernen.
War schön mit euch!

Macht’s gut!

Euer Patrick

Hallo, mein Name ist Paul und 
ich war Teil des Landesvorstands 
2009/2010. Im Folgenden möch
te ich meinen nicht chronologisch 
aufgebauten und möglicherwei
se nicht ganz vollständigen Re
chenschaftsbericht vorlegen. 
Ich habe ein Pressegespräch mit Doris 
Ahnen besucht und eine PM geschrie
ben (beides noch als Pressereferent).
Weiterhin besuchte ich die Ta
gung vom Bündnis Demokratie ler
nen und leben und einen Kon
gress zu Gewaltprävention der Po
lizeigewerkschaft und der GEW.
Ich war bei zwei Tütungsaktionen 
da, war auf der Klausurtagung und 
habe (so fast) alle LaVoSi’s besucht. 
War in die Orga von zwei LSKen, ei
nem SKVoKo und dem SVVL Semi
nar in Trier involviert. Zudem betreu
te ich drei Stadt und Kreis SVen.
Ich möchte noch erwähnen, dass es 
manchmal nicht leicht war der LSV 
genügend Zeit zu widmen. Die Balan
ce zwischen den nicht gerade wenigen 
anderen Interessen und der Arbeit im 
Vorstand zu finden war hin und wie
der knifflig. Letztlich waren die Er
fahrungen jedoch einzigartig und ich 
bereue es definitiv nicht mich vor ei
nem Jahr zur Wahl gestellt zu haben. 

Paul Reinert
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Hey
ich bin Sebastian und wurde auf 
der Landesausschusssitzung vom 
25. September 2010 zum Landes
vorstandsmitglied nachgewählt. 
Auch bin ich seit der 49.LSK ko
optiertes Mitglied der Bundesebe
ne, d.h. ich unterstütze die gewähl
ten Mitglieder in ihrer Arbeit. 

Auf meine Arbeit als Bundesdelegier
ter würde ich gerne zuerst eingehen:
Nach meiner Einarbeitung auf der 
Klausurtagung habe ich die "LSKen" 
anderer Bundesländer besucht und 
mich dort mit den jeweiligen Lan
desvorstandsmitgliedern sowie de
ren Bundesdelegierten vernetzt. So 
habe ich an der 99. Landesdelegier
tenkoferenz in NordrheinWestfah
len und dem 1. LSR in Hessen so
wie dem Hessischen SchülerInnen
kongress teilgenommen und konn
te dort neue Kontakte aufbauen. Wei
terhin habe ich gemeinsam mit ande
ren Bundesdelegierten den Kontakt 
zu den Delegierten der anderen Bun
desländer gepflegt und begonnen, ein 
Vernetzungstreffen zu planen, das in 
den nächsten Wochen stattfinden soll.
Ein anderer Teil meiner Aufgabe 
war der Besuch von Treffen bundes
weiter Bündnisse. In diesem Rah
men war ich auf dem Bundesver
netzungstreffen des Bildungsstreiks, 
auf dem wir vor allem auf die In
teressen der SchülerInnen einge
hen konnten und neue Vernetzungs
möglichkeiten geschaffen haben.

Zu beginn meiner Amtszeit für den 
Landesvorstand konnten mir lei
der keine bestimmten Aufgabenbe
reiche zugeteilt werden. In den bei
den Monaten und auch bereits vor
her habe ich den Landesvorstand in 
einigen Aufgaben unterstützt. Beson
ders wichtig war mir hierbei die Mög
lichkeit, zu Gesetzes bzw. Verord
nungsentwürfen des Bildungsminis
teriums eine Stellungnahme abge
ben zu können. So habe ich zum Bei
spiel eine Stellungnahme zur Berufs
oberschule und der Fachoberschu
le geschrieben und mich auch um 
weitere Verordnungen gekümmert. 
Weiterhin war ich an der Vor und 
Nachbereitung sowie der Durchfüh
rung des diesjährigen LSVSommer
camps beteiligt und helfe auch bei 
der Organisation des nächsten Schü
lerInnenkongresses (RiSIKo) mit. 

Ein weiterer Punkt meiner Arbeit 
war die Vernetzung mit verschiede
nen Vereinen und Organisationen. 
So haben Patrick und ich eine Ver
bindung zu dem Bündnis "Schul
frei für die Bundeswehr" aufgenom
men und zu diesem Zweck an ei
ner "Pol&IS"Simulation teilgenom
men. Weiterhin haben wir die Kon
takte zur "Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft" sowie der ADD 
gepflegt und einige Ansatzpunk
te für eine Zusammenarbeit gefun
den, die in den nächsten Jahren hof
fentlich genutzt werden können. 

Zudem habe ich die KreisSVen Bern
kastelWittlich, CochemZell und 
RheinHunsrückKreis betreut, zu de
ren Treffen eingeladen, diese teilwei
se auch durchgeführt und mich an 
der Überarbeitung der Verwaltungs
vorschrift über die SVen beteiligt.  

Dazu kommt der "Kleinkram", also 
das tägliche Lesen und Schreiben 
von EMails, Einladungen und An
fragen, das Besuchen von Sitzungen 
(LaVoSi, SKVoKo, Orgatreffen etc.), 
Basisarbeit,  etliche Kilometer Bus 
und Bahnfahrt und vieles mehr.

Sebastian Gräber

Folgende zwei Rechenschaftsberich
te (Julian Knop und Ansgar Martins)
wurden bereits an die 49. LSK gestellt, 
konnten dort aber wegen Beschluss
unfähigkeit nicht behandelt werden.

Julian Knop

Hallo!

Mein Name ist Julian, ich war seit der 
48. LSK Bundesdelegierter für die LSV 
RLP und muss jetzt aber „Tschüss“ 
sagen, weil ich seit Ende März kein 
Schüler mehr bin. Vor meinem ei
gentlich Teil des Berichtes möchte 
ich kurz eines sagen: Es war ne kras
se Zeit! Damit meine ich die gesam
te LSVZeit seit 2007 im extrem Posi
tiven und auch manchmal im Nega
tiven. Die LSV und alles was drum
herum passiert ist hat mein Le
ben stark geprägt in den letzten Jah
ren und das war gut so. Aber ir
gendwann ist nun mal Schluss, und 
dafür ist jetzt die richtige Zeit. 
Die Zeit seit der 48. LSK habe ich, ne
ben dem Abitur, mit allerlei Fahr
ten zu irgendwelchen BundesSVVer
sammlungen verbracht. Unter ande
rem war ich auf einer BSKTagung 
zum Austausch und Informationsge
winn, und auf einem Bundesvernet
zungstreffen. Weiter war ich, unter an
derem durch regelmäßige Besuche, im 
engen Kontakt zur LSV und dem LSR 
Bayern, zur LSV Hessen, und NRW. 
Leider konnte während dieser Zeit 
kein bundesweites Projekt anlaufen, 
oder sonstiges. Vielleicht schaffen das 
die nächsten Delegierten. Neben die
sen Sachen habe ich nicht ganz sooft 
die LaVoSis besucht, habe dafür aber 
Kontakt zu dem SVB gehalten und 
war als Referent auf zwei SV/VLSe
minaren. Das war das letzte, was ich 
für die LSV getan habe. Jetzt möch
te ich die Form des Rechenschaftsbe
richtes noch nutzen, um noch ein paar 
letzte Worte zu verlieren :) Es war 'ne 
tolle Zeit, mit besonderen Erfahrun

Bundesebene
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alle weiteren 

Rechenschafts-

berichte
werden vorausichtlich münd-
lich auf der LSK gehalten:

LaVo:
Damla Erbektas | Felix Rahm |  
Lars Hoßmann | Lea Konitz | 
Lukas Stemler | Marlene Schmahl |  
Niklas Beinghaus | Philipp Bodewing

Bundesebene
Hayaan Nur | Julian Schönmehl |  
Manuel Elbert | Inga Wellstein 

Hallo, 
ich heiße Jamina, bin 19 Jahre alt und 
komme aus Mainz. Auf der der 48. 
LSK wurde ich von euch zur Landes
ausschussdelegierten gewählt und seit 
September bin ich LASprecherin. Um 
Kevin nach dem Ausscheiden Jana 
Noes aus dem Amt der LASpreche
rin unterstützen zu können nahm ich 
bereits im Mai an den Einarbeitungs
tagen teil. Während meiner Amts
zeit habe ich meine Arbeit im Lan
desausschuss gewissenhaft erledigt. 
Dazu zählt die Verwaltung der Fi
nanzen der LSV und das Erstellen ei
nes Arbeitsprogramms für den nach
folgenden LaVo. Um den LaVo zu kon
trollieren und gegebenenfalls in sei
ner Arbeit unterstützen zu können, 
besuchte ich einen Großteil der LaVo
Sis. Dort übernahm ich einige Aufga
ben, wie die Mitorganisation des So
Cas 2010, des RiSiKos 2011 und der 
kommenden Einarbeitungstage. Au
ßerdem betreute ich mit Marlenes Un
terstützung die SSV Mainz. Des wei
teren war ich bei den SKVoKos da
bei und vertrat die LSV RLP beim 
HeSchKong. Im Herbst hielt ich ein 

Landesausschuss

SVSeminar an der MartinusSchu
le Mainz. Zudem war ich an der Orga
nisation des Mainzer Bildungsstreiks 
beteiligt und habe bei der Gründung 
des LSV Fördervereins mitgewirkt. 

Ich (Kevin) wurde auf der 48. LSK in 
den Landesausschuss gewählt und 
bin seitdem LASprecher. Wie Jami
na habe ich die tägliche LAArbeit er
ledigt, zu den jeweiligen LASitzun
gen eingelanden und diese mit Jami
na bzw. früher mit Jana Noe geleitet. 
Desweiteren habe ich den neuen LaVo 
auf den Einarbeitungstagen mit ein
gearbeitet und habe beim SVVLSe
minar in Trier geholfen. In Trier habe 
ich den Bildungsstreik mitorganisiert, 
bei den protestierenden Trierer Stu
denten ein Grußwort der LSV gehal
ten und die Stadt SV Trier betreut. 

Falls Du Fragen zum Haus
halt der LSV oder einem un
serer anderen Aufgabenberei
che hast, stehen wir dir während 
der LSK gerne zur Verfügung.

gen und besonderen Menschen, und 
krassen Augenblicken. Danke! Aber 
es ist auch gut, dass jetzt Schluss ist. 
Und jetzt rockt ihr's! Denn da wartet 
noch einiges, was zu verändern ist!

Ansgar Martins

Hallo, 
Ich bin Ansgar Martins, 18 Jahre alt 
und besuche (noch ein paar Wochen) 
die Waldorfschule in Mainz. Auf der 
47. LSK wurde ich kommissarisch 
zum Bundesdelegierten gewählt und 
auf der 48. LSK auch dankenswerter
weise in diesem Amt bestätigt. Ent
sprechend hatte ich im letzten hal
ben Jahr die Aufgabe, zusammen mit 
den fünf übrigen Bundesdelegierten 

den Kontakt zu anderen LSVen sowie 
dem im Aufbau befindlichen „Frei
en Zusammenschluss der LSVen“ zu 
halten. Mit dieser Absicht habe ich 
im Herbst nach den Einarbeitungsta
gen an einem Kongress des Landes
schülerbeirats BaWü und einem LSR 
der LSV Hessen teilgenommen und 
mich nach der 48. LSK um die Einar
beitung der dort ganz neu gewähl
ten Bundesdelis bemüht. Aus zeitli
chen Gründen konnte ich leider an 
keinem der drei Bundesvernetzungs
treffen teilnehmen, die seitdem statt
gefunden haben – erfreulicherwei
se war die LSV dort aber meist durch 
Julian Knop vertreten. Neben diesen 
Aufgaben habe ich mich allerdings 
bemüht, dem LaVo bei einigen Tätig
keiten zur Hand zu gehen. U.a. habe 
ich etwa mehrfach beim „Eintüten“ 

der Schulverschickungen oder dem 
Aufräumen des Speichers der LSV im 
Mainzer DGBHaus geholfen. Zusam
men mit Patrick Simon war ich auf ei
nem Vernetzungstreffen für den Bun
desweiten Bildungsstreik in Biele
feld und war auch auf dem SKVoKo in 
März sowie (mit einer Ausnahme) al
len LaVoSitzungen anwesend, wo ich 
hoffentlich auch meinen Teil zu man
chen Diskussionen beitragen konnte. 
Abschließend blicke ich jetzt auf ein 
sehr schönes halbes Jahr als Bundes
deli sowie insgesamt eine wunder
bare Zeit mit der LSV (auch in den 
Jahren davor) zurück und wünsche 
Euch allen, vor allem meinen Amts
nachfolgerInnen, sehr viel Spaß und 
sehr viel Erfolg für die Zukunft!
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Antrag VA 1 
Bewertungssysteme

AntragstellerIn: 
Landesvorstand 200910

Antragstext:
Die LSV RheinlandPfalz steht jeder 
Form von autoritärer Bewertung in 
der Schule kritisch gegenüber. Bewer
tungen, erfolgen sie nun durch Ziffern 
(also Noten) oder Wortformulierun
gen, sind unmittelbar mit jedem mo
dernem Bildungssystem verbunden. 
Sie sind allerdings immer nur subjek
tive Einschätzungen. In Bewertung 
steckt das Wort „Wert“, das heißt, 
etwa einem in der Schule angefer
tigtem Aufsatz oder Zeichnung wird 
(und damit auch dem/ der SchülerIn 
selbst) ein Wert zugeordnet, im besten 
Fall eine Eins, im schlechtestem eine 
Sechs. Dabei ist die persönliche Ent
wicklung eines/r SchülerIn genauso 
egal wie die Tagesform oder der per
sönliche Einsatz für die zu bewerten
de Leistung. Bewertungen werden au
toritär erteilt, d.h. welchen Wert eine 
Arbeit erhält, entscheidet allein die 
Lehrkraft. Die Trennlinie zwischen 
objektiver Sicht und persönlichen 
Sympathien ist dabei sehr schwer 
zu ziehen, daher fließen Sympathi
en und Antipathien mit in die Bewer
tung ein. Auch so genannte „demo
kratische“ Bewertungen, also z.B. No
ten, die von der Lerngruppe statt der 
Lehrkraft ausgehen, stellen keinen Lö
sungsansatz dar, da sie lediglich Kon
kurrenz und Leistungsdruck inner
halb einer Lerngruppe erhöhen; zu
dem ist die Lehrkraft als Autorität 
weniger angreifbar. Davon ganz ab
gesehen können wirklich objektive 

Bewertungskriterien gar nicht erstellt 
werden; Schreibstile und Interpreta
tionen oder z.B. der ästhetische Wert 
einer Zeichnung im Kunstunterricht 
sind notwendigerweise nur nach dem 
subjektiven Geschmack jedes/r Ein
zelnen "gut" oder "schlecht", „schön“ 
oder eben „nicht schön“. Da nicht der 
Inhalt des geprüften Wissens von Be
deutung ist, sondern nur die Bewer
tung, die am Ende einer Überprü
fung erteilt wird, bestimmt dies auch 
die Art und Weise des Lernens. Es 
wird nur für das Kurzzeitgedächt
nis, nur für das Ergebnis einer Prü
fung gelernt. Ob sich jemand für das 
Thema interessiert oder nicht, ist voll
kommen egal. Sinnvolles Lernen, das 
ein Problem in seiner Gesamtheit er
fasst und Lösungsansätze erkennbar 
macht, wird nicht gefördert. Weil je
deR SchülerIn zwangsweise bewertet 
werden muss, gerät auch das eigent
lich Ziel von Lernen, nämlich dass je
des Mitglied einer Lerngruppe den 
Stoff verstanden hat, außer Augen. 
Eine Klassen oder Kursarbeit, bei der 
ein Großteil der Schülerinnen und 
Schüler eine Eins oder eine Zwei hat, 
war eben zu einfach. Es ist so, auch 
nicht erstaunlich, dass Gruppenar
beit und solidarisches Lernen und Ar
beiten in der Schule so selten geför
dert werden. Gruppenarbeit und soli
darisches Miteinander erschweren die 
individuelle Bewertung. Durch Be
wertungen lernen SchülerInnen also 
nicht, sich selbst einzuschätzen und 
werden auch in Gruppenarbeit und 
kommunikation nicht gefördert.

Antrag VA2 
Politisches Mandat

Antragsteller: 
Timo Karstens und Mo
ritz Hohenfellner

Antragstext:
Die 49. LSK möge die Entfernung 
der Forderung nach einem allge
meinpolitischen Mandat aus dem
Grundsatzprogramm beschließen.

Folgende Anträge, die mit einem „V“ gekennzeichnet sind, wurden an die 49. LSK vom 23.–25.04.2010 
in Bad Kreuznach gestellt. Da sie wegen Beschlussunfähigkeit vertagt wurden, ist die Zahl der anwe
senden Delegierten gem. § 49 (1) Satz 2 des rheinlandpfälzischen Schulgesetzes für die Beschlussfas
sung zu diesen Punkten bei der 50. LSK nicht relevant. In der Einladung wurde darauf hingewiesen.
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Antrag VA 3 
Bundeswehr

AntragstellerInnen: 
Marlene Schmahl und Patrick Simon

Antragstext:
Die LandesschülerInnenvertretung 
RLP fordert das Verbot von Informa
tionsbesuchen der Bundeswehr an 
Schulen. Darunter fällt auch jedwede 
Werbung: von Aufklebern über Pla
kate bis hin zu Informationsbroschü
ren. Außerdem muss die Kooperati
onsvereinbarung umgehend aufgeho
ben werden. Der Landesvorstand setzt 
sich dafür ein, dass sich der Land
tag RLP mit dem Thema auseinan
der setzt und spricht die Landtags
fraktionen auf diesen Missstand an.

Antrag VA 4 
Finanzordnung der LSV

Antragsteller: 
Landesausschuss der LSV 20092010

Antragstext:
Die LSK möge die folgende Finan
zordnung für die LSV beschlie
ßen. Diese ersetzt das Finanzsta
tut, das seit dem 10.12.2009 galt.

„Finanzordnung der Landesschüler
Innenvertretung RheinlandPfalz

1. Haushalt
1.1. Haushaltsplan 
1.2. Ausgaben
1.3. Aufteilung der Mit-
tel zwischen den Landes-
vorständen eines Jahres 
1.4. Haushaltsbedarf der 
Kreis- und Stadt-SVen

 
2. Abrechnungs- und 
Buchhaltungsmodalitäten

2.1. Stellung von Rückerstat-
tungsanträgen für Fahrt- und 
Sachkosten, Buchführung 
2.2. Inventar
2.3. Telefonkosten 
2.4. Kassenprüfung

 
3. Fahrtkostenrückerstattung 

3.1. Berechtigung
3.2. Fahrten mit dem PKW
3.3. Fahrten mit der Bahn
3.4. BahnCards

 
4. Kostenerstattung für 
Gremienmitglieder 

4.1. Verpflegungskosten
4.2. Telefonkosten 

 

5. Veranstaltungen
5.1. Anmietung von 
Räumlichkeiten 
5.2. Teilnahmebeiträge
5.3. Honorare

 
6. Nutzung und Verleih von Inventar 
 
7. Sicherheit
 
8. Schlussbestimmungen
 
Anlage
„StandardHonorarvertrag“ 

1. Haushalt
 
1.1. Haushaltsplan
Der Landesvorstand (LaVo) legt 
dem Landesausschuss (LA) ge
gen Ende eines jeden Jahres ei
nen Haushaltsvorschlag für das da
rauf folgende Jahr vor, der vom 
LA beschlossen werden muss. 
Der Entwurf muss sich am für die 
LSV vorgesehen Sachkostentitel des 
Landeshaushalts RheinlandPfalz ori
entieren. Kommt keine beschlussfähi
ge LASitzung zu Stande, beschließt 
der Landesvorstand einen vorläufigen 
Haushalt, der auf der nächstfolgenden 
LASitzung genehmigt werden muss. 
 
1.2. Ausgaben
Die Ausgabentätigkeit des Landes
vorstands und der Geschäftsfüh
rung muss im Rahmen des vom Lan
desausschuss beschlossenen Haus
haltsplanes erfolgen. Bei Überzie
hungen einzelner Titel oder Titel
gruppen im laufenden Haushaltsjahr 
um mehr als 20 Prozent des Ansat
zes ist der Landesausschuss über die
se Abweichung umgehend zu infor
mieren. Alle Abweichungen im Lau
fe des Haushaltsjahres müssen vom 
Landesausschuss in Form eines Nach
tragshaushalts legitimiert werden.
 
1.3. Aufteilung der Mittel zwischen 
den Landesvorständen eines Jahres
Dem im zweiten Halbjahr eines Jah
res gewählten Landesvorstand muss 
noch ein angemessener Betrag im 
Haushalt zur Verfügung stehen. 
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Dabei soll darauf geachtet wer
den, dass der neue Landesvorstand 
mit diesem Betrag arbeitsfähig ist.
 
1.4. Haushaltsbedarf der 
Kreis- und Stadt-SVen
Den Kreis und StadtSVen wird im 
Haushaltsentwurf der LSV grund
sätzlich ein Mindestbetrag von insge
samt 5000€ zugestanden. Dies deckt 
die Kosten für Sitzungen, den allge
meinen Geschäftsbedarf und die inf
rastrukturelle Grundausstattung. Da
bei soll auf die Verhältnismäßigkeit 
der Ausgaben der einzelnen Kreise 
und Städte geachtet werden. Erstat
tungen erfolgen nur im Nachhinein 
und nach Vorlage entsprechender Be
lege. Falls das Geld bis zum 1.12. ei
nes Jahres nicht abgerufen wurde, 
entscheidet der LA im Rahmen ei
nes Nachtragshaushalts über die Ver
wendung der frei werdenden Mittel.
  

2. Abrechnungs- und 
Buchhaltungsmodalitäten
 
2.1. Stellung von Rückerstat-
tungsanträgen für Fahrt- und 
Sachkosten, Buchführung 
Fahrtkosten und sonstige Ausga
ben, die im Namen der LSV getä
tigt wurden, werden nur zurücker
stattet, wenn der/dem Finanzreferen
tin/en ein ordnungsgemäß ausgefüll
ter Fahrt bzw. Sachkostenrückerstat
tungsantrag vorliegt. Es werden aus
schließlich die offiziellen Antragsfor
mulare akzeptiert; diese können in 
der LGS angefordert werden und ste
hen auf der Homepage der LSV zum 
Download zur Verfügung. Nach Un
terzeichnung durch die/den Finanz
referentin/en werden die Anträge von 
der Geschäftsführung der LSV be
arbeitet. Sachkosten werden hier
bei in eigener Verantwortung über 
das Konto der LSV erstattet, Fahrt
kostenanträge werden zur Auszah
lung an die Reisekostenstelle Birken
feld weitergereicht. Kopien der Anträ
ge sind in der LGS aufzubewahren. 
Die Buchhaltung wird durch die Lan
desgeschäftsführung gewährleistet.
 

2.2. Inventar
Die LGF führt eine Inventarlis
te für alle Gegenstände im Eigen
tum der LSV, die einen Wert von 
20 € überschreiten. Über den Ver
leih der Schlüssel zu Räumlich
keiten der LSV führt ebenfalls die 
LGF Buch. Empfang und Rückga
be sind zu quittieren. Gleiches gilt 
für LSVEigentum, das an Privat
personen (siehe 6.) verliehen wird.
 
2.3. Telefonkosten
Die Einzelverbindungsnachweise der 
Telefonrechnung sind zu archivieren 
und werden von der LGF überprüft.
 
2.4. Kassenprüfung
Alle Bücher und Kontoauszüge so
wie die digitale Buchführung müs
sen den KassenprüferInnen vorlie
gen und sollten bis spätestens zwei 
Wochen vor der LandesschülerInnen
konferenz (LSK), auf der die finanzi
elle Entlastung des Landesvorstan
des stattfindet, durchgesehen werden.
  

3. Fahrtkostenrückerstattung 
 
3.1. Berechtigung
Die LSV erstattet allen gewählten Mit
gliedern und Delegierten die Fahrt
kosten zu Sitzungen ihrer Gremi
en. Den Mitgliedern von LaVo, LA, 
EinsteigerInnenLSV, LichtblickRe
daktion sowie den  rheinlandpfäl
zischen Bundesdelegierten werden 
die Fahrtkosten, die im Rahmen ih
rer Tätigkeit entstehen, erstattet.
Allen teilnehmenden SchülerInnen 
aus RLP werden die Fahrtkosten zu 
den übrigen Veranstaltungen, wie Se
minare und Camps, erstattet. Dabei 
kann den AntragstellerInnen auf Be
schluss des LaVos auch nur ein be
stimmter Anteil ihrer Kosten zu
rückerstattet werden. Die Rückerstat
tung kann für alle nicht angemelde
ten Personen auf Beschluss des La
Vos verweigert werden. ReferentIn
nen für LSVVeranstaltungen können 
auf Beschluss des Landesvorstandes 
Fahrtkostenrückerstattung erhalten.
 

3.2. Fahrten mit dem PKW
Generell muss die kürzeste Verbin
dung bei der Rückerstattung zu Grun
de gelegt werden. Für alle gem. 3.1. 
Fahrtkostenberechtigten kann auch 
eine aus Zeitgründen gewählte, län
gere Autobahnverbindung zu Grun
de gelegt werden. Die Kilometerpau
schale beträgt den jeweils niedrigsten 
im Landesreisekostengesetz Rhein
landPfalz vorgesehenen Satz, derzeit 
0,15 €. Für jede weitere mitgenomme
ne fahrtkostenberechtigte Person er
höht sich die Pauschale um 0,02 €. 
 
3.3. Fahrten mit der Bahn
Es wird nur die günstigste Verbin
dung erstattet, dazu zählen auch Son
dertarife wie Wochenend, Rheinland
Pfalzticket u.ä. Für Mitglieder des La
Vos und der Bundesdelegation, sowie 
für die LASprecherInnen werden in 
dringenden Fällen für Fahrten inner
halb RLP auch IC/ECZuschläge zu
rückerstattet. Mitgliedern der Bundes
delegation sowie des LaVos werden 
für Fahrten außerhalb von RLP nach 
Genehmigung durch den Landesvor
stand auch ICEFahrkarten erstattet.
 
3.4. BahnCards
Mitglieder des LaVos, der Bundesde
legation  mit Ausnahme deren Ver
treterInnen  sowie die LASpreche
rInnen können beim LaVo eine Bahn
Card unter Vorlage einer Kalkulati
on, die die zu erwartende Ersparnis 
durch die BahnCard aufzeigt, bean
tragen. Lässt sich z.B. durch feste Ter
minabsprachen oder eine sehr lan
ge Einzelfahrtstrecke die Rentabili
tät einer BahnCard für stellvertreten
de Bundesdelegierte mit absoluter Si
cherheit absehen, ist auch in diesem 
Fall der Kauf einer BahnCard mög
lich. Der LaVo beschließt darüber.
  

4. Kostenerstattung für 
Gremienmitglieder
 
4.1. Verpflegungskosten
LaVoMis, LASprecherInnen und Bun
desdelegierte können für Sitzungen 
im Rahmen ihrer Tätigkeit ein Tage
geld von bis zu 5,11 € gegen Vorlage 
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entsprechender Belege beantragen, so
fern die Sitzungen nicht in Tagungs
häusern mit Verpflegung stattfinden.
 
4.2.Telefonkosten 
LaVoMis, LASprecherInnen und Bun
desdelegierte können auf Beschluss 
des LaVos eine monatliche Telefon
kostenpauschale von 15 € beantragen.
 

5. Veranstaltungen
 
5.1. Anmietung von Räumlichkeiten
Bei LSVVeranstaltungen sind mög
lichst die günstigsten Räum
lichkeiten zu wählen. 
Insbesondere bei der Buchung von Ju
gendherbergen ist darauf zu achten, 
dass die Reservierung auf eine pes
simistische Einschätzung der Teil
nehmerInnenzahl abgestimmt ist. 
Bei Veranstaltungen in Jugendher
bergen sind solche mit den nied
rigeren Preiskategorien zu wäh
len. Ausnahmen können aufgrund 
der Lage die Jugendherbergen in 
Koblenz, Mainz und Trier sein. 
 
5.2.Teilnahmebeiträge
Delegierte und Gäste bei LSKen, so
wie TeilnehmerInnen des LSVCamps 
und von Seminaren haben einen Teil
nahmebeitrag zu zahlen, der der teil
weisen Deckung der Verpflegungs
kosten dient. Die Höhe wird vom 
LaVo festgesetzt. Der Teilnahmebei
trag kann in Einzelfällen aus sozia
len Gründen auf Antrag durch Be
schluss des LaVos erlassen werden.
 
5.3. Honorare
ReferentInnen für Arbeitsgruppen auf 
Veranstaltungen der LSV können Ho
norare bis maximal 150 € gezahlt wer
den. ReferentInnen für mehrtägige Se
minare und in vom LaVo genehmig
ten Ausnahmefällen können Honora
re von maximal 250 € gezahlt werden. 
Kulturelle Gruppen (Bands etc.) kön
nen für Auftritte auf LSVVeranstal
tungen, wie LSKen und Camps, Ho
norare in Höhe von max. 50 € bezie
hen, nach Möglichkeit sollen hierfür 
jedoch gar keine Kosten anfallen. Der 
LaVo kann daneben Honorarverträge 

mit Personen für einzelne Aufga
ben und Dienstleitungen abschlie
ßen. Es gilt der als Anlage 1 beige
fügte StandardHonorarvertrag. Über 
die Zahlung und Höhe von Honora
ren entscheidet der Landesvorstand. 
 

6. Nutzung und Verleih von Inventar
 
Gegenstände aus dem Inventar der 
LSV können an LaVoMis, LASpre
cherInnen, Mitgliedern der Einsteige
rInnenLSV sowie LichtblickRedak
tion und Bundesdelegierte sowie an 
Beschäftigte der LSV für die Zeit ih
rer Amtsausübung / Beschäftigung 
auf Beschluss des LaVos ausgeliehen 
werden. LaVoMis, LASprecherInnen, 
Mitglieder der EinsteigerInnenLSV 
sowie Lichtblickredaktion und Bun
desdelegierte sowie Beschäftigte der 
LSV können die Landesgeschäftsstelle 
(LGS) einschließlich Kopierer, Fax, Te
lefon, Internetzugang etc. für die Erle
digung ihrer Aufgaben nutzen. Über 
das Nutzungsrecht für weitere Perso
nen beschließt der Landesvorstand.
 

7. Sicherheit
 
Computer sowie Zugänge bei Online
Versänden sind mit Passwörtern zu si
chern, um die Entstehung von Kos
ten durch unbefugte Personen sowie 
den Zugruff von unbefugten auf per
sonenbezogene Daten zu verhindern. 
Die Passwörter sind nur den in Punkt 
6 genannten Personen bekannt. Min
destens beim Ausscheiden dieser Per
sonen aus dem Amt bzw. aus dem Be
schäftigungsverhältnis sind die Pass
wörter zu ändern. Sensible Daten sol
len verschlüsselt verschickt werden.
  

8. Schlussbestimmungen
 
Diese Finanzordnung kann von der 
LSK mit einfacher Mehrheit geän
dert werden. Änderungen treten 
nach der entsprechenden Sitzung in 
Kraft. Über Ausnahmen von dieser 
Finanzordnung beschließt der LA. 

Beschlossen von der LSK am XX in XX 

 
Anlage: „StandardHonorarvertrag“

Honorarvertrag

zwischen den Parteien

LandesschülerInnenvertre
tung RheinlandPfalz, Kaiser
straße 2630, 55116 Mainz,
im folgenden: LSV

und

______________________________,
______________________________, 
(Name, Vorname), (Anschrift)
im folgenden: Vertragsnehmer/in

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1 Gegenstand des Vertrages

Der/die Vertragsnehmer/in verpflich
tet sich gegen Zahlung eines Honorars 

für die LSV RheinlandPfalz am ___ . 
___ . 20___ in _________________ ei
nen Workshop / ein Seminar zum The
ma: ____________________________ 
durchzuführen/für die LSV Rhein
landPfalz am ___ . ___ . 20___ in 
__________________________ folgen
de Aushilfstätigkeiten zu erledigen.

§ 2 Pflichten des/der 
Vertragsnehmers/in

Workshop/Seminar

Der/die Vertragsnehmer/in er
stellt (ggf. gemeinsam mit seiner/m 
Koreferenten/in) ein Work
shop/Seminarkonzept bis zu ei
nem vereinbarten Termin.
Das Konzept und die Inhalte müs
sen mit der LSV abgesprochen wer
den. Ferner erstellt er/sie einen An
kündigungstext und führt den 
Workshop/das Seminar vor Ort 
durch. Der Ort wird von der LSV 
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Antrag VA 5
MSS

Antragsteller: 
SV des Leininger Gymnasium 
Grünstadt, Kreis Bad Dürkheim

Antragstext:
Über die Ablehnung des MSS Sys
tems sollte in der nächsten LSK 
neu diskutiert werden, da wir 
der Überzeugung sind, dass es 
nicht der Fall ist, dass dieses Sys
tem grundlegend abzulehnen ist.

bestimmt und kann bis 14 Tage 
vor Durchführung verändert wer
den. Der Termin wird zwischen 
den Vertragsparteien vereinbart.

Andere Aushilfstätigkeiten
 
Der/die Vertragsnehmer/in wird 
folgende Tätigkeiten ausüben: 
____________________________
__________________________
Die Materialien (bspw. Filmaus
stattung etc.), die für die durchzu
führende Tätigkeit benötigt wer
den, werden, falls nicht anders ver
einbart, von dem/der Vertragsneh
mer/in selbst gestellt. Im Falle von 
Diebstahl oder Beschädigung ist die 
LSV hierfür nicht verantwortlich. 

 
§ 3 Pflichten der LSV

Die LSV verpflichtet sich, dem/
der Vertragsnehmer/in ein Hono
rar in Höhe von _______ , 00 € 
zu zahlen. Eventuell entstehen
de Kosten für die An und Abrei
se, sowie eventuelle Sachmittel wer
den im üblichen Rahmen erstattet.
 
Das Honorar wird auf folgen
des Konto überwiesen:

Kontoinhaber/in: _________________
Bank: ___________________________
BLZ: ____________________________
Kontonummer: ___________________
 
Die LSV übernimmt die Bewer
bung für den Workshop / das Se
minar, sowie die gesamte orga
nisatorische Abwicklung.
 

§ 4 außerordentliches 
Kündigungsrecht

Für den Fall, dass keine Einigung über 
das Workshop/Seminarkonzept er
zielt werden kann, steht beiden Partei
en ein außerordentliches Kündigungs
recht zu. Dieses kann bis 14 Tage 
vor Durchführung des Workshops 
/ des Seminars ausgeübt werden.
 

§ 5 Sonstiges

Das Honorar wird ohne steuerlichen 
Abzug gezahlt. Der/die Vertragsneh
mer/in meldet seine/ihre Honorarein
künfte selbstständig beim zuständi
gen Finanzamt. Der/die Vertragsneh
mer/in ist verpflichtet – sofern der Be
trag nicht unter eine Freibetragsgren
ze fällt – das Honorar bei einer Ein
kommensteuererklärung anzugeben.
 
Jede der Vertragsparteien er
hält ein Exemplar des Vertrages.
  
Mainz, XX.XX.200X

_______________________
für die LSV RheinlandPfalz                                                

_______________________
Vertragsnehmer/in“

Begründung:
Das Finanzstatut der LSV ist veral
tet. Gründe für die Änderung sind 
die Umstrukturierung der RAKe zu 
Kreis und StadtSVen, die Änderung 
gesetzlicher Regelungen, denen die 
LSV unterstellt ist, technische Neue
rungen und veränderte Praxis inner
halb des Landesvorstands und/oder 
der Geschäftsführung. Eine Begrün
dung im Detail erfolgt mündlich.
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Antrag VA 6 
Drogenpolitik

Antragsteller: 
SV des Leininger Gymnasium 
Grünstadt, Kreis Bad Dürkheim

Antragstext:
Über den Punkt der Cannabislega
lisierung sollte dringlichst disku
tiert werden, da dieser Programm
punkt lediglich zur Unglaubwürdig
keit der LSK bei anderen Institutio
nen führt und darüber hinaus kei
nerlei positive Effekte mit sich führt.

Antrag VA 7 
Verbale Beurteilungen

Antragsteller: 
SV des Leininger Gymnasium 
Grünstadt, Kreis Bad Dürkheim

Antragstext:
Dieser Programmpunkt sollte dis
kutiert und gegebenenfalls erweitert 
werden. Man kann von einer Lehr
kraft in einer weiterführenden Schu
le, die möglicherweise Zeugnis
se für über 50 Schüler zu schreiben 
hat, nicht verlangen auch noch für je
den Schüler eine verbale Beurtei
lung zu schreiben. Wenn ein Schüler 
dies jedoch wünscht (gerade im Be
zug auf Bewerbungen etc.) sollte man 
die Lehrkräfte durchaus verpflichten 
können, jedoch keinesfalls generell.

Antrag VA 8
Arbeit des Landesvorstandes

Antragssteller: 
Felix Martens

Antragstext:
Hinführung & Begründung

Eine der wichtigsten Bedingun
gen für Demokratie und Partizipati
on, für Mitbestimmung und Teilha
be ist Mündigkeit. Wer mitreden und 
mitbestimmen will, muss mündig 
sein. Voraussetzung für diese Mün
digkeit ist Wissen. Damit Wissen vor
handen sein kann, ist es notwendig, 
dass die Akteure in demokratischen 
Strukturen transparent arbeiten.
Die LSV setzt sich intensiv für De
mokratie und Partizipation an unse
ren Schulen ein; sie selbst ist demo
kratisch strukturiert: Der Landes
vorstand als exekutives, ausführen
des Gremium wird von Landeskon
ferenz der Schülerinnen und Schü
ler gewählt, deren Delegierte von 
den Schülerinnen und Schülern an 
den Schulen. Letztlich soll der LaVo 
im Namen aller Schülerinnen und 
Schüler in RLP sprechen können.

Transparenz als Bedingung für demo
kratische Partizipation muss also ins
besondere in der LSV gegeben sein. 
Die Schülerinnen und Schüler müssen 
auch zwischen den LSKen Einblick in 
die Vertretungsarbeit der LSV neh
men können, um diese kritisch beglei
ten und ggf. beeinflussen zu können.
Die in dem Antrag vorgeschlagen 
Maßnahmen sollen einerseits dazu 
dienen, Transparenz und Objektivi
tät herzustellen. Anderseits sollen sie 
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aber auch einen regeren Austausch 
zwischen Landesvorstand und den 
SchülerInnen in RheinlandPfalz för
dern und ein allgemeines Interesse an 
Bildungs und Schulpolitik wecken.
Der Landesvorstand ist ein sehr ak
tives Gremium, das sich in vieler
lei Hinsicht für die Belange der 
Schülerinnen und Schüler ein
setzt. Die vorgeschlagenen Maßnah
men dienen also auch, um die Ak
tivität des LaVos stärker nach au
ßen wahrnehmbar zu machen.

Vor diesem Hintergrund stelle ich 
folgenden Antrag an die 46. LSK.

1) Die Sitzungen des Landesvor
stands, auf denen die Arbeit der LSV 
besprochen wird, finden öffentlich 
statt (Satzung der LSV, Punkt 22). Ge
mäß demokratischen Grundprinzipi
en sind also auch die Protokolle der 
Sitzung zu veröffentlichen. Der Lan
desvorstand soll die Protokolle der 
Landesvorstandssitzungen frei zu
gänglich und spätestens sieben Tage 
nach der jeweiligen Sitzung auf der 
Homepage der LSV veröffentlichen.

2) Dem Landesvorstand werden eine 
Vielzahl neuer Vorschriften, Lehr
pläne und anderer Reglementierun
gen, die unseren Schulalltag beein
flussen, vorgelegt. Zu diesen Doku
menten aber auch zu anderen Themen 
nimmt der Landesvorstand gegenüber 
dem Bildungsministerium Stellung.
Der Landesvorstand soll alle schriftli
chen Stellungnahmen, die gegenüber 
dem Bildungsministerium gemacht 

werden, frei zugänglich und mög
lichst rasch nach der Abgabe auf der 
Homepage der LSV veröffentlichen.

3) Bei vielen Themen, zu denen sich 
die LSV positioniert (etwa durch die 
Abgabe einer Stellungnahme), kann 
der Landesvorstand nicht auf einen 
vorherigen Beschluss der LSK zu
rückgreifen und muss seine Posi
tion und somit die der LSV eigen
mächtig festlegen. Auch bei die
sem Prozess soll ein möglichst ho
hes Maß an Beteiligung durch die, 
die es betrifft, nämlich die Schüle
rinnen und Schüler, möglich sein.
Der Landesvorstand soll zu aktuel
len bildungs oder schulpolitischen 
Themen bzw. bevorstehenden Än
derungen im rheinlandpfälzischen 
Schulsystem (etwa durch Vorschrif
ten) im Forum der Homepage der LSV 
DiskussionsThreads eröffnen. Die
se sollen mit einem Text eingeleitet 
werden, der die Thematik und Pro
blematik erläutert und Ausgangs
punkt für die Diskussion sein kann.

4) Es ist wichtig, dass die LSV ihre 
Aktivität bzw. ihren Einsatz nach au
ßen zeigt. Erste Anlaufstelle zur LSV 
ist in vielen Fällen deren Homepage. 
Der Landesvorstand soll auf der Start
seite der Homepage der LSV in Form 
von kleinen Anmerkungen die eigene 
Tätigkeit fortlaufend dokumentieren, 
über aktuelle Geschehnisse im Bil
dungsbereich informieren und wich
tige Themen im Forum verlinken.

5) Die in 1–4 beschriebenen Maßnah
men erreichen die Menschen, die 
die Homepage der LSV regelmäßig 

besuchen. Es ist aber auch wich
tig die breite Basis der Schülerinnen 
und Schüler zu informieren und In
teresse zu wecken: An aktuellen bil
dungs und schulpolitischen Themen 
und v.a. an eventuellen Änderungen 
in RheinlandPfalz. Der Landesvor
stand soll wann immer sinnvoll, min
destens aber alle drei Monate, in einer 
(ggf. zusätzlichen) Infomail über ak
tuelle bildungs und schulpolitische 
Themen sowie über vorliegende Ent
würfe für Vorschriften etc. und die ei
gene Positionierung dazu berichten. 
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... aus dem Grundsatzprogramm der LSV!
3. Politisches Mandat
Die LSV RLP fordert die freie Mei
nungsäußerung für alle Schüler
Innen und StudentInnenvertre
tungen und das damit verbunde
ne allgemeinpolitische Mandat.

Wenn man der Schulpflicht über
haupt etwas Positives abgewinnen 
kann, dann die Tatsache, das nahe
zu alle Individuen einer für unmün
dig befundenen Bevölkerungsgruppe 
in einer Institution Schule organisiert 
sind. Dies gibt der Schule die Grund
lage für Austausch, Kommunikation 
und Solidarisierung. Denn noch fehlt 
der Institution Schule etwas ganz Ent
scheidendes: das demokratische Recht 
für jede Schülerin und jeden Schüler 
VertreterInnen zu wählen, die in allen 
Entscheidungsprozessen an der Schu
le entscheidend mitwirken. Die schu
lischen, landes und bundesweiten 
SchülerInnenvertretungen sind infol
gedessen Ausdruck von (Un)Rechts
bewusstsein, Mitbestimmungsbedürf
nis und politischem Engagement. Das 
konnten auch die zuständigen Stel
len in den Ministerien nicht überse
hen und gaben den SchülerInnenver
tretungen etwas als Geschenk, was je
der demokratisch legitimierten Ver
tretung verfassungsrechtlich zu
steht: Ein Mandat. Das Recht, im Na
men der SchülerInnen zu schulpoliti
schen Themen Stellung zu beziehen.

Dieses sogenannte schulpolitische 
Mandat ist aber nicht etwa eine Er
rungenschaft, die die freie Meinungs
äußerung nun endgültig und vollstän
dig gewährleistet und SchülerInnen
vertretungen freie Hand lässt bei der 
Wahl der Themen, zu denen sie sich 

äußern möchten. Vielmehr bedeutet 
auch das wieder Einschränkung und 
Repression. Das schulpolitische Man
dat erzeugt eine künstliche Trennung 
zwischen Schule und Gesellschaft, in
dem es SchülerInnenvertreterInnen 
untersagt, politische Diskussionen zu 
Themen, die nicht im direkten Zusam
menhang mit Schule und Schulpoli
tik stehen anzuregen, oder sich gar 
so solchen Themen zu positionieren.

Das Konstrukt des schul bzw. hoch
schulpolitischen Mandats entstand 
Ende der 60er Jahre. Zuvor wurden 
Äußerungen der SchülerInnen und 
Studierendenvertreter zu allgemein
politischen Themen nicht nur gedul
det sondern explizit gewünscht und 
gefördert, denn die SchülerInnen
vertretungen und die studentische 
Selbstverwaltung sollten das Übungs
feld der neuen Demokratie sein. Das 
funktionierte auch, so lange sich die 
die Äußerungen der VertreterInnen, 
ganz im Sinne der herrschenden Poli
tik auf die Forderungen nach Wieder
vereinigung und Wiederbewaffnung 
der BRD beschränkten. Mit dem Be
ginn der studentischen Proteste 1967, 
also mit der Radikalisierung der poli
tischen Forderungen, änderte sich der 
politische Kurs und brachte die Ein
führung des (hoch)schulpolitischen 
Mandats. Ab jetzt entschied die Recht
sprechung, zu welchen Themen Schü
lerInnen und Studierendenvertre
tungen Stellung nehmen dürfen und 
zu welchen nicht. Damit lag die Frage 
nach den Kompetenzen von Schüle
rInnen bzw. StudierendenvertreterIn
nen nicht mehr in den Händen der Po
litik, sondern in denen der Gerichte.

Dies bedeutet bis heute eine enorme 
Einschränkung für SchülerInnenver
tretungen. Direktorinnen / Direkto
ren und Ministerien können jederzeit 
Zensur an Publikationen üben, oder 
SchülerInnenvertreterinnen und ver
treter unter Androhung von Straf
maßnahmen die Äußerung von allge
meinpolitischen Forderungen unter
sagen. Die einen drohen mit Verwei
sen, die anderen mit der Landesrech
nungshof, mit der Kürzung bzw. Strei
chung der Finanzmittel oder Gerichts
verfahren. Die Äußerung allgemein
politischer Stellungnahmen im Na
men der Schülerinnen und Schüler ist 
also nicht nur unerwünscht, sondern 
kann auch juristisch geahndet wer
den. Der Wunsch, SchülerInnen als 
interessen und meinungslose formba
re Masse zu erhalten, scheint hier ge
nauso unmissverständlich durch wie 
die Vorstellung, eine klare Trennung 
zwischen Schule und Gesellschaft 
glaubhaft vermitteln zu können.

Schülerinnen und Schüler leben al
lerdings nicht im luftleeren Raum 
zwischen Schule und Elternhaus. Sie 
sind Teil einer Gesellschaft, in der 
sie nur sehr begrenzt mitreden, ge
schweige denn mitbestimmen dür
fen. Wenn diese Bevölkerungsgrup
pe schon gänzlich in einer Institu
tion Schule zusammengefasst ist, 
muß eine demokratische legitimier
te Vertretung dieser Gruppe auch 
das Recht haben, nicht nur als Ver
tretung von SchülerInnen als sol
che, sondern auch als politische Ver
tretung der Menschen aufzutreten.

Ihnen das Recht auf allgemein
politische Meinungsäußerung 
zu verwehren ist Zensur! 
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Konfliktfreier (T)raum
Die Geschichte der SchülerInnen-Vertretungen

SchülervertreterInnen haben es 
schwer, keiner will mitmachen, nie
mand backt Kuchen. Die organisierte 
Schulparty war ein Reinfall, der Baum 
im Schulgarten aber ist gepflanzt und 
wird vom Hausmeister gepflegt.

Angefangen hat die Misere in der 
Weimarer Republik, SchülerIn
nen beschweren sich über die mili
taristischen Strukturen und bilden 
die ersten selbst organisierten Schü
lerInnengruppen, die als Vorläu
fer der heutigen SchülerInnenvertre
tungen gesehen werden können.
Den ersten großen Einschnitt stellt 
die Machtergreifung Hitlers am 30. 
Januar 1933 dar, mit dem alle nicht 
parteieigenen Gruppierungen auf
gelöst werden. Nach dem Krieg ist 
Deutschland geteilt, auch die Schü
lerInnengruppen entwickeln sich 
in DDR und BRD unterschiedlich.

Bis 1949 existieren im Osten der Repu
blik so genannte Schülerselbstverwal
tungen, denen jedoch weit mehr Rech
te als das Kuchen backen und organi
sieren von Festen zugesprochen wer
den. Die Diskussion über ein allge
meinpolitisches Mandat, die Erlaub
nis, als Organ der Schülerschaft Stel
lung zu jeder politischen Debatte zu 
nehmen, gibt es bis dato nicht, des
halb publizieren viele Schülerselbst
verwaltungen kritische Texte und ver
einigen sich zu Interessenvertretun
gen. Die Regierung der DDR sieht ins
besondere die Zusammenschlüsse in 
den damaligen Oberschulen als Vor
form der Gewerkschaften. Nach 1949 
werden diese Vertretungen jedoch 
durch die parteieigenen Jugendorga
nisationen, die FDJ sowie die Pioniere 
ersetzt, wodurch der überparteiliche 

Charakter der Vertretungen verloren 
geht. Für die SchülerInnen der DDR 
ist das ein Rückschritt, da mit den auf 
der 17. Ministerkonferenz beschlos
senen Schritten in Richtung Auflö
sung der Schülerselbstverwaltungen 
die Kontrolle durch den Staat wie
der enorm zunimmt und vom Partei
programm abwegige Ideen nie um
gesetzt werden. Dennoch schaffen 
es einige SchülerInnen, sich die FDJ
Gruppe als Tarndecke überzustülpen 
und unter dem Schutz des Namens 
Aktionen zu starten, die die Rech
te der SchülerInnen stärken sollen.

In der Bundesrepublik wollen die Al
liierten Demokratie lehren, ihre Er
findung: Die Schülermitvertretung. 
Die SchülerInnen sollen Demokra
tie erfahren, jedoch hat die Arbeit der 
Schülermitverttetung reichlich we
nig mit Politik zu tun: Neben der Or
ganisation zahlreicher Partys steht die 
Gestaltung des Pausenhofes auf dem 
Pflichtprogramm einer jeden Schüler
mitvertretung. Diese Richtung wur
de bewusst gewünscht, um die Schu
le als konfliktfreien (T) Raum zu ge
stalten, der unangreifbar ist. Erst mit 
dem Regierungswechsel Ende der 
60er Jahre, als auch auf Landesebe
ne die Mehrheit durch eine sozial
liberale Politik regiert wurde, wag
ten PolitikerInnen unter dem Mot
to „Mehr Demokratie wagen" die Re
form der SchülerInnenvertretungen. 
Mit der Entwicklung der Außerpar
lamentarischen Opposition politisie
ren sich auch viele SchülerInnenver
tretungen, die damals das Recht ha
ben, LehrerInnenkonferenzen beizu
wohnen und mit ihrer Stimme sogar 
ein Votum besitzen. Das damals dis
kutierte allgemeinpolitische Mandat 

wird jedoch leider abgelehnt. Mit der 
Zeit lässt die Protestwelle nach und 
die Angst vor Terror durch die Rote 
Armee Fraktion steigt Opfer des Ter
rors sind indirekt auch die SchülerIn
nenvertreterInnen, die nach Beschlüs
sen am 13.12.1977 zum Schulmitwir
kungsgesetz deutlich weniger Rech
te als zuvor haben. Abermals gehen 
die SchülerInnen zusammen mit Stu
dentInnen auf die Straße um für mehr 
Rechte zu kämpfen, doch die Protest
welle klingt erneut zu schnell ab. 

Die Entpolitisierung der Schülern
nenvertretungen nimmt weiter ihren 
Lauf, SchülervertreterInnen begrünen 
Schulen, backen Kuchen und organi
sieren Partys. Doch Schule kann mehr 
sein als das. Leider gibt es viel zu we
nige progressive SchulleiterInnen, die 
eine politische SV fördern. Doch wenn 
eine SchülerInnenvertretung nicht 
fordert, politisch agieren zu dürfen, 
wird sie auch nicht gefördert werden.

von Niklas Beinghaus
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we want you to be a LaVoMi!!!

LaVoMi

Auf der 50. LSK werden wir wieder mal einen neuen Landesvorstand wählen. Es gibt schon ein paar Menschen, die sich 
vorstellen können, noch ein Jahr oder mal ein Jahr im LaVo zu arbeiten. Aber natürlich kann sich jedeR SchülerIn (bei die
ser Wahl zum ersten Mal von allen Schularten!) aufstellen lassen. Es wird oft gefragt, was mensch tun muss im LaVo. Hier 
also ein kleiner Überblick, was LaVoArbeit so bedeuten KANN. Es ist ein Sammelsurium und auf keinen Fall vollständig. 

Interesse 
an politischen 
Themen und 

ProzessenLSV
Positionen 
vertreten

Zeit 
haben, bzw. 
Zeit nehmen

viele 
EMails lesen 

und im Idealfall 
beantworten Organisation 

von LSKen 
und ggf. einem 
Sommercamp

viele 
Menschen 

aus ganz RLP 
und bundesweit 
kennenlernen

Schülis 
für SVArbeit 

motivieren

selbstständige 
Erarbeitung von 
LSVPositionen

mögliche 
neue Positionen 
als Anträge etc. 
selbstständig 

erarbeiten

häufiger 
mal  an 

Wochenenden 
auf Sitzungen nach 

Mainz fahren

Stellungnahmen 
der LSV zu 

aktuellen Themen 
schreiben

Arbeitszusagen 
machen und 
durchführen

moderieren 
lernen

die 
aktuelle 

politische Lage 
im Blick haben

Sitzungen 
leiten lernen

die 
Geschäftsstelle 

wieder aufräumen, 
nachdem mensch sie  

verwüstet hat :)
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Satzung der Landes schüler-
Innenvertretung Rheinland-Pfalz  

1. Die LandesschülerInnenvertretung 
RheinlandPfalz (LSV) ist die alleinige 
Vertretung der Interessen aller Schüle
rinnen und Schüler aus Sekundarstu
fe I und II in RheinlandPfalz. 

2. Die LandesschülerInnenkonferenz 
(LSK) und der Landesvorstand (LaVo) 
haben die Aufgabe, für eine gebüh
rende Berücksichtigung aller zu ver
tretenden Schularten zu sorgen. Die 
LandesschülerInnenkonferenz be
schließt hierfür Richtlinien und kon
krete Arbeitsformen. 

3. Grundlage der Arbeit der LSV ist 
die Arbeit der SchülerInnenvertre
tungen (Sven) sowie der Kreis und 
StadtschülerInnenvertretungen (KrS
Ven/SSVen) in RheinlandPfalz. Die
se geben sich in Eigenverantwortung 
eine Satzung, die der Satzung der LSV 
nicht widersprechen darf. 

4. Die LSV wird in ausreichendem 
Maß aus öffentlichen Mitteln fi
nanziert. Sie ist keinen besonde
ren Beschränkungen unterworfen. 
 
I. Die Organe der  
LandesschülerInnenvertretung 

5. Die LSV besteht aus folgenden Or
ganen:  

 der LandesschülerInnenkonferenz 
(LSK) 
 dem Landesvorstand (LaVo) 
 den Kreis und StadtschülerInnenver
tretungen (KrSV/SSV) 

 dem Landesausschuss (LA)
 
II. Die LandesschülerInnen -
konferenz (LSK) 

6. Die LandesschülerInnenkonfe
renz (LSK) ist das oberste beschluss
fassende Gremium der LSV. Zur Zu
ständigkeit der LSK gehören: 

 
– Entscheidungen über grundsätzli
che, die Schülerinnen und Schüler be
treffende, politische und organisatori
sche Fragen; 

– Wahl und Entlastung des Landes
vorstands sowie ggf. Abwahl ei
nes oder mehrerer Mitglieder des 
Landesvorstands, sofern dazu ge
sondert eingeladen wurde;
 
– Wahl und Entlastung der Dele
gierten für die Bundesebene sowie 
ggf. Abwahl einer/eines oder meh
rerer Delegierten/r, sofern dazu ge
sondert eingeladen wurde;
 
– Wahl und Entlastung des Lan
desausschusses, sowie ggf. Ab
wahl eines oder mehrerer Mitglie
der des Landesausschusses, sofern 
dazu gesondert eingeladen wurde; 

– Satzungsänderungen, sofern dazu 
gesondert eingeladen wurde; 

– die Kontrolle des Landesvorstands 
durch Entgegennahme des Arbeitsbe
richts, welcher vom LA bestätigt wor
den sein muss. 

7. Die LSK besteht aus jeweils einer / 
einem Delegierten pro angefangenen 
3.000 SchülerInnen pro Stadt oder 
Kreisschüler Innenvertretung, jedoch 
mindestens 2 Delegierten pro KrSV/
SSV. Pro KrSV/SSV sollen maximal 2 
Delegierte pro Schulart gewählt wer
den. Wenn dies nicht möglich ist, kön
nen weitere KandidatInnen aus be
reits vertretenen Schularten gewählt 
werden. Delegierte/r kann nur sein, 
wer zum Zeitpunkt der LSK Schüle
rIn an einer Schule in der Stadt bzw. 
dem Kreis ist, die/der sie/ihn delegiert 
hat. Der amtierende Landesvorstand 
prüft vor Beginn der LSK die Stimm
berechtigung der Delegierten; er kann 

eine Schulbescheinigung und ein 
Wahlprotokoll verlangen. 

8. Die LSK ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der stimmbe
rechtigten Delegierten auf der LSK er
schienen ist und ordnungsgemäß ein
geladen wurde.  

9. Die LSK tagt mindestens einmal 
im Schulhalbjahr, jeweils die erste im 
Schuljahr wählt den Landesvorstand. 
Die LSK muss innerhalb von 30 Schul
tagen durch den Landesvorstand ein
berufen werden, wenn die Hälfte der 
Kreis und StadtschülerInnenvertre
tungen oder ein Drittel der SVen dies 
verlangen oder der LA dies verlangt. 

10. Die Einladung zur LSK ist schrift
lich unter Angabe von Ort und Zeit 
sowie vorläufiger Tagesordnung min
destens vier Wochen außerhalb der 
Ferien vor der LSK an die Kreis und 
StadtschülerInnenvertretungen zu 
verschicken. 

11. Die erste LSK im Schuljahr wählt 
zu Beginn ein dreiköpfiges Präsidium 
und drei StellvertreterInnen, deren 
Amtszeit ein Jahr beträgt. Dem Präsi
dium obliegt die Leitung der Konfe
renz. Es schlichtet in Streitfragen des 
Verfahrens und stellt die Beschlussfä
higkeit fest. Der Ablauf der LSK rich
tet sich nach einer von der LSK be
schlossenen Geschäftsordnung. Diese 
geht der Satzung nach und kann auf 
der LSK mit zwei Dritteln der abgege
benen Stimmen geändert werden.  

12. Das Präsidium fertigt ein Protokoll 
der Sitzung an, das 
– Ort und Zeit der Konferenz, 
– die Namen von KandidatInnen, 
– die Ergebnisse von Abstimmungen 
und Wahlen, 
– den Wortlaut der gefassten 

Satzung der LSV RLP 
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Beschlüsse enthält.  
Das Protokoll ist innerhalb von 
sechs Wochen nach der Konfe
renz an die Kreis und Stadtschü
lerInnenvertretungen zu verschi
cken. Das Protokoll muss von der 
nächsten LSK genehmigt werden.

13. Anträge können von allen Schüle
rinnen und Schülern in Rheinland
Pfalz gestellt werden. Alle Anträge 
müssen schriftlich bei der Landesge
schäftsstelle (LGS) der LSV eingereicht 
werden. Sie müssen den Namen des/r 
Antragstellers/in tragen. Alle Anträ
ge, die der LGS nicht mindestens sie
ben Tage und den Delegierten nicht 
mindestens drei Tage vor der Ver
sammlung vorliegen, gelten als Initia
tivanträge. Diese müssen von mindes
tens fünf Delegierten unterstützt und 
dann dem Präsidium vorgelegt wer
den. Über die Befassung der Initia
tivanträge muss abgestimmt werden. 
Anträge auf Abwahl einzelner oder 
mehrerer Mitglieder des Landesvor
stands, der Bundesdelegation oder des 
Landesausschusses können keine Ini
tiativanträge sein.  

14. Satzungsändernde Anträge müs
sen mindestens fünf Wochen vor der 
Versammlung in der LGS vorliegen 
und mit der Einladung zur LSK ver
schickt werden. Für Änderungen der 
Satzung ist eine Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen 
notwendig. 

15. Anträge werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stim
men entschieden, sofern Satzung, Ge
schäftsordnung oder Wahlordnung 
nichts anderes vorsehen. Bei Stim
mengleichheit ist der Antrag abge
lehnt. Stimmenthaltungen werden 
nicht berechnet. 

16. Wahlen müssen in der Einladung 
gesondert angekündigt werden. Die 
LSK wählt vor Beginn der Wahlgän
ge eine dreiköpfige Wahlkommission. 
Auf Antrag einer/s Delegierten haben 
Personenwahlen geheim zu erfolgen. 

Listenwahl für den Landesvorstand 
ist nicht möglich.  

17. Die LSK kann eine Urabstimmung 
der Schülerinnen und Schüler be
schließen, wenn: 

– zu diesem Punkt gesondert eingela
den wurde, 
– die Beschlussfähigkeit gewahrt ist, 
– der Beschluss über Durchführung 
und Formulierung der Frage(n) mit ei
ner Mehrheit von zwei Dritteln der ab
gegebenen Stimmen gefasst wird und 
– es sich um (eine) grundsätzli
che, die Schülerinnen und Schü
ler betreffende, politische oder or
ganisatorische Frage(n) handelt. 

Eine Urabstimmung wird von den 
Schüler Innenvertretungen in Zusam
menarbeit mit dem Landesvorstand 
durchgeführt. 

18. Die LSK wählt zu Beginn jedes 
Schuljahres zwei KassenprüferIn
nen aus ihrer Mitte, die auf der ers
ten LSK im folgenden Schuljahr einen 
Bericht über die Führung der Kasse 
durch den Landesvorstand vorlegen. 
Die LSK kann eine Finanzordnung be
schließen. 

19. Die LSK kann zu Beginn je
des Schuljahres eine EinsteigerIn
nenLSV wählen. Die EinsteigerIn
nenLSV kann in Arbeitsbereichen 
des LaVos mitarbeiten, jedoch wer
den ihr keine Referate zugeteilt. Die 
Mitglieder der EinsteigerInnen
LSV sind nicht stimmberechtigt.

III. Der Landesvorstand 

20. Der Landesvorstand (LaVo) gestal
tet die Arbeit der LandesschülerIn
nenvertretung gemäß der Beschluss
lage der LSK und des Landesauschus
ses. Er ist für die Umsetzung der Be
schlüsse verantwortlich. Er besteht 
aus mindestens fünf und höchstens 
zehn gleichberechtigten Mitgliedern, 
die auf der ersten LSK im Schuljahr 
gewählt werden. Es sollen mindestens 
3 Schularten im LaVo vertreten sein. 
Er bleibt bis zur Neuwahl im Amt. 

21. Zur Zuständigkeit des LaVos ge
hören:  
– die Vertretung der LSV gegenüber 
dem fachlich zuständigen Ministeri
um, den Parteien, Verbänden und der 
übrigen Öffentlichkeit;  
– die Pressearbeit der LSV; 
– die Vorbereitung und Durchführung 
der LandesschülerInnenkonferenzen; 
– der Kontakt zu den Kreis und Stadt
schülerInnenvertretungen und den 
SchülerInnenvertretungen. Hierfür 
soll mindestens zweimal im Schul
halbjahr ein Treffen mit allen KrSV/
SSVVorstandssprecherInnen einberu
fen werden. 
– Eine Person aus dem LaVo ist für die 
Koordinierung der Pressearbeit zu
ständig. 

– Die Vertretung der LSV in der BSK 
und gegenüber anderen LSVen neh
men die Delegierten für die Bundes
ebene wahr.  

– Zwei Personen aus dem LaVo sind 
für die Kommunikation mit dem Lan
desausschuss verantwortlich.  

22. Mitglied im LaVo kann nur wer
den, wer zum Zeitpunkt der Wahl 
SchülerIn in RheinlandPfalz ist. Dem 
LaVo sollten Mitglieder aus jedem 
Schulaufsichtsbezirk angehören. Der 
LaVo kann Personen berufen, die je
weils bei der Beratung des von ih
nen übernommenen Sachgebietes hin
zuzuziehen sind. Sie besitzen kein 
Stimmrecht.  

23. Der LaVo tritt mindestens einmal 
in zwei Monaten zusammen. Die Ein
ladung hat schriftlich unter Anga
be von Ort und Zeit sowie der vor
läufigen Tagesordnung mindestens 
acht Tage vor Beginn der Sitzung 
zu erfolgen. Auf schriftlichen An
trag von mindestens zwei Mitglie
dern des LaVo muss der Vorstand in
nerhalb von acht Tagen nach Eingang 
des Schreibens einberufen werden. Zu 
den Sitzungen des LaVo müssen ein
geladen werden:  
– die gewählten LaVoMitglieder, 
– der/die LandesgeschäftsführerIn(nen), 
– die Delegierten für die Bundesebene, 
– die gewählten 
Landesausschusssprecher Innen,  
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– die Mitglieder der EinsteigerInnen
LSV. 

24. Der LaVo ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der stimmbe
rechtigten Mitglieder anwesend ist 
und ordnungsgemäß eingeladen wur
de. Kommt keine Beschlussfähigkeit 
zustande, so ist unverzüglich eine 
zweite Sitzung mit derselben Tages
ordnung frühestens acht Tage später 
einzuberufen; die Beschlussfähigkeit 
ist dann unabhängig von der Zahl der 
anwesenden Stimmberechtigten gege
ben. Darauf ist in der Einladung hin
zuweisen. 

25. Stimmberechtigt sind nur gewähl
te Mitglieder des LaVos. 

26. Die Sitzungen des LaVos finden öf
fentlich statt, alle Anwesenden haben 
Rederecht. 

27. Der LaVo erstellt auf der ersten Sit
zung nach seiner Wahl einen Arbeits
plan, in dem die politischen und orga
nisatorischen Sachgebiete an einzelne 
LaVoMitglieder verteilt werden. Die
ser Arbeitsplan wird als Anlage zum 
Protokoll der LSK an die Delegierten 
sowie die Kreis und StadtschülerIn
nenvertretungen verschickt. 

28. Der LaVo wirkt bei der Einstellung, 
Führung und Entlassung des haupt
amtlichen Personals der LSV durch 
das fachlich zuständige Ministerium 
mit.  

29. Für den Fall des Ausscheidens ein
zelner Mitglieder aus dem LaVo kann 
die LSK oder der LA Nachwahlen vor
nehmen, sofern zu diesem Punkt ein
geladen wurde. Für den Fall des Rück
tritts der Mehrheit des LaVos wählt 
der LA einen provisorischen LaVo, der 
die nächste LSK einberuft, auf der ein 
neuer LaVo gewählt wird.  

30. Der LaVo legt auf der jeweils ersten 
LSK im Schuljahr einen ausführlichen 
Bericht über seine Arbeit im vergan
genen Schuljahr vor. Die einzelnen 

Mitglieder ergänzen diesen Bericht 
mündlich und die LSK entscheidet 
dann einzeln über die Entlastung.

IV. Die Kreis- und StadtschülerIn-
nenvertretungen 

31. Die Kreis und StadtschülerIn
nenvertretungen sind Zusammen
schlüsse von SchülerInnenvertretun
gen auf Ebene der rheinlandpfälzi
schen Landkreise sowie der Kreisfrei
en Städte.  

32. Jede Schule entsendet 2 Delegierte 
zur jeweiligen KrSV/SSV. 

33. Die Kreis und StadtschülerIn
nenvertretungen sind beschlussfä
hig, wenn mindestens die Hälfte der 
stimmberechtigten Delegierten anwe
send ist und ordnungsgemäß eingela
den wurde. Sie geben sich in Eigenver
antwortung eine Satzung; diese darf 
jedoch der Satzung der LSV nicht wi
dersprechen. 

34. Die Kreis und StadtschülerInnen
vertretungen sollen zum Zweck der 
Koordination und des Kontakts zum 
LaVo einen Vorstand wählen. Es soll 
mindestens zweimal im Schulhalbjahr 
an Treffen aller VorstandssprecherIn
nen und des Landesvorstand teilge
nommen werden. 

35. Zudem sollen gewählt werden: 
– mindestens drei Basisbeauftragte, 
die für den Kontakt zu den örtlichen 
Sven zuständig sind bzw. diese auf
bauen,  
– zwei Delegierte, die sich um regel
mäßigen Austausch mit Stadtrat und 
Kreisverwaltung bzw. dem Schulträ
ger bemühen. 

36. Die Vorstandssitzungen sollen 
mindestens alle 3 Monate stattfinden.

V. Der Landesausschuss 

37. Der Landesausschuss (LA) ist das 
höchste beschlussfassende Organ zwi
schen den LSKen.  

38. Der Landesausschuss (LA) be
steht aus 12 bis 15 gleichberechtig
ten, auf der LSK gewählten Mitglie
dern. Es sollen Mitglieder aller zu ver
tretenden Schularten im LA reprä
sentiert sein. Wenn dies nicht mög
lich ist, können weitere KandidatIn
nen aus bereits vertretenen Schularten 
gewählt werden. Mitglieder des LaVos 
können nicht dem LA angehören.  

39. Der Landesausschuss ist beschluss
fähig, wenn mindestens die Hälfte der 
stimmberechtigten Delegierten anwe
send ist und ordnungsgemäß eingela
den wurde. 

40. Die dazu delegierten Mitglieder 
des Landesvorstands nehmen mit be
ratender Stimme an den Landesaus
schusssitzungen teil und berichten 
über die Umsetzung des Arbeitspro
gramms und der Beschlusslage durch 
den Landesvorstand.  

41. Der Landesausschuss (LA) wählt 
aus seiner Mitte eineN LASprecherIn 
und eineN StellvertreterIn, die für die 
Einladung und Koordination der Sit
zungen des LA verantwortlich sind. 
Die LASprecherInnen nehmen mit 
beratender Stimme an den Landesvor
standssitzungen teil. Beide LASpre
cherInnen müssen zum Zeitpunkt ih
rer Wahl SchülerInnen in Rheinland
Pfalz sein. Die Amtszeit endet durch 
die Wahl von NachfolgerInnen. 

42. Zu den Aufgaben des LAs gehört: 
– Beratung und Unterstützung des La
Vos; 
– die Kontrolle der laufenden Arbeit 
des LaVos; 
– die Bestätigung und Kontrolle des 
Arbeitsberichts, welchen der LaVo der 
LSK vorlegt; 
– die Wahl eines provisorischen La
Vos, sollte die Mehrheit des LaVos zu
rücktreten; 
– die Beschlussfassung über den Haus
halt und eventuelle Nachtragshaus
halte der LSV. 
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43. Wenn Mitglieder des LAs zurück
treten, können diese auf der nächsten 
LSK nachgewählt werden, sofern hier
zu gesondert eingeladen wurde. 

44. Sollte die Mehrheit des LAs zu
rücktreten, ist innerhalb von acht 
Wochen eine LSK einzuberufen. 

VI. Schlussbestimmungen 

45. Diese Satzung tritt in Kraft: 
– nach der Annahme durch die 43. LSK 
am 17.12.2007 im Mainzer Landtag,  
– nach Änderung des rheinlandpfäl
zischen Schulgesetzes im Sinne der 
Strukturreform in dieser Satzung,  

– nach Genehmigung dieser Satzung 
durch das fachlich zuständige Minis
terium.  

46. Außerdem ist für das Inkrafttreten 
der Satzung die Gründung mindes
tens der Hälfte der Kreis und Stadt
schülerInnenvertretungen anhand ei
nes protokollarischen Nachweises 
über deren ordnungsgemäße Konsti
tuierung durch den amtierenden Lan
desvorstand festzustellen.  

47. Diese Satzung kann durch eine 
LSK mit Zustimmung von zwei Drit
teln der abgegebenen Stimmen ge
ändert werden, sofern die Anwe
senheit der Hälfte der satzungsge
mäßen Delegierten auf der LSK bei 
der Abstimmung zu diesem Punkt 
festgestellt werden kann. Satzungs
ändernde Anträge müssen mit der 
Einladung verschickt werden.

1. Regularien
Ein Mitglied des Landes
vorstandes eröffnet die 
LandesschülerInnenkonferenz
unter Einhaltung folgender Ordnung:
a) Feststellung der Beschlussfähigkeit
b) Feststellung der stimmbe
rechtigten Anwesenden
c) Feststellung der Beschlussfähigkeit 
gem. § 9 der Satzung
d) Wahl des Tagungspräsidiums

2. Präsidium
Die LSK wählt aus ihrer Mitte ein Prä
sidium. Das Präsidium besteht aus 
der/dem Präsidentin/en und zwei 
gleichberechtigten StellvertreterInnen, 
von denen eineR ProtokollantIn und 
die/der andere für die technische As
sistenz (Führung der RednerInnenlis
ten, Ermittlung der Abstimmungser
gebnisse etc.) zuständig ist. Gewählt 
ist, wer die einfache Mehrheit aller 
anwesenden Stimmbe rechtigten auf 
sich vereinigen kann. Die Wahl der/
des Präsidentin/en erfolgt ohne Aus
sprache. Die/der PräsidentIn, oder 
im Verhinderungsfalle die/derjeni
ge ihrer/seiner StellvertreterInnen, 
die/der nicht das Amt der/des Proto
kollanten ausübt, leitet die LSK nach 
Satzung und Geschäftsordnung. In 
Zweifelsfällen über Satzung und Ge
schäftsordnung entscheidet die/der 
PräsidentIn, in grundsätzli chen Fra
gen entscheidet das Präsidium.

3. Tagesordnung
Der Landesausschuss schlägt der LSK 
eine vorläufige Tagesordnung vor, 
die zu Beginn der Versammlung den 

Geschäftsordnung der LSK
Delegierten vorzuliegen hat. Die/der 
PräsidentIn lässt die Tagesordnung als 
ersten Punkt beraten. Die Beschluss
fassung über die endgültige Tagesord
nung bedarf der einfachen Mehrheit 
der anwesenden Stimmberechtigten.

Rede- und Verhandlungsordnung

4. Anträge zur Sache
Anträge zur Sache müssen fristge
recht und schriftlich eingereicht wer
den. Zusatz und Änderungsanträ
ge können jederzeit gestellt wer
den. Dring lichkeitsanträge müs
sen dem Präsidium schriftlich vor
gelegt werden und gelangen auf An
trag mit 2/3 Mehrheit der anwesen
den Stimmberechtigten auf die Ta
gesordnung. Auf Wunsch wird der/
dem AntragstellerIn eines Sachantra
ges das Einführungswort erteilt. An
träge werden mit einfacher Mehr
heit der anwesenden Stimmberech
tigten verabschiedet. Bei Stimmen
gleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

5. RednerIn
Will einE RedeberechtigteR zur Sa
che sprechen, so reicht sie/er ihre/seine 
Wortmel dung schriftlich beim Präsi
dium ein. Die LSK kann mit Mehrheit 
verlangen, dass ein von ihr benann
tes Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstandes zu einem anstehenden Ta
gesordnungspunkt Stellung nimmt.

6. Redezeit
JedeR DelegierteR, die/der selbst 
noch nicht zu der in Frage stehen
den Sache gesprochen hat, kann einen 
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Antrag auf Beschränkung der Rede
zeit stellen. Ein solcher Antrag gilt 
als Antrag zur Geschäftsordnung. 
Die Rede zeitbeschränkung wird 
durch einfache Mehrheit der anwe
senden Stimmberechtigten beschlos
sen und gilt bis zu einem gegentei
ligen Antrag mit neuer Beschluss
fassung. Die Redezeit kann auch auf 
bestimm te Zeit beschlossen werden.

7. Schluss der Debatte
Ein Antrag auf Schluss der Debatte 
oder auf Schluss der RednerInnenlis
te kann nur von einer/einem Delegier
ten, die/der zur Sache noch nicht ge
sprochen hat, gestellt werden, wenn 
zuvor zum Hauptantrag je eine Für 
und Gegenrede geführt worden ist. 
Wird ein Antrag auf Schluss der De
batte oder auf Schluss der RednerIn
nenliste gestellt, so ist nach Anhö
rung einer/eines Gegenrednerin/Ge
genredners sofort über ihn abzustim
men. Nach Schluss der Debatte ste
hen der/dem AntragstellerIn des Sach
antrages auf Verlangen das Schluss
wort zu. Entspre chendes gilt für die 
Beratung über einen Nichtbefassungs
antrag. Beide diese Anträge gelten 
als Anträge zur Geschäftsordnung.

8. Persönliche Erklärung
Wünscht einE DelegierteR das Wort 
zu einer persönlichen Erklärung, so 
muss ihr/ihm nach Abschluss der Be
ratung des Tagesordnungspunk
tes das Wort erteilt werden. Die/der 
RednerIn darf nicht zur Sache spre
chen, sondern nur Angriffe, die ge
gen sie/ihn gerichtet sind, zurück
weisen oder missverstan dene eige
ne Ausführungen richtig stellen.

9. Wortmeldungen und Anträ-
ge zur Geschäftsordnung
Geschäftsordnungsanträge (GOAn
träge) werden mit 2 gehobenen Hän
den angezeigt. Delegierte, die zur 
Geschäftsordnung sprechen wol
len, erhalten das Wort außer der Rei
he. Ihre Bemerkungen dürfen sich 
nicht auf die Sache beziehen und 
3 Minuten nicht überschreiten. 

Anträge zur Geschäftsordnung wer
den sofort behandelt. Nach Anhörung 
einer Für und Gegenrede ist über den 
Antrag sofort abzustimmen; spricht 
niemand gegen den Antrag, ist die
ser ohne Abstimmung ange nommen. 
Die Aufhebung eines angenommenen 
Geschäftsordnungsantrages ist nur 
durch eine 2/3Mehrheit der anwesen
den Stimmberech tigten möglich. An
träge zur Tagesordnung werden wie 
Geschäftsordnungsanträge behandelt.

10. Teilnahme- und 
Redeberechtigung
Teilnahme und redeberechtigt sind 
grundsätzlich alle SchülerInnen.  An
deren, vom LaVo eingeladenen Gästen 
kann mit Zustimmung der/des Prä
sidentin/en, aber nicht gegen Mehr
heitsbeschluss der LSK, Redeerlaub
nis erteilt werden. Sonstige Gäste kön
nen nur mit Zustimmung der Mehr
heit der anwesen den Stimmberechtig
ten an den Beratungen teilnehmen.

Rechte und Pflichten der Prä-
sidentin / des Präsidenten

11. Ordnungsgewalt der/
des Präsidentin/en
Die/der PräsidentIn übt während der 
Versammlung das Hausrecht aus. Die/
der PräsidentIn kann zur Ordnung 
und zur Sache rufen und nach zwei
maliger Verwarnung das Wort ent
ziehen, solange über den fraglichen 
Punkt verhandelt wird. Bei unge
bührlichem Benehmen eines Mitglie
des oder Gastes ist die/der Präsident
In berechtigt, diese aus dem Raum 
zu verweisen; handelt es sich um ei
neN stimmberechtigteN Delegier
teN oder ein Mitglied des LaVos, so 
kann die LSK eine solche Maßnah
me durch einfachen Mehrheitsbe
schluss rückgängig machen. Hierbei 
ist die/der Betroffene weder antrags 
noch stimmberechtigt. Die/der Präsi
dentIn kann eineN RednerIn, die/der 
die Redezeit gemäß §6 der Geschäfts
ordnung überschreitet, nach einmali
ger Ermahnung das Wort entziehen. 
Die/der PräsidentIn  kann betrunke
ne Personen unter Umständen nach 

mehrmaliger Ermahnung und nach 
Befragung der LSK das Wort entzie
hen oder in einem besonders gravie
renden Fall des Saales verweisen.

12. Antrag auf Überprü-
fung der Beschlussfähigkeit
Ein Antrag auf Überprüfung der Be
schlussfähigkeit kann jederzeit ge
stellt werden. Die Überprüfung der
selben wird nach Abschluss al
ler laufenden Anträge zur Sa
che und nach Abschluss der Sache 
überprüft. Ist sie nicht mehr gege
ben, ist die Sitzung sofort beendet.

13. Verbot der Beteiligung der/des 
Präsidentin/en an der Diskussion
Die/der PräsidentIn und deren/des
sen StellvertreterInnen dürfen sich 
nur in Angelegenhei ten der Ge
schäftsordnung an der Diskussi
on beteiligen. Wollen sie sich zur Sa
che äußern, müssen sie sich unterei
nander vertreten. Hat sich ein Mit
glied des Präsidiums einmal zur Sa
che geäußert, so kann es sein Amt 
bis zum Ende der Beratung über die
se Sache nicht mehr übernehmen.

14. Misstrauensanträge ge-
gen das Präsidium
Misstrauensanträge gegen das Prä
sidium oder eines seiner Mitglie
der werden sofort behandelt. In die
sem Falle leitet die/der LASprecher
In die Versammlung bis zur Abstim
mung. Bei deren/dessen Verhinde
rung leitet ein Mitglied des LaVos die 
Verhandlung bis zur Abstimmung. 
Das Präsidium oder eines seiner Mit
glieder kann mit einfacher Mehr
heit der anwesenden Stimmberechtig
ten seines Amtes enthoben werden.

Wahlen und Abstimmungen

15. Wahlen
Für die Teilnahme an Wahlen ist die 
in der Eröffnungssitzung festgestell
te Stimmberechtigung maßgebend. 
Die Wahlen erfolgen, soweit Satzung 
und Geschäftsordnung nichts ande
res vorsehen, mit einfacher Mehr
heit. Die Mitglieder des geschäfts
führenden Vorstandes müssen mit 
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absoluter Mehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten gewählt werden. 
Wird im ersten Wahlgang die erfor
derliche Mehrheit nicht erreicht, er
folgt ein zweiter Wahlgang, zu dem 
die KandidatInnenliste neu eröff
net wird. Wird auch dann die ab
solute Mehrheit nicht erreicht, ent
scheidet unter Neueröffnung der 
KandidatInnen liste im dritten Wahl
gang die einfache Mehrheit. Auf An
trag einer/s Delegierten hat die Wahl 
geheim zu erfolgen. Ausnahme siehe 
§2. Namentliche Wahl ist unzulässig.

16. Abstimmungen
Zur Abstimmung ist jedeR anwe
sende Delegierte berechtigt. Die 
Abstim mungen erfolgen, soweit 
Satzung und Geschäftsordnung 
nichts anderes vorsehen, mit einfa
cher Mehrheit. Die Delegierten ha
ben für die Abstimmung ihre Stimm
blöcke bzw. Stimmkarten empor
zuhalten, vorbehalt lich einer ande
ren Regelung durch das Präsidium.
Die Beschlussfähigkeit richtet sich 
nach §9 der Satzung. Stellt sich die Be
schlussunfähigkeit heraus, so hat die/
der PräsidentIn die Sitzung so lan
ge zu vertagen, bis die Beschlussfä
higkeitfestgestellt bzw. wiederherge
stellt ist. Alle Beschlüsse, die vor Fest
stellung der Beschlussunfähigkeit ge
fasst wurden, bleiben gültig. Vor je
der Abstimmung hat die/der Präsiden
tIn die zur Abstimmung stehende Fra
ge so zu formulieren, dass sie mit ja 
oder nein beantwortet werden kann.
JedeR Delegierte hat das Recht, die 
Teilung einer Abstimmungsfrage zu 
beantragen. Ist die/der Antragstel
lerIn nicht damit einverstanden, so 
entschei det die Mehrheit der LSK. Ein 
solcher Antrag gilt als GOAntrag.

17. Geheime und nament-
liche Abstimmung
Auf Antrag von 1/4 der anwesenden 
Delegierten findet geheime oder na
mentliche Abstimmung statt, wobei 
der Antrag auf namentliche Abstim
mung der weitergehende ist. Gehei
me und namentliche Abstim mungen 
sind unzulässig bei Anträgen zur Ta
gesordnung, zur Geschäftsordnung 

und über die Vertagung der Sit
zung. Geheime Abstimmungen wer
den mit vorbereiteten, unnummier
ten Stimmzetteln durchgeführt.
Namentliche Abstimmung erfolgt 
durch Aufruf der Delegierten durch 
die/den Protokollantin/en, die/der 
auf der Namensliste der LSK „Ja“, 
„Nein“ oder „Enthaltung“ einträgt 
und die Zahl der Stimmen auszählt.

18. Stimmenthaltung
Stimmenthaltungen bleiben bei 
der Berechnung der Mehrheit 
grundsätzlich außer Ansatz.

19. Wahlausschuss
Zur Durchführung von Personalwah
len fungiert das Präsidium grund
sätzlich auch als Wahlausschuss, es 
sei denn, das Präsidium bittet selbst 
um Ablösung. Wird ein Präsidiums
mitglied zur Wahl vorgeschla
gen, muss es sich für die Dauer die
ses Wahlganges vertreten lassen.

20. Personaldebatte und 
Personalbefragung
JedeR KandidatIn für ein Amt hat das 
Recht auf persönliche Vorstellung.
Auf Antrag von 10% der anwesen
den Stimmberechtigten findet eine 
Personalbefragung statt. Eine Per
sonaldebatte findet bei freiwilli
ger Anwesenheit der/des Kandida
tin/en auf Antrag von 25% der anwe
senden Stimmberechtigten statt. Die/
der AntragstellerIn hat Rederecht.

Schlussbestimmungen

21. Protokoll
Das Protokoll der LSK wird vom Prä
sidium geführt und unterzeichnet. 
Es muss Tagesordnung, Beginn, Un
terbrechungen und Schluss der LSK 
sowie alle Beschlüsse und Abstim
mungsergebnisse enthalten und 
den wesentlichen Gang der Ver
handlungen wiedergeben. Das Prä
sidium stellt das Protokoll spätes
tens 1 Monat nach der LSK den Vor
standsmitgliedern und dem LA zu.

22. Gültigkeit und Inkrafttreten
Die Bestimmungen der Ge
schäftsordnung gehen der Sat
zung der LSV nach.
Für eine Abweichung von der Ge
schäftsordnung in einem einzelnen 
Falle ist eine Mehrheit von 2/3 der an
wesenden Stimmberechtigten er
forderlich, für eine dauernde Ände
rung genügt die absolute Mehrheit 
der anwesenden Stimmberechtigten.
Die Geschäftsordnung tritt mit ih
rer Verabschiedung durch die ab
solute Mehrheit der anwesen
den Stimmberechtigten in Kraft.

Beschlossen auf der 2. LSK 
in Bad Dürkheim, 19.12.1989

Geändert auf der 11. LSK 
in Mainz, 21.23.5.1993

Geändert auf der 17. LSK 
in Kaiserslautern, 2729.10.1995
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Beschlusslage

Grundsatzprogramm

1.1  Demokratisierung von Schule

Die LSV RheinlandPfalz for
dert die volle Mitbestimmung der 
Schülerinnen und Schüler in al
len die Schule betreffenden Fra
gen, auf schulischer, kommuna
ler, Landes und Bundesebene.

1.2  Schulkonferenz

Die LSV RheinlandPfalz fordert die 
Einrichtung einer Schulkonferenz. 
Diese Schulkonferenz ist mit 50% 
SchülerInnen und 50% LehrerInnen 
zu besetzten, wobei die SchülerIn
nen genau eine Stimme mehr haben. 

1.3  Eingliedriges Schulsystem

Die LSV RheinlandPfalz fordert das 
eingliedrige Schulsystem, um Chan
cengleichheit und Gleichwertigkeit 
unter den Schülerinnen und Schü
lern zu gewährleisten und solidari
sches Lernen möglich zu machen.

1.4  Selbstbestimmtes Lernen

Die LSV Rheinland Pfalz setzt 
sich für selbstbestimmtes Lernen 
ein, anstelle des momentan prak
tizierten zwanghaften Lernens.

1.5  Noten/Bewertungssysteme

Die LSV RheinlandPfalz lehnt 
Noten grundsätzlich ab.

2.  Inhalte

2.1  Integration

Die Bildung behinderter Schülerin
nen und Schüler ist verstärkt als ge
meinsame Aufgabe für grundsätz
lich alle Schulen anzustreben. 

2.2  Geschlechterverhältnisse  

Die LSV lehnt eine Wiedereinfüh
rung des nach Geschlechtern getrenn
ten Unterrichts klar ab. Die LSV hält 
die Koedukation für einen richti
gen und wichtigen Schritt zur Gleich
berechtigung der Geschlechter. Die 
in RheinlandPfalz noch bestehen
de Möglichkeit zur Trennung in Schü
lerinnen und Schüler im Sportunter
richt hält die LSV für falsch. Die Defi
zite in der Umsetzung müssen durch 
eine umfassende Auseinanderset
zung mit unten genannten Problem
feldern, sowie mit den Vorstellungen 
zur Geschlechterdifferenz und Ge
schlechtsidentitäten behoben werden.

Die LSV fordert die institutionel
le Festschreibung von regelmäßi
gen LehrerInnenkonferenzen, die 
das Thema Geschlechterverhältnis
se in der Schule behandeln, sowie die 
obligatorische Auseinandersetzung 
mit Geschlechterverhältnissen in der 
LehrerInnenaus und fortbildung.

Unbedingt für Koedukation
Die flächendeckende Einführung der 
Koedukation in den sechziger Jah
ren war der entscheidende Schritt hin 
zu gleichem Bildungsangebot und da
mit Chancengleichheit von Jungen 
und Mädchen. Die Bedeutung die
ser Errungenschaft darf nicht unter
schätzt werden: Vorher war es mög
lich und üblich, den Mädchen/Jungen 
durch andere und reduzierte schuli
sche Angebote eine gesellschaftliche 
Rolle zwingend zuzuweisen. Auch 
wenn die Angebote identisch wä
ren, könnte bei unterschiedlicher So
zialisierung von Mädchen und Jun
gen eine unterschiedliche Diskussi
onsstruktur aufkommen, sodass letzt
lich unterschiedliche Inhalte vermittelt 
werden. Aufgrund dieser Gefahr darf 
es nie wieder einen nach Geschlech
tern getrennten Unterricht geben. Zu
dem zwingt der nach Geschlechtern 
getrennte Unterricht alle Menschen, 
sich fest einer Gruppe (Mann oder 

Frau) zuzuordnen. Selbst wenn es sich 
bei den Menschen, die sich nicht zu
ordnen, um eine kleine Gruppe han
delt, wird dieser Minderheit Unrecht 
getan. Zudem gibt es einen größe
ren Teil Mädchen/Jungen, die zu ei
nem gewissen Zeitpunkt ihrer Ent
wicklung besonders in ihrem Lern
verhalten nicht einfach nach biologi
schem Geschlecht zuzuordnen sind.

Gerade im Sportunterricht darf die 
Trennung nicht länger möglich sein. 
Ein getrennter Sportunterricht führt 
automatisch dazu, dass unterschiedli
che Aktivitäten durchgeführt und er
lernt werden. Im Bezug auf sportli
che Aktivitäten wird den Mädchen 
tendenziell Eleganz und Biegsam
keit attestierst und von ihnen gefor
dert, den Jungen Kraft und Konditi
on. Dies wird im getrennten Sportun
terricht manifestiert und im Umgang 
der Jugendlichen untereinander somit 
übernommen. Dies führt langfristig 
dazu, dass Mädchen sowie Jungen in 
eine feste Rolle gezwungen werden, 
die automatisch die Benachteiligung 
und Unterdrückung der Frau stützt. 

Probleme der Koedukation
So alt wie die Einführung der Koedu
kation ist auch ihre Kritik, Mädchen 
sowie Jungen erfahren im Schulsys
tem aufgrund ihres Geschlechts Be
nachteiligung, die Mädchen im natur
wissenschaftlichen Bereich, die Jungen  
in Sprachen und musischen Fächern. 
Um diese These zu bewerten, muss 
man sich für ein Deutungsmuster der 
schulischen Geschlechterdifferenz ent
scheiden. Die konservative Sichtweise 
begreift „Geschlecht“ als biologische 
Kategorie, der bestimmte geschlechts
spezifische Verhaltensmuster zuge
ordnet sind. Unter einer solchen Sicht
weise ist es Ziel der Pädagogik, diese 
naturgegebenen „Gattungsmerkmale“ 
durch Bildung zu vervollkommnen. 
Die LandesschülerInnenvertretung 
hingegen geht von einem progres
siven Deutungsmuster aus, näm
lich dem, dass die bestehende Ge
schlechterdifferenz eine sozialisati
onsbedingte ist, die es zu überwin
den gilt, um Frauen wie Männern 
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eine selbstbestimmte Identitätsbil
dung zu ermöglichen. Um jedoch das 
bestehende hierarchische Geschlech
terverhältnis nicht unsichtbar zu ma
chen, muss in bestimmten fällen noch 
von der Geschlechterdifferenz aus
gegangen werden, um Mädchen und 
Frauen gezielt zu fördern, bevor die 
Kategorie „Geschlecht“ dekonstru
iert werden kann. Durch ihre Sozi
alisierung und die Internalisierung 
der von ihnen erwarteten Verhaltens
weisen, entwickeln Jungen und Mäd
chen gerade in der Schule rollentypi
sches Verhalten. Diese häufig unbe
wusste Erzieung zu geschlechtskon
formem Verhalten wird als heimlicher 
Lehrplan bezeichnet und wird in der 
Schule durch vier Faktoren bedingt:

1. Geschlechtsspezifische Er
ziehung durch Lehrkräfte
Empirische Studien zeigen, dass Leh
rerinnen geschlechtsspezifisches Ver
halten unbewusst erwarten und durch 
ihr Handeln reproduzieren: Jungen 
wird mehr Aufmerksamkeit entge
gengebracht als Mädchen; Sie wer
den häufiger aufgerufen und häufi
ger wegen störendem Verhalten er
mahnt. Gutes Benehmen gilt bei Mäd
chen eher als selbstverständlich. In
haltliche Kompetenz wird bei Mäd
chen eher auf Fleiß, bei Jungen dage
gen auf Begabung zurückgeführt.

2. Interaktionsstruktu
ren in der Klasse
Die von Jungen oft vermutete Bevor
zugung der Mädchen steht im kras
sen Gegensatz zur Unterrichtsreali
tät. Anhand von Studien konnte auf
gezeigt werden, dass selbst Lehrerin
nen, die überzeugt waren, ihre Auf
merksamkeit gleich zu verteilen, häu
figer jungen als Mädchen aufriefen. In 
einem Modellversuch, in dem durch 
das Führen von Strichlisten glei
che Aufmerksamkeit garantiert wur
de, beschwerten sich die Jungen in ei
ner anschließenden Befragung über 
ihre Benachteiligung. Auch fällt auf, 
dass Jungen und Mädchen häufiger 
ins Wort fallen als umgekehrt. Beiträ

ge von Mädchen, vor allem in natur
wissenschaftlichen Fächern, werden 
von Jungen oft lächerlich gemacht.

3. Schulbücher / 
Unterrichtsmaterialien
Schulbücher spiegeln auch heute noch 
die geschlechtsspezifische Arbeitstei
lung und geschlechtsrollenstereotypes 
Verhalten in Texten und Abbildun
gen wieder. Besonders in Geschichts
büchern kommen Frauen so gut wie 
nicht vor. Doch es haben sich in den 
letzten Jahren die neu konzipierten 
Schulbücher zu Gunsten einer stärker 
gleichberechtigten Darstellungsweise 
verändert. In den Schulbuchgutachten 
wird dabei u.a. berücksichtigt, inwie
weit beiden Geschlechtern ausreichen
de Identifikationsmöglichkeiten ange
boten werden und welche Rollenbilder 
von Mann und Frau durch die Dar
stellungsweise konstruiert werden. 
In der Novellierung des hessischen 
Schulgesetzes wurde so 1997 erstmals 
festgeschrieben, dass “die Gleichbe
rechtigung von Mann und Frau auch 
über die Anerkennung der Leistungen 
von Frauen in Politik, Kultur und Ge
sellschaft“ vermittelt werden sollte.

4. Identifikationsmöglichkeiten
Wie die meisten gesellschaftlichen Be
reiche spiegelt auch die innerschuli
sche Hierarchie das bestehende Ge
schlechterverhältnis wider. So sind 
z.B. 80% der Lehrkräfte an Grund
schulen Frauen, doch nur 25% der 
Grundschulen werden von Frauen ge
leitet. Es unterrichten 36% Frauen in 
der Sek II, wobei es nur 13,6% Schul
leiterinnen an Gymnasien gibt. 
„Die Tatsache, dass die gehobe
nen Positionen in einem so gerin
gen Maße durch Frauen besetzt 
sind, trägt dazu bei, dass Schülerin
nen Macht mit Männlichkeit verbin
den und ihnen weibliche Vorbilder 
fehlen.“ (Ingeborg Schüßler, 1997).

Diese Geschlechtsspezifische Arbeits
teilung findet sich wiederum auch un
ter Schülerinnen wieder. Mädchen 
erfüllen in den meisten Fällen die 
Funktion, das soziale Klassengefü
ge zu stärken. Weiblichkeit wird mit 

der Fähigkeit zu Erhaltung der Sozi
alstruktur in Verbindung gebracht, 
während Konkurrenzdenken eher 
mit Männlichkeit konnotiert wird.

„Arme Jungs – arme Mädchen“ – 
Die Debatte um Benachteiligung
Schon lange heißt es, dass die Mäd
chen gerade in den Naturwissenschaf
ten benachteiligt werden und geför
dert werden müssten. Enrichtungen 
zur Förderung der Mädchen wie den 
„Girls Day“ sieht die Landesschüle
rInnenvertretung dabei als problema
tisch an. Obwohl es sinnvoll ist, Mäd
chen und Frauen gezielt zu fördern, 
führt eine solche „Grenzüberschrei
tung“ nicht zwingend zu einer Neu
tralisation, sondern kann die Grenz
ziehung verstärken. Durch bewuss
te Förderung wird suggeriert, dass 
Frauen und Mädchen, die sich bei
spielsweise für Naturwissenschaf
ten interessieren, eine Ausnahme 
darstellen und somit in der Minder
heit sind. Einer solchen Kategorisie
rung kann eine  Negativzuschrei
bung (wie, in diesem Beispiel, weni
ger Attraktivität u.ä.) folgen und sie 
stellt somit immer auch eine Gefahr 
für die Mädchen und Frauen dar.

In der neueren Debatte um Geschlech
terverhältnisse in der Schule spielt 
die Benachteiligung und benötig
te Förderung der Jungen eine gro
ße Rolle. Tatsächlich ist festzustel
len, dass im aktuellen System weni
ger Jungen qualifiziertere Bildungs
gänge wählen und weniger männli
che Absolventen ihre Hochschulrei
fe erhalten. Die Mädchen, so die The
orie, seien nicht länger die Benachtei
ligten, das Schulsystem sei mädchen
freundlich. Diese Erkenntnis, die ak
tuell als neu gehandelt wird, gilt seit 
Einführung der koedukativen Schu
len. Diese Theorie ist vor allem kri
tisch zu betrachten, da sie die spä
teren Entwicklungen der Mädchen 
und Jungen ausblendet. Es bleibt 
nach wie vor bestehen, dass Frau
en den geringeren Teil der Studentin
nen an Hochschulen ausmachen, we
niger qualifiziertere Berufe ergrei
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fen und seltener Karriere machen. 
Dies ist nicht nur auf unterschiedli
che Lebensentwürfe zurückzuführen.
In der Bevorzugung der Mäd
chen fördert die Schule ein Verhal
ten, welches nur innerhalb des Sys
tems Schule vorteilhaft ist. Während 
den Mädchen objektiv durch No
ten und Lob Überlegenheit sugge
riert wird, attestieren die LehrerIn
nen in Interpretationen des Verhal
tens den Mädchen „Autoritätsgläubig
keit, Angst vor Strafe, Schüchternheit,
Verletzlichkeit“ (Zinnecker, 1995). 
Die Eigenschaften und Handlungs
muster, die also in der Schule ge
fördert werden, wie Reproduzie
ren, nicht Widersprechen, Rück
sicht nehmen, usw. gereichen im spä
teren beruflichen Leben nicht zum 
Vorteil. Somit trägt die Benachteili
gung der Jungen in der koedukati
ven Schule lediglich zu einer Festi
gung der dominierenden Rolle des 
Mannes in der Gesellschaft bei.

Umgang mit Problemen
Der Umgang mit diesen Problemen 
darf nicht durch Ignorieren oder Tren
nung, sondern muss durch Bewusst
machung geprägt sein. Nur durch 
eine bewusste Thematisierung durch 
die LehrerInnen und durch ein Auf
brechen von Rollenstereotypen kann 
eine Dekonstruktion stattfinden.
Viel zu oft werden Probleme im Un
terricht nicht über die Kategorie „Ge
schlecht“ analysiert. Hier zeigt sich 
eine verzerrte Wahrnehmung der 
Lehrenden. Es werden andere Struk
turierungsprinzipien herangezo
gen, wie z.B. Leistungsheterogeni
tät, wobei im übrigen Leistung in 
diesem Zusammenhang nicht kri
tisch reflektiert wird, oder auch kul
turelle Unterschiede, die als Deu
tungsmuster für soziales Gefälle he
rangezogen werden. Hierbei wird 
die Relevanz der Kategorie “Ge
schlecht“ unbewusst unterschätzt, 
denn sie ist in der jugendlichen So
zialisation eine der bedeutendsten. 

Die LandesschülerInnenvertretung 
fordert, dass es weiterhin Förderungs
einrichtungen gibt. Diese dürfen 

allerdings nicht nur geschlechtsspe
zifisch ausgelegt sein, sondern müs
sen eine individuelle Förderung des/
der einzelnen zum Ziel haben. Die 
Förderungsprozesse müssen dar
um im Unterricht  reflektiert wer
den und die Gründe für geschlecht
stypische Bildungsgänge müssen auf
gedeckt werden. Nur so kann dau
erhaft erreicht werden, dass Jungen 
wie Mädchen sich in der Schule in
dividuell entwickeln können und 
sich selbst sowie andere nicht län
ger über das Geschlecht definieren.

2.3  Sexualkunde

Die LSV RLP fordert die Reformie
rung der Sexualkunderichtlinien 
und damit auch des Sexualkunde
unterrichts. Die Sexualkundericht
linien sollen nach dem Vorbild der 
Sexualkunderichtlinien in Ham
burg geändert werden und insbe
sondere darin folgende 5 wesentli
che Aspekte der Sexualität berück
sichtigen: den Fortpflanzungsas
pekt, den Partner oder Liebesas
pekt, den Persönlichkeitsbildungs 
oder Identitätsaspekt, den Kommuni
kationsaspekt und den Lustaspekt.

2.4  Anti-Ra 

Die LandesschülerInnenvertretung 
RLP befindet, dass der Rassismus 
und Rechtsextremismus in Deutsch
land als ernsthaftes Problem er
kannt und öffentlich diskutiert 
werden muss.

2.5  Religionsunterricht

Die LandesschülerInnenvertre
tung RheinlandPfalz fordert die 
Abschaffung des Religionsunter
richts an allen staatlichen Schulen. 
Zur Auseinandersetzung mit reli
giösen, politischen und sonstigen 
Weltanschauen und der allgemei
nen Lebensgestaltung in der Schu
le wird ein Fach geschaffen, dessen 
Inhalte von den SchülerIn
nen selbst bestimmt werden.

2.6  Wahlalter 

Die LSV RLP soll sich dafür ein
setzen, das Wahlalter zu senken, 
aber die untere Wahlgrenze be
züglich Alter nicht abzuschaffen.

2.7  Schulautonomie / 
Schulsponsoring

Die LSV RheinlandPfalz stimmt 
nur dann dem Konzept einer au
tonomen Schule zu, wenn die de
mokratischen Partizipationsrech
te von Schülerinnen und Schülern in 
allen Fragen gegeben sind.

3.  Politisches Mandat

Die LSV RLP fordert die freie Mei
nungsäußerung für alle Schüle
rInnen und StudentInnenvertre
tungen und das damit verbunde
ne allgemeinpolitische Mandat.

4.  GesamtschülerInnenvertretung

Die LSV/GG RheinlandPfalz 
muss es sich zur Aufgabe machen, 
eine landesweite Gesamtschüle
rInnenvertretung zu gründen.

5. Hochschule

Die LSV RheinlandPfalz fordert:

 Freien Hochschulzugang für 
alle! Für ein durchlässiges und so
lidarisches Bildungssystem!
 Die Abschaffung der Re
gelstudienzeiten und der 
Zwangsexmatrikulation!
 Die ausreichende Finanzie
rung staatlicher Hochschu
len durch öffentliche Gelder!
 Ein umfassendes bundeswei
tes Verbot aller offenen und ver
steckten Studiengebühren!
 Eine ausreichende, elternun
abhängige Studienfinanzierung 
durch soziale Grundsicherung!
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30. LSK

MSS
Die LSV RLP ersieht diese Reform 
der Oberstufe nach den bisherigen 
Eindrücken als gescheitert und we
nig sinnvoll an und lehnt sie des
halb ab. Grundsätzlich sind wir 
für eine Diskussion über Refor
men der Oberstufe jedoch bereit, so
lange die Interessen der SchülerIn
nen maßgeblich in die Entschei
dungsfindung einbezogen werden. 

Gesamtschule
Jedem/r SchülerIn muss die Möglich
keit geboten werden, eine Ganztags
schule zu besuchen, da dies der ge
sellschaftlichen Ungleichstellung Al
leinerziehender entgegenwirkt und 
Frauen und/ oder Männern Entschei
dungen für Familie und Beruf erleich
tert. Ganztagsschulen sollen ein frei
williges Angebot für SchülerInnen 
sein und dürfen nicht als Verwahr
anstalt fungieren, sondern sie sol
len sich außerschulischen Organisati
onen öffnen und Unterrichtskonzep
te unterstützen, die von dem starren 
45 Minuten Takt abweichen und Pro
jekt bezogenes Lernen fördern. Bil
dung ist Selbstzweck und es muss 
verhindert werden, dass die Wirt
schaft mehr Einfluss auf Bildungsin
halte und konzepte erhält. Die Ein
führung von Ganztagsschulen darf 
nicht einhergehen mit der Erhöhung 
der Stundentafel. SchülerInnen müs
sen bei der Ausgestaltung des Un
terrichtskonzeptes mitentscheiden.

6. Umweltschutz
Der Klimawandel und die drohen
de Energiekrise gehören zu den be
stimmenden Zukunftsfragen unserer 
Generation. Nicht nur die Artenviel
falt und die Umwelt sind von den Kli
maveränderungen betroffen  der Kli
mawandel wird Auswirkungen auf
internationale Konflikte, welt
weite Migrationsbewegun
gen und die soziale Situation
der Menschen haben.
Die LSV RheinlandPfalz setzt 
sich für eine ökologische, nach
haltige Gesellschaft ein.
Für die LSV ist eine sinnvol
le Klimapolitik nur basierend 
auf einer demokratisierten
Bildungspolitik umzusetzen. Nur 
wenn junge Menschen von An
fang an Verantwortung
für ihre Umwelt übernehmen, wer
den sie auch in ihrem späteren Le
ben Verantwortung zeigen und 
an der Gestaltung einer ökologi
schen, nachhaltigen und sozialen
Gesellschaft mitwirken. Der Schu
le als wichtigster Sozialisationsin
stanz unserer Gesellschaft kommt 
die besondere Aufgabe zu, dass sie 
die Rahmenbedingungen vorgibt,
in denen sich SchülerInnen zu kriti
schen und mündigen Menschen ent
wickeln können. Über die Schu
le kann eine Sensibilsierung für 
die wichtigen Zukunftsfragen
erfolgen.
Die LSV RheinlandPfalz will da
her auch eine stärkere Um
weltbildung in der Schule

etablieren. Dies kann einerseits über 
die Einführung eines Fachs Um
weltwissenschaften an allen wei
terführenden Schulen in Rhein
landPfalz geschehen, andererseits
über die Förderung von UmweltAGen 
an den Schulen. Ein landesweiter Um
weltfonds soll gegründet werden, der 
umweltpolitische Projeke von Schüle
rInnen an ihren Schulen unterstützt.
Schulen müssen sich zudem zu loka
len Bildungslandschaften weiterent
wickeln und einen Vorbildcharak
ter gegenüber der Gesellschaft auf
weisen. Die Schulen könnten da
her auch direkt an einer ökologi
schen Energiewende mitwirken. Die 
LSV fordert, dass sämtliche Schu
len zu 100% auf erneuerbare Energi
en umgestellt werden. Wenn Schu
len in Deutschland neu gebaut wer
den, müssen sie bestimmten energie
politischen Standards entsprechen.
Die LSV RheinlandPfalz lehnt darü
berhinaus jegliche Konzepte für eine 
Umweltpolitik ab, die sich an rassis
tischen Werten orientieren. Wir wol
len der Instrumentalisierung der Um
weltpolitik durch die politische Rech
te entgegenwirken. Für uns bedeu
tet Umweltschutz nicht Heimat
schutz. Die LSV vertritt ein ökologi
sches Profil, das sich an der Emanzi
pation des einzelnen Menschen orien
tiert. Ökologische Probleme sind nur 
unter Einschluss der gesamten Ge
sellschaft möglich und nicht durch 
den Ausschluss von Minderheiten.

LSK-Beschlüsse
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32. LSK

Rückmeldung
Allen rheinlandpfälzischen Schü
lerInnen soll die Möglichkeit gege
ben werden, die Unterrichtsmetho
dik ihrer LehrerInnen mittels anony
mer Fragebögen kritisieren/befürwor
ten zu können. Dabei ist der Fragebo
gen in zwei Teile gegliedert: Der ers
te besteht lediglich aus einem ano
nymen AnkreuzFeedback. Im zwei
ten Teil bekommen die SchülerInnen 
die Möglichkeit ein schriftliches Feed
back abzugeben. Dieses wird dann 
von einem SchülerInnenGremium 
anonymisiert und weitergegeben. 

Ombudsfrau/mann
Die LSV RLP setzt sich beim Minis
terium für die Einstellung einer Om
budsfrau/eines Ombududsmannes 
ein, die/der von da an als Ansprech
partnerIn bei Schulproblemen für 
alle rheinlandpfälzischen Schüle
rInnen jederzeit erreichbar ist. Die 
LSV entscheidet mit über die Per

son, die diesen Posten besetzen soll. 
Diese Person würde die damit anfal
lende Arbeit unentgeltlich ausführen. 

Schulbücher
Die LSV fordert das Ministeri
um auf die Kosten für Schulbü
cher zu tragen, ohne die Aktuali
tät und die Freiheit der Buchaus
wahl einzuschränken. Diese Mit
tel dürfen nicht vom Schuletat abge
zogen werden. Die Oberstufe ist von 
dieser Regelung ausgeschlossen.

VertrauenslehrerInnen
Die LSV macht sich dafür stark, dass 
die SVen in Zukunft stärker durch die 
VertrauenslehrerInnen unterstützt 
werden. Auch Schulleitungen sollen 
angehalten werden, sich stärker da
für einzusetzen, dass sich SchülerIn
nen politisch engagieren, SVTeams 
bilden und ihre Ämter (z.B. das Amt 
der/s LSKDelegierten) wahrnehmen.

34. LSK

Drogenpolitik
Die LSV setzt sich für die Lega
lisierung von Cannabis ein. 

Zusammenarbeit
Die LSV unterstützt fol
gende Kampagnen:
– Demokratie und Coura
ge (Hauptträger DGB Jugend)
– Bündnis LSV,LEB,GEW 
– Jetzt reicht ś (Träger GEW)
– SAU (Träger Naturschutzjugend) 

SV-Rechte
Die SVen auf Schulebene müs
sen mehr Mitbestimmungsrech
te erhalten. Dies kann beispielswei
se durch eine Gleichsetzung der SV
Rechte mit den Mitbestimmungs
rechten der Elternvertretung (vgl. 
SchulG RLP §35 (4)) geschehen. 

Lehrprobe
Alle SchülerInnen müssen Einfluss 
auf Lehrprobenbewertung neh
men dürfen, indem es ihnen mög
lich ist der Besprechung beizuwoh
nen, um hier ihre Meinung zu der 
gehaltenen Stunde zu äußern. 

Zentralabitur
Es soll kein Zentralabi
tur eingeführt werden. 

Lehrplan/Sozialkunde
An allen Schulen in RLP soll 
der Sozialkundeunterricht frü
her eingeführt werden. 
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Lehrplan/Drogen
Es soll eine Fächer übergreifen
de, nachhaltige, objektive Drogen
aufklärung eingeführt werden. Ab 
der ersten Klasse soll über lega
le Drogen aufgeklärt werden, ab 
der 5. Klasse über illegale Drogen. 

LehrerInnenfort- und Ausbildung
Wir sprechen uns gegen ein Bache
lor of Education aus. Weiterhin sollten 
alle LehrerInnen, egal welcher Schul
art, die selben Möglichkeiten auf Ge
haltserhöhungen haben. Außerdem 
soll auf die praktische Seite mehr Wer
te gelegt werden und die StudentIn
nen so früh wie möglich und so oft 
wie möglich Schulpraktika machen. 
Bei der Fortbildung soll auf jährli
che Besuche wert gelegt werden. Wei
terhin soll sich die Fortbildung in je
dem Fach mehr mit alternativen, 
selbstbestimmten und individuellen 
Lehrmethoden auseinandersetzen. 
Gewalt
Die LSV RLP setzt sich für Gewalt
präventionen und Gewaltpräventi
ve Projekte ein und unterstützt sie, 
wenn möglich. Hauptsächlich sollte 
es um primäre Präventionen gehen. 

Umwelt
Das Ministerium soll sich wieder ver
stärkt für die ausschließliche  Um
welterziehung an Schulen einsetzten. 
Umwelt AGs sollen gefördert, Um
weltpapier stärker benutzt, Müll soll 
mehr vermieden, Umwelt und Natur 
soll in §1 des Schulgesetztes und in 
die Lehrpläne aufgenommen werden. 

Qualitätsmanagement
Eine Qualitätsverbesserung von Schu
len soll durch folgende Punkte er
reicht werden:

– die kritische Deutung empirischer 
Schulleistungsvergleiche
– die pädagogische Gestaltung von 
SchülerInnenleistungsvergleiche
– die Verhinderung von 
standardisierten Prüfungen
– die qualitative Verbesserung der 
Lernnote
– die Investierung in 
Unterrichtspersonal
– die Garantierung von Lehr/
Lernmittelfreiheit
– die materielle Absicherung der 
Lernenden
– die Finanzierung von Bildung durch 
gesellschaftliche Umverteilung
– die Institutionalisierung der Mitbe
stimmung von SchülerInnen
– die Unterstützung von freien 
Beteiligungsformen 
– die Stärkung von 
SchülerInnenvertretungen
– die offene Gestaltung von Schulen
– die Schaffung von autonomen 
Schulen 
– die Bewahrung von staatlicher 
Verantwortung
– die Erneuerung der 
Unterrichtsformen
– die Aufhebung von Fächergrenzen
– die verstärkte Medienerziehung 
– Begleitung SchülerInnen, nicht 
durch Beurteilung
– Die Einführung eines 
Lehrerfeedbacks
– Förderungen statt Forderungen und 
durch Integration statt Selektion 
– die Umgestaltung des Schulsystems
– die Senkung von Pflichtstunden
– Förderung selbstbestimmten und 
selbstverantwortlichen Handelns

Bewertungssysteme 1
Zu jedem Zeugnis muss eine ver
bale Beurteilung gereicht werden. 

Bewertungssysteme 2
Leistungsvergleiche auf je
der Ebene werden abgelehnt.

Sponsoring
Auf Landesebene soll ein Geldtopf 
eingerichtet werden, in den Firmen 
einzahlen können und die Landes
regierung das Geld verteilt mit Zu
stimmung der LSV. Die Gelder kön
nen von jeder Einzelperson aber 
auch Vereinigungen, Organisatio
nen, Firmen und ähnlichen in einen 
Topf einbezahlt werden. Auch Sach
spenden werden angenommen.
Die LSV, sowie die SVen an den Schu
len müssen mit gleichberechtigter 
Anzahl der Stimmen in den Gremi
en vertreten sein, die über die Ver
teilung des Gelds bestimmen.

§ 1 c SchuG
Die SchulgesetzÄnderung §1c, nach 
der ehemalige Erziehungsberechtigte 
volljähriger SchülerInnen auch ohne 
deren Zustimmung informiert werden 
sollen, wird grundlegend abgelehnt.

SchulpsychologInnen
Es soll pro 5 Schulen einE 
SchulpsychologIn auf Voll
zeit eingestellt werden. 

SV-Aufbau
Die BasisSVen werden in ihrer Ar
beit unterstützt. Dies kann bei
spielsweise durch eine Neuaufla
ge des SVHandbuchs, durch eine 
Hilfe beim Vorgehen bei wichti
gen Entscheidungsprozessen (z.B. 
beim Qualitätsmanagement), durch 
Anregung/ Tipps etc. erfolgen.
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35. LSK

Bundes-SV
Die LSV RheinlandPfalz bemüht 
sich eine bundesweite SV Struk
tur entstehen zu lassen. Diese muss 
unserem Demokratieverständ
nis entsprechen. Dies zu entschei
den liegt bei den exekutiven Gremi
en (LaVo, LäRa, BDK Delegation). 

Schuluniform
Die LSV ist gegen jedwede Einrich
tung von Schuluniformen oder das 
Verbot bestimmter Kleidungsstücke. 

Schulzeitverkürzung
Die LSV setzt sich für ein 
13jähriges Abitur ein. 

Sportunterricht
In jeder Stufe sollen mehrere unter
schiedliche Sportkurse zur Wahl ge
stellt werden, die  genauso verpflich
tend oder nicht verpflichtend sind 
wie alle anderen Fächer. Diese Kur
se sollten gemischt (w/m) sein. Außer
dem sollen zusätzlich weitere Sport
AGen angeboten werden. Der Sport
unterricht soll unter anderem auf
grund des Einsatzes der/des Schüle
rIn und des sozialen Verhaltens be
wertet werden (wenn bewertet wird).

36. LSK

Facharbeit 1
Der LaVo der LSV/GG soll sich da
für einsetzten, dass die Regelung 
zur Facharbeit geändert wird, hin 
zu einer rein freiwilligen Rege
lung, die für alle möglich ist, aber 
ohne Nachteile bei Nichtnutzung.

informationelle Selbst bestimmung
Die LSV wehrt sich gegen und un
terstützt Aktionen gegen Einschrän
kungen der Bewegungsfreiheit und 
des Rechts auf informationelle Selbst
bestimmung, z.B. durch Kameras 
und Zäune auf dem Schulgelände. 

nationale Bildungs standarts
Der LaVo soll sich mit den be
reits existierenden nationalen Bil
dungsstandards auseinanderset
zen und eigene, möglichst sinn
vollere und soft skills beschreiben
de, Bildungsstandards erstellen. 

Libli/Herausgeberin
Die Redaktion der beiden SchülerIn
nenzeitungen (RLP & Hessen) sollen 
künftig zusammenarbeiten können. 

Libli/Amtszeit
Die Amtszeit der von der LSK ge
wählten LichtblickRedakteure wird 
von einem Jahr auf zwei Jahre ver
längert. Es wird jedoch auf jeder 1. 
LSK im Schuljahr die Möglichkeit ge
ben, dass sich Interessierte als zu
sätzliche Redakteure zur Wahl stel
len. Bei Problemen inner oder außer
halb der Redaktion ist es möglich sich 

zur nächsten LSK abwählen zu las
sen, falls jemand anders sich bereit er
klärt diesen Posten zu übernehmen. 

Agenda 2010
Die LSV lehnt die Agenda 2010 und 
vergleichbare oder darüber hinaus
gehende Konzepte der Opposition ab 
und engagiert sich in und mobilisiert 
nicht nur zu entsprechenden Gegen
aktionen, sondern entwickelt in einem 
Arbeitskreis oder wie auch immer ein 
Alternativkonzept zum Umbau des 
Sozialstaates, das auch realistisch ist. 

EU-Osterweiterung und 
EU-Verfassung
Die LSV begrüßt die EUOsterwei
terung und Aktionen, die der Integ
ration und der Förderung eines ge
meinschaftlichen Gefühls dienen. 
Die weitere Entwicklung soll kritisch 
verfolgt werden und dabei beson
ders darauf geachtet werden, dass: 
a) sozialpolitische Unterschie
de, sowie Unterschiede in Rechts
grundlagen abgebaut werden.
b) Man alle Bürger aufklärt und 
die EU basisdemokratischer wird
c) Die Friedensgemeinschaft EU 
keinen Großmächtekampf provo
ziert oder es in der EU bald we
niger, statt mehr (etwa durch 
den zusätzlichen Einsatz in ei
ner EU Streitmacht) Militär gibt.
d) Die Vernetzung innerhalb des 
ObessuRates zu verbessern

EU-Verfassung
Die LSV lehnt die EUVerfas
sung in ihrer jetzigen Form ab 
und ruft zu Gegenaktionen auf.
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37. LSK

Ganztagsschule
Die LSV setzt sich für die Einführung 
der verpflichtenden Ganztagsschu
le nach der Vorstellung der LSV ein.  

Lehrstunden
Die LehrerInnenstunden ei
ner Schule sollen erhöht wer
den, wenn dadurch neue Lehrkräf
te eingestellt werden können. 

Rechtschreibung
Die neuen Rechtschreibregeln sol
len anerkannt werden. Generell 
soll man sich bemühen mehr Mög
lichkeiten gelten zu lassen, also 
KannRegeln einzuführen, statt im
mer mehr für falsch zu erklären. 

Facharbeit
Das MBFJ soll eine Broschüre zum 
Thema FA erstellen. Wir wirken dar
aufhin, dass Lehrkräfte die SchülerIn
nen rechtzeitig über neue Regelungen 
informieren. Dies kann z.B. über eine 
Rechtsverordnung geregelt werden. 

Mehr Lehrkräfte
Die Investitionen in Lehrkräfte soll er
höht werden und durch eine öffent
liche Kampagne Druck auf das Bil
dungsministeriums ausgeübt wer
den, um mit Nachdruck auf die
se Problematik aufmerksam zu ma
chen. Dabei soll darauf geachtet wer
den, dass keine unzureichend Ausge
bildete, wie Bachelor oder PESPro
jektlerInnen, eingestellt werden. 

38. LSK

Eltern in der Schule
Die LSV soll in der Öffentlichkeit for
dern, dass der LEB sich als Vertre
tung der Eltern und deren Meinung 
sieht und in keinem Fall als Vertre
tung der SchülerInnen oder deren 
Meinung. Der LEB soll erst dann wie
der von der LSV anerkannt werden, 
wenn sich das Selbstverständnis ge
ändert hat. Der Kontakt zum LEB 
soll aber weiterhin erhalten bleiben. 

LehrerInnenevaluation
Der LaVo soll sich dafür einsetzen, 
dass in RheinlandPfalz eine Lehre
rInnenevaluation prinzipiell einmal 
im Halbjahr durch SchülerInnen und 
das Kollegium durchgeführt wird. 

E-Mail Verteiler
Der LaVo soll darauf hinarbeiten, 
dass in jeder größeren Stadt oder zu
mindest in jeder Stadt in welcher sich 
mehrere Schulen befinden, EMail 
Verteiler entstehen, in welchen sich 
jegliche Mitglieder von SVVorstän
den oder Teams, sowie alle anders in 
der SV oder LSV Tätigen (RAK und 
LSKDelegierten) eintragen können, 
um einen besseren Informationsaus
tausch zu ermöglichen und SVAr
beit besser vernetzten zu können.

Kultusministerkonferenz
Wir setzten uns für die Ab
schaffung der KMK ein. 

Berufsverbot
Die LSV fordert die schnellst
mögliche Einstellung des Heidel
berger Lehrers Michael Csaszkó
czy, dem aufgrund politischer Ar
beit der Lehrberuf versagt wurde.
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39. LSK

LSV-Ehemaligenbeirat
Es wird ein LSVEhemaligenbei
rat gegründet, in welchen ehema
lige Landesvorstands und Lan
desausschuss, sowie Länderrats
delegierten eintreten können.
Ein LSVEhemaligenbeirat soll 
folgende Ziele verfolgen:
1.Ein ExpertInnenpool von ehema
ligen LSVlerInnen, welche den neu
en LaVos mit ihren gesammelten Er
fahrungen betreffend Methodik, Gel
derAkquise, Öffentlichkeitsarbeit und 
Basismobilisierung, helfen sollen.
2.Ein dauerhaftes Gremium 
soll entstehen, welche der star
ken Fluktuation von Landesvor
ständen durch eine kontinuierli
che Einarbeitung entgegenwirkt.
3.Ehemalige LSVler, welche nach ihrer 
SchülerInnenzeit in Positionen ( z.B. 
Landtage, Stiftungen etc.) gekommen 
sind, sollen durch den Beirat weiter
hin der LSV nahe stehen, sodass diese 
Einfluss auf den politischen Diskurs 
im Sinne der LSV nehmen können. 

Gemeinschaftskunde 
Die LSV setzt sich dafür ein, dass 
SchülerInnen in der gymnasia-
len Oberstufe zwei gemeinschafts-
kundliche Fächer als Leistungs-
kurse wählen können. Eine ge-
meinsame Benotung aller drei Fä-
cher in einer Note Gemeinschafts-
kunde wird abgelehnt. Die Fächer 
sollen separat benotet werden. 

Leistungskurskombination 
In der gymnasialen Oberstufe 
soll es möglich sein ein künstleri-
sches und ein gemeinschaftskund-
liches Fach wählen zu können. 

LSV-Struktur 
Die LSV fordert, dass es ab dem 
5. Schuljahr eine Unterrichtsrei-
he mit einer/m Sozialkundeleh-
rerIn oder der SV gibt, mit dem 
die Strukturen der SV/LSV/BSV/
OBESSU behandelt werden muss. 

Abitur 
Die LSV fordert, dass sich je-
deR SchülerIn selbst aussu-
chen kann, welches Leistungs-
kursfach er/sie abstufen will. 

Kunst 
Die LSV fordert, dass SchülerInnen 
in der gymnasialen Oberstufe kein 
künstlerisches Fach wählen müssen.

40. LSK

Strafen für SchulschwänzerInnen
Der Landesvorstand soll sich für indi
viduelle Maßnahmen im Umgang mit 
SchulschwänzerInnen einsetzen. Maß
nahmen wie elektronische Fußfesseln, 
Nachsitzen, etc. lehnen wir ab. Schu
le soll Hilfen zur Lebensbewältigung 
speziell für sozial Benachteiligte parat 
haben und SchulschwänzerInnen soll 
von Jugend bzw. (Schul)Sozialarbei
terInnen Beratung angeboten werden. 

Bionahrung
Die LSV RLP soll sich für Bionahrung 
sowie vegetarische und vegane Alter
nativen an allen Schulen einsetzen. 
Zusammenarbeit
Die LandesschülerInnenvertretung 
RLP tritt der verbandsübergreifen
den „Initiative länger gemeinsam ler
nen“ bei und engagiert sich in die
ser Form von Mitgestaltung von Pro
jekten und Veröffentlichungen. Des 
Weiteren besucht der LaVo die Tref
fen und Arbeitssitzungen der In
itiative. Er wird mit der Abwick
lung des Beitrittes beauftragt. 
Die LSV RLP geht mit dem Beitritt kei
ne finanziellen Verpflichtungen ein. 

Software
Die LSV fordert, dass die Entwick
lung und Anwendung freier Software 
an Schulen ausdrücklich unterstützt 
wird. Als Zeichen hierfür soll die 
LSVeigene IT innerhalb von 2 Jahren 
auf freie Software umgerüstet werden. 
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Schulbeginn
Der LaVo soll sich dafür einsetzen, 
dass mit der von der LSV RLP ge
forderten Schulreform hin zu selbst
bestimmten Lernen auch ein flexib
ler Schulbeginn entsteht. Hierdurch 
sollen die SchülerInnen die Mög
lichkeit bekommen, die Unterrichts
zeiten selbst festlegen zu können. 

LehrerInnenbewertung 
Die LSV soll sich für eine anony
me Bewertung ihrer Lehrkörper ein
setzen. Diese soll in etwa so ablau
fen, dass die SchülerInnen halbjähr
lich oder auf Antrag durch die Klas
sensprecherInnen einen Bewertungs
bogen z.B. mit der Aspektsetzung 
auf Unterrichtsgestaltung, Lernef
fekt, etc. ausfüllen. Dieser soll von 
der jeweiligen SV ausgewertet und 
 besonders bei negativen Ergebnis
sen  mit dem/der LehrerIn bespro
chen werden. Bleiben Probleme je
doch dauerhaft und klassenübergrei
fend bestehen, sollte es die Möglich
keit geben, den/die Lehrer/in zu ei
ner Fortbildung zu verpflichten.

Hausaufgaben
Der Landesvorstand der LSV/GG soll 
sich dafür einsetzen, dass im „Haus
aufgabenparagraph“ §46 SchuO eine 
Definition von Hausaufgaben erfolgt 
und zwischen unterrichtsvorberei
tenden Hausaufgaben und Übungs
Hausaufgaben unterscheidet. Übungs
Hausaufgaben sollen nicht zur Leis
tungsfeststellung und Leistungsbeur
teilung herangezogen werden dürfen 
(§45 SchuO, Abs. 2). Sanktionen wer
den nicht in Form von Noten gege
ben, sondern mit pädagogischen Maß
nahmen, deren Höchstmaß im Ein
vernehmen mit dem Klassenrat fest
gelegt ist. Übungsaufgaben sollen 
prinzipiell freiwillig sein, aber vor
her als solche angekündigt werden.

41. LSK

Keine Rauchverbote
Die LandesschülerInnenvertretung 
RheinlandPfalz lehnt ein generelles 
Rauchverbot an Schulen ab. Der Nicht
raucherschutz soll aber, beispiels
weise durch Einrichtung von spezi
fischen Raucherarealen gewährleis
tet werden. Damit verbunden soll 
Suchtprävention erweitert werden 
und Nikotin thematisiert werden. 

Keine Bestätigung für LSV-Tä-
tigkeiten ohne Entlastung
Das Ministerium soll darauf hinge
wiesen werden, neben dem Glück
wunschschreiben zu Beginn des 
Schuljahres auch wieder regelmä
ßig ein Bestätigungsschreiben am 
Ende des Schuljahres zu verschi
cken. Dieses jedoch erst nach der 
LSK, an der die Entlastung statt
findet. Sodass nur entlastete Perso
nen eine Bescheinigung erhalten.

BSK-Beitritt
Die LSV RLP strebt einen Beitritt in 
die BundesschülerInnenkonferenz an.

Schnelle Entscheidungen
Der LaVo kann wichtige tagespoli
tische Dinge über das Arbeitspro
gramm stellen. Die Wichtigkeit ei
nes Themas soll im LaVo und im 
LA abgestimmt werden und bei
de müssen zustimmen. Wobei die
se Freiheit nur dem LaVo erteilt wer
den kann, wenn die Zeit nicht reicht 
über den Antrag im LA abzustim

men. Der/die PressereferentIn soll 
die Freiheit bekommen, Abstimmun
gen auf 24 Stunden anzusetzen. 

Kulturunterricht
Die LSV RLP setzt sich für einen sg. 
„Kulturunterricht“ anstatt des Reli
gions bzw. Ethikunterrichts bis ein
schließlich der 8. Klassenstufe ein. 
In diesem Unterrichtsfach sollen reli
giöse und kulturelle Fragen erarbei
tet und geklärt werden. Es muss da
rauf geachtet werden, dass alle Re
ligionen gleich behandelt werden. 
Hierzu kommen auch Tagesaktuel
le Kulturereignisse und ihre Grün
de. Ab der 9. Klassenstufe soll es den 
SchülerInnen frei stehen, auch ei
nen „normalen“ Religionsunter
richt zu besuchen, Kulturunterricht 
soll aber weiter erhalten bleiben.
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42. LSK

Schulzeit
Die LSV spricht sich weiterhin gegen 
ein Abitur nach 12 Jahren aus, wie 
es in dem Modell der G8GTSchu
len der Fall ist. Die LSV bleibt über
zeugte Gegnerin der Schulzeitverkür
zung jeder Art. Trotzdem soll sich die 
LSV darum bemühen bei der Ausge
staltung des Modells größtmögliche 
Mitspracherechte zu erhalten. Dazu 
soll ein LAK gegründet werden. 

Schülerdatei
Die LSV/GG positioniert sich gegen 
die von der KMK geplante Ansamm
lung von persönlichen Daten in einer 
sogenannten „Schülerdatei“. Bei end
gültigem Beschluss der KMK sollen 
vom Landesvorstand Gegenaktionen 
geplant und Bündnisse mit befreun
deten Verbänden geschlossen werden. 

MNS+ („Modulares Netzwerk für 
Schulen“) des LMZ (Landesmedien-
zentrale) in Kombination mit VNC 
(Virtual Network Computing)
Die LSV möge sich näher mit der 
Schülerüberwachung durch MNS+ 
beschäftigen, überprüfen, ob es sich 
um einen Verstoß gegen das Schul
gesetz oder Landesdatenschutzge
setz handelt und ggf. rechtliche Schrit
te ergreifen oder darauf hinwirken, 
dass die (Privat)Nutzung der Schul
netzwerke eindeutig geregelt wird. 

Bildung eines LAKs Demokratie
Es soll ein LAK Demokra
tie gegründet werden. 

Bildung eines LAKs GLSV
Es soll ein Landesarbeitskreis ge
gründet werden, der die gleich
mäßige Vertretung aller Schul
typen der GLSV erarbeitet. 

Bildung eines LAKs Integration
Der LaVo soll sich mit dem Thema In
tegration von MigrantInnen beschäf
tigen. Dazu soll ein LAK Integration 
gebildet werden. Dieser soll sich un
ter anderem folgendem Thema wid
men: Es soll ein Konzept erarbei
tet werden, welches eine Alternati
ve zum Einbürgerungstest darstellt, 
z.B. durch die Einführung von kos
tenlosen, verpflichtenden Deutsch
kursen für MigrantInnen. Ein beson
derer Schwerpunkt der Arbeit soll 
auf der Frühförderung von Kindern 
durch verpflichtende und vor allem 
kostenlose KiTaAngebote liegen. 

Studiumsvorbereitung
Die LandesschülerInnenvertretung 
soll sich für eine bessere Vorbereitung 
in den rheinlandpfälzischen Gymnasi
en und Gesamtschulen auf das Studi
um einsetzen. Diese soll in Form von 
breitgefächerten Infoveranstaltungen 
an den Schulen sowie schülerInnen
gerecht an Universitäten erfolgen. Au
ßerdem sollen Lehrerinnen und Leh
rer ihre Zeit für persönliche beraten
de Gespräche mit den Schülerinnen 
und Schülern zur Verfügung stellen.

Unterrichtsausfall
Die LSV RLP spricht sich auch wei
terhin gegen den ständigen Unter
richtsausfall aus. Die LSV fordert 
vom MBWJK ein angemessenes Pro
gramm, das dem entgegen wirkt. 
Das Projekt erweiterte Selbststän
digkeit (PES), bis es eine bessere Me
thode gibt Unterrichtsausfall zu ver
hindern, soll von der LSV unter
stützt werden. Die Unterstützung 
dieser Übergangslösung soll spätes
tens zum Schuljahr 2011/2012 aus
laufen, wenn nicht ein vorher veröf
fentlichtes Konzept des Ministeriums 
von der LSV Unterstützung findet. 

43. LSK

Wahlpflichtfächer
Der LaVo möge sich dafür einsetzten, 
dass jede Schule in der 9. Klasse zwei 
Fremdsprachen und drei andere Fä
cher als Wahlpflichtfächer anbietet.

Werbung an Schulen
Der LaVo soll darauf hinwirken, 
dass werbende Organisationen, z.B. 
religiöse Verbände, die ihre Ide
en und Grundsätze auf dem Schul
gelände weitergeben möchten, vor
her vom Schulausschuss die Er
laubnis erhalten müssen.

43.2 LSK

Eine neue Satzung für die LSV!
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45. LSK

Von der Unterrichtsvollzugsan-
stalt zum Haus des Lebens
Damit Schule ein Ort ist, an dem Ler
nen Freude macht, müssen einige Vo
raussetzungen erfüllt sein: Das so
ziale Miteinander in der Schule Da
mit sich alle am Schulleben Beteilig
ten wohl fühlen, muss ein Klima des 
respektvollen und solidarischen Mit
einanders herrschen. Niemand darf 
beschämt oder bloßgestellt werden.
Hierzu ist eine offene, positive Feed
backKultur vonnöten. Nur so kann 
Kritik konstruktiv sein und zu Ver
besserungen führen, sowohl im zwi
schenmenschlichen Bereich, als auch 
im Bereich des Lernens. Um dieses 
Ziel zu erreichen, müssen sich alle an 
der Schule beteiligten Personen, un
abhängig von Alter, Geschlecht, ih
rer Rolle in der Schule, ihrem Bil
dungsstand usw., gleichberechtigt 
begegnen können. Die Meinung ei
nes Lehrers/einer Lehrerin darf nicht 
mehr wert sein als die einer Schüle
rin/eines Schülers oder die eines/einer 

Schulangestellten. Die Ziffernnoten 
als Bewertungssystem sind kein Mit
tel einer solchen FeedbackKultur. 
Sie schaffen vielmehr ein Schulkli
ma, das von Konkurrenzdenken zwi
schen den Schülerinnen und Schü
lern und Leistungsdruck geprägt ist. 
Der Lehrer/die Lehrerin muss der Rol
le des/der Beurteilenden gerecht wer
den und wird von Seiten der Schüle
rInnen nicht mehr als Lernbegleite
rIn und HelfendeR wahrgenommen. 

Die Rolle des Lehrers/der Lehrerin

Es ist für einen einzelnen Menschen 
unmöglich, alles zu wissen. Dies 
gilt auch für Lehrerinnen und Leh
rer. Deswegen muss das weit ver
breitete Rollenbild der Lehrperson 
in Frage gestellt werden. Er/sie sollte 
den  Schülerinnen und Schülern viel
mehr die Methodenkompetenz ver
mitteln, die notwendig ist, damit die 
Lernenden sich das fachspezifische 
Wissen selbstständig aneignen kön
nen. Während des Lernprozesses
ist es Aufgabe des Lehrers/der Leh
rerin, die Entwicklung der einzel
nen SchülerInnen unterstützend 
zu begleiten. Hierzu ist regelmäßi
ges, konstruktives Feedback unum
gänglich. Damit Schülerinnen und 
Schüler fachspezifisches Wissen ver
tiefen können, sollte die Möglich
keit bestehen, dass ExpertInnen in 
die Schule geholt werden. Generell 
muss Schule für andere Bildungs
einrichtungen geöffnet werden. 

Regeln in der Schule

Aufgestellte Regeln, die einer Schule 
ermöglichen sollen, dass das Mitein
ander der vielen Beteiligten gut funk
tioniert, sollten prinzipiell von allen 
Interessengruppen gemeinsam, idea
lerweise im Konsens, festgelegt wer
den. Dabei ist darauf zu achten, dass 
generell möglichst wenige feste Re
geln bestehen, sondern üblicherwei
se situationsbedingt über Verhaltens
grundsätze gemeinsam entschieden 
wird. Nur so ist es möglich, dass Schü
lerInnen lernen, Regeln zu hinterfra
gen und nicht einfach unreflektiert zu 

befolgen. Grundsätzlich sollten jedoch 
nur so viele Regeln aufgestellt wer
den, wie unbedingt nötig. SchülerIn
nen sollen lernen, sich auch ohne Re
geln so zu verhalten, dass sie die Frei
heit anderer Menschen nicht mehr 
als unbedingt nötig einschränken. 

Die Abwesenheit von Zwän
gen aller Art

Damit Lernen erfolgreich ist, sollte es 
nicht aus Zwang, sondern aus Neu
gier erfolgen. Deswegen ist es wichtig, 
möglichst alle Zwänge in der Schu
le abzubauen. Zwänge erhöhen den 
Druck auf die SchülerInnen, sodass 
die Lernatmosphäre zu leiden hat. Um 
Zwänge abzubauen, eignet sich ein of
fenes Raumkonzept, in dem sich die 
SchülerInnen selbst ihre Lernorte ge
stalten können, beispielsweise mit 
Stellwänden und Vorhängen. Dabei ist 
darauf zu achten, dass prinzipiell al
len jeder Raum zu jeder Zeit zugäng
lich ist. Wenn einE SchülerIn es bei
spielsweise für richtig hält, den Ort, 
an dem er/sie gerade lernt zu verlas
sen, muss das möglich sein und ak
zeptiert werden. Darüber hinaus ist 
es wichtig, den Stundenplan erheb
lich zu verändern. Es muss den Schü
lerInnen ermöglicht werden, nach ih
rem eigenen Rhythmus zu lernen und 
nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt 
eine bestimmte Leistung zu erbrin
gen. Ein persönlicher Stundenplan 
sollte also in Abstimmung mit dem/
der SchülerIn erstellt werdenund sich 
nach dessen Biorhythmus und Vorlie
ben/ Interessen richten. Außerdem ist 
es an der Zeit, den 45Minuten Takt 
zu überdenken und ein neues, offene
res Zeitkonzept zu entwickeln. Nur 
so kann sich jedeR SchülerIn genau 
so viel Zeit nehmen, wie er/sie benö
tigt, um etwas Bestimmtes zu lernen. 
Nur so wird auf die Heterogenität 
der SchülerInnenschaft eingegangen.

Um die Umsetzung der in dem An
trag festgehaltenen Vorschläge zu ge
währleisten, soll sich an den Schulen 
in RheinlandPfalz eine Steuergruppe 
bilden, über deren Zusammensetzung 
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die Schule selbst entscheidet, aber sich 
aus SchülerInnen und LehrerInnen 
zusammensetzt. Diese soll sich mit 
der Schulentwicklung gemäß den Vor
schlägen dieses Antrags beschäftigen.

Schule demokratisieren
„Niemand wird als Demokrat geboren 
und die Sicherung der Demokratie er
gibt sich nicht einfach naturwüchsig. 
Sie muss personal verankert werden.“ 
Prof. Dr. Gerhard Himmelmann

Dieses Zitat verdeutlicht, dass De
mokratie, bzw. Demokratiekompe
tenz erlernt werden kann und er
lernt werden muss, um eine demo
kratische Gesellschaft auf ein siche
res Fundament zu stellen. Im Um
kehrschluss bedeutet dies, dass es De
mokratie, ganz gleich ob als Lebens, 
Gesellschafts und Herrschaftsform 
schwer haben wird, so lange es kei
nen Ort gibt, an die Fähigkeit, demo
kratisch zu Handeln erlernt wird.
Demokratie braucht Bürgerinnen und 
Bürger, die eigenständig und kritisch 
denken und ihre Meinung zum Aus
druck bringen, nur so kann Demo
kratie stark und stabil sein. Um dies 
zu erreichen, muss Demokratie ge
lernt, erlebt und gelebt werden.
Demokratische Strukturen und Hand
lungsweisen erlernen, und somit auf 
ein Leben in der Demokratie vor
zubereiten, ist an keinem anderen 
Ort in der Gesellschaft so flächende
ckend möglich wie in der staatlichen 
Organisation Schule, einem pädago
gisch geschützten Raum. Somit ist sie 
nicht nur der geeigneteste Raum, son
dern es ist auch ihre unbedingte Auf
gabe, Jugendliche zu mündigen Bür
gerinnen und Bürgern zu erziehen.

Demokratie muss also in der Schu
le vermittelt werden. Folgen
de Maßnahmen sollen dazu die
nen, dass dies der Schule gelingt. 

Die Stundenzahl der gesellschaftswis
senschaftlichen Fächer, insbesonde
re Sozialkunde, muss erhöht werden. 
Sozialkunde muss ab der Klassenstu
fe fünf unterrichtet werden. Demokra

tie als Herrschafts Gesell
schafts und Lebensform muss in
tensiv behandelt werden.
Hierfür müssen die Lehrpläne des 
Sozialkundeunterrichts überarbei
tet bzw. für die unteren Klassen
stufen neu konzipiert werden, wo
bei das praktische Politiklernen be
sondere Beachtung finden soll. Auch 
die Strukturen, Verfahrenswei
sen und Mitbestimmungsmöglich
keiten der SchülerInnenvertretung 
von der einzelnen Klasse und Schu
le über Landes bis hin auf europäi
sche Ebene müssen in den Lehrplä
nen des Sozialkundeunterrichts stär
kere Beachtung finden als bisher.
Demokratie muss in der Schule ge
lernt und gelebt werden. Schulen 
muss eine demokratische Struktur 
verliehen werden. In allen Klassen
stufen müssen Klassenräte eingeführt 
werden, die ca. wöchentlich Tagen 
können. Um eine basisnahe demokra
tische Schulstruktur zu schaffen, de
legieren die Klassen Schülerinnen 
und Schüler in die Stufenkonferen
zen, diese in die Schulkonferenzen. 
Aus der Schulkonferenz werden Schü
lerinnen und Schüler in das Schulpar
lament delegiert, das paritätisch aus 
Eltern, LehrerInnen und SchülerIn
nen besetzt ist und demokratisch über 
die Belange der Schule entscheidet. 
Die Gesamtkonferenz der Lehrerin
nen und Lehrer ist an die Beschlüsse 
des Schulparlaments gebunden. Um 
neue Schülerinnen und Schüler die di
rekte Integration in die demokrati
sche Struktur der Schule zu ermögli
chen, soll es zu Beginn jeden Schuljah
res eine Einführung der neuen Schü
lerinnen und Schüler in die demo
kratische Struktur der Schule und die 
SVArbeit der Schule durch die am
tierende Schülervertretung geben.
Die SchülerInnenvertretung in den 
Schulen muss gestärkt werden. Dies 
bedeutet, dass die Schülervertre
tung Stimmrecht in allen Konferen
zen der Schule erhält. Die bereits per 
Rechtsvorschrift geregelte Finanzie
rung der SVen durch den Schulträ
ger muss sichergestellt werden, da
mit die SV durch das durchführen 
von gewinnbringenden Aktionen 

(Parties etc.) nicht von ihrem Kernge
schäft abgelenkt wird. Regelmäßige 
Fortbildungen für SVen, die durch das 
Land finanziert und z.B. durch das 
IfB durchgeführt werden, vermitteln 
den SVen die grundlegenden metho
dischen und inhaltlichen Fähigkeiten.
Die Demokratisierung von Schule be
ginnt in der Ausbildung der LehrerIn
nen. Module zu Demokratiepädagogik 
müssen verpflichtend in der LehrerIn
nenausbildung sein. Entsprechende 
Fort und Weiterbildungsmaßnahmen 
für die heutige Generation der Lehre
rinnen und Lehrer müssen vermehrt 
und verpflichtend angeboten werden.
Das Verhältnis zwischen Schüle
rInnen und LehrerInnen muss sich 
grundlegend ändern. Das hierarchi
sche SchülerInnen – LehrerInnenVer
hältnis, das zu großen Teilen auf Au
torität beruht, muss einem vertrau
ensvollen SchülerInnen LehrerInnen
Verhältnis weichen, das auf Vertrau
en und gegenseitigem Respekt beruht. 
Ziel dieses Prozesses soll sein, dass 
SchülerInnen und LehrerInnen auf ei
ner partnerschaftlichen Ebene zusam
menarbeiten, auf Augenhöhe mitei
nander kommunizieren und nach ei
nem andauernden Prozess die Mög
lichkeit des gegenseitigen „duzens“ 
haben, um eine durch „siezen“ gege
bene künstliche Distanz zu brechen.
Um die Weiterentwicklung des Un
terrichts voran zu bringen, ist es von 
Nöten, eine Feedbackkultur zu för
dern, z. B. in durch eine regelmäßi
ge Evaluation zwischen den an Schu
le Beteiligten stattfindet etwa durch 
Feedbackbögen, die in der Klasse 
ausgefüllt, ausgewertet und bespro
chen werden, diese sollen anonym 
sein, um eine Benachteiligung we
gen negativer Kritik auszuschließen.

LAKe auf ein Jahr
LAKe sind grundsätzlich auf ein Jahr 
befristet, können jedoch per LSKBe
schluss für ein weiteres Jahr verlän
gert werden. Dies kann so oft ge
schehen, wie Bedarf besteht.
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46. LSK

Mittagessen
An allen Schulen mit Nachmittagsun
terricht muss ein warmes, abwechs
lungsreiches, gesundes und ökolo
gisch korrektes Mittagessen ange
boten werden. Hierbei muss beach
tet werden, dass es auch eine vegeta
rische und vegane Alternative gibt.

Ganztagsschulprogramm
Die LSV RLP befürwortet das Aus
bauen des Ganztagsschulprogramms 
in RheinlandPfalz, fordert eine kon
sequente Erweiterung des Angebo
tes, spricht sich jedoch gegen die ver
pflichtende Ganztagsschule aus. 
Jedem/r SchülerIn muss die Möglich
keit geboten werden, eine Ganztags
schule zu besuchen, da dies der ge
sellschaftlichen Ungleichstellung Al
leinerziehender entgegenwirkt und 
Frauen und Männern Entscheidun
gen für Familie und Beruf erleich
tert. Ganztagsschulen müssen ein frei
williges Angebot für SchülerInnen 
sein und dürfen nicht als Verwahr
anstalt fungieren, sondern sie sol
len sich außerschulischen Organisa
tionen öff nen und Unterrichtskon
zepte unterstützen, die von dem star
ren 45MinutenTakt abweichen und 
projektbezogenes Lernen fördern. Bil
dung ist Selbstzweck und es muss ver
hindert werden, dass die Wirtschaft 
mehr Einfluss auf Bildungsinhalte 
und konzepte erhält. Die Einführung 
von Ganztagsschulen darf nicht ein
hergehen mit der Erhöhung der Stun
dentafel. SchülerInnen müssen bei 
der Ausgestaltung des Unterrichts
konzeptes mitentscheiden können. 

LSV-Homepage
Zugunsten einer besseren Übersicht 
und Orientierung und auf Grund des 
starken Wandels, den die LSV zur 
Zeit durchlebt, beantrage ich, dass 
die Homepage der LSV, möglichst bis 
zur Genehmigung der neuen Satzung 
der LSV RLP durch das fachlich zu
ständige Ministerium, komplett er
neuert wird. Ziel soll ein gut struktu
riertes und übersichtliches Menü, die 
Einführung eines leicht auffindba
ren Impressums und die Möglichkeit 
der schnellen Aktualisierung sein.

Beitritt zum bundesweiten Bünd-
nis gegen Bildungsabbau
Die LandesschülerInnenvertretung 
RheinlandPfalz tritt dem sich auf
bauenden Bundesweiten Bündnis ge
gen Bildungsabbau (BBgB) bei. 

BSK-Austritt
Die LandesschülerInnenvertre
tung RheinlandPfalz tritt aus der 
Bundesschülerkonferenz aus. 

Neue Vertretung auf Bundesebene
Die LSV RLP ist bei der Gründung 
einer neuen SchülerInnenvertre
tung auf Bundesebene behilflich ist.

Positionierung Landeselternbeirat
Die LSV prüft die Position des LEB 
ihr gegenüber und bedenkt eine Zu
sammenarbeit mit dem LEB auf 
Grund dieser Überprüfung.

Mit Verabschiedung dieses Beschlus
ses werden die Beschlüsse mit Betreff 
„Gesamtschule“ (30. LSK) und „Ganz
tagsschule“(37. LSK) aufgehoben.

LSV-Förderverein
Der Landesvorstand wird dazu auf
gefordert, dass sich ein LSVFörder
verein gründet. Dieser Verein soll die 
LSV bei der Beschaff ung von finanzi
ellen Drittmitteln von Stiftungen, Ver
bänden etc. unterstützen. Darüber hi
naus soll der Förderverein als ein Pool 
von ehemaligen LSVlerInnen dienen, 
die die LSV weiterhin in ihrer Arbeit 
beraten können. Der Verein soll noch 
im April 2009 gegründet werden.



77

Reader zur 50. LSK

Anhang

48. LSK

Wahlalter
Die LSV RlP soll sich dafür einsetzen, 
dass das Wahlalter abgeschafft wird. 
Jede Senkung des Wahlalters wird da
bei als Schritt in die richtige Richtung 
betrachtet, weil die Senkung eine ge
samtgesellschaftliche Wahrnehmung 
des Problems stärkt. Darüber hin
aus soll ab der 5. Klasse in der Schu
le über das Wahlsystem und die Par
teien informiert werden, um eine ge
wisse Kompetenz unter den Wähler
Innen zu fördern. Zudem soll im Un
terricht Platz für politische Diskussi
onen gegeben sein. Dazu sollen sich 
Lehrkräfte auch Zeit nehmen dürfen.

Multimedia-Verbote
Der Landesvorstand der LSV soll 
sich dafür einsetzten, dass das in vie
len Schulen eingeführte Multimedia
geräteVerbot aufgehoben wird.

49. LSK

Überwachung
Der LaVo soll sich gegen immer neue 
und schärfere Überwachungsgesetze 
(z.B. Vorratsdatenspeicherung, BKA
Gesetz und neue Versammlungsgeset
ze) einsetzen. Dazu soll die LSV ent
sprechenden Bündnissen beitreten 
und sie bei Aktionen unterstützen.

Bildungsstreik
Der Landesvorstand der LSV und 
der LAK Protest sollen sich dafür 
einsetzen, dass sich in allen großen 
Städten in RheinlandPfalz Bünd
nisse zur Vorbereitung lokaler Akti
onen zu Bildungsstreiks bilden, die 
statt finden. Zwei Delegierte von lo
kalen Bündnissen in Rheinland
Pfalz sollen Fahrtkosten für bundes
weite Treffen von der Landesschüler
Innenvertretung erhalten. Die 
Landes schülerInnenvertretung unter
stützt alle Bildungsstreiks ideell, so
fern deren grundsätzliche Forder
ungen mit denen der Landesschüler
Innenvertretung übereinstimmen.

Landesarbeitskreise
Es sollen wieder Landesarbeitskrei
se eingerichtet werden. Die Landesar
beitskreise sollen immer nur für ein 
Arbeitsjahr bestehen und auf einer 
LSK mit einfachem Antrag neu ein
gerichtet werden. Den Landesarbeits
kreisen soll nach Bedarf Geld in ange
messenem Rahmen für Aktionen oder 
Arbeitsvorhaben zur Verfügung ge
stellt werden. Die LAKe sollen wie
der als offene Arbeitskreise für inte
ressierte SchülerInnen fungieren.

Gründung des LAK Protest
Es wird wieder einen LAK Protest 
geben. Der Landesarbeitskreis setzt 
sich kritisch mit unterschiedlichen 
Protest formen auseinander und eva
luiert für die LandesschülerInnenver
tretung, welche Protestformen in Fra
ge kommen. Der LAK bereitet kon
kret Proteste vor und vernetzt die 
protestierenden Gruppen innerhalb 
der LandesschülerInnenvertretung. 

Gründung des LAK Umwelt
Es wird wieder einen LAK Um
welt geben. Der Landesarbeits
kreis setzt sich mit Umweltschutz an 
Schulen auseinander und sucht An
sätze für die Umsetzung des Grund
satzprogramms zu diesem The
ma. Durch Aktionen und Broschü
ren wird versucht, dem Umweltschutz 
an Schulen mehr Raum zu geben.

Gründung des LAK Antirassismus
Es gibt wieder einen LAK Antirassis
mus. Der LAK Antirassismus setzt 
sich mit Rassismus und Fremden
feindlichkeit an Schulen auseinan
der und unterstützt die Bildung der 
SchülerInnen zu diesem Themen
komplex. Der LAKAntiRa führt 
auch Demonstrationen oder Aktio
nen durch, die gegen Rassismus ge
richtet sind und setzt sich für ent
sprechende Projekte an Schulen ein.

Homosexualität,  
Sexuelle Orientierung
Die LSV soll sich um die Aufklä
rung und Enttabuisierung von 
Homo, Bi, Inter und Transsexu
alität innerhalb der Schule küm
mert. Dieser Prozess soll durch Ko
operation mit Verbänden, der Un
terstützung der Christopher Street 
Days, Seminaren, sowie die öffent
liche Debatte angestoßen werden.

Eine Schule für Alle –  
die Gemeinschaftsschule
Die Landesvertretung der Schüler
innen und Schüler Rheinland
Pfalz setzt sich, unter dem Stich
punkt „Eine Schule für alle“, für die 
Entstehung einer Gemeinschafts
schule ein. Hier sollen mit starker 
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individueller Förderung Schülerin
nen und Schüler verschiedenen Al
ters und verschiedener Be gabungen 
miteinander zusammen lernen. 
Vor allem betrifft dies auch Schülerin
nen und Schüler so genannter Förder
schulen. Eine Trennung wie im bis
herigen mehrgliedrigen Schulsystem 
findet nicht mehr statt. Das deutsche 
Schulsystem teilt seit jeher auf. Es teilt 
Schülerinnen und Schüler nach Alter, 
angeblicher Leistungsstärke, ja sogar 
nach sozialer Herkunft und Einkünf
ten der Eltern oder Erziehungsberech
tigten ein. Das Schulsystem ist dabei 
nicht einmal ein dreigliedriges, oft
mals findet eine weitere Differenzie
rung statt. So hat auch die Förderschu
le, ehemals Sonderschule genannt, 
in Deutschland eine lange Tradition. 
Schülerinnen und Schüler, die schein
bar mehr Hilfe benötigen, Schüler
innen und Schüler mit körperlichen 
und geistigen Einschränkungen, wer
den hier hin abgesondert. Hiermit ent
geht ihnen nahezu jegliche Chance, in 
unserer Gesellschaft ein vollwertiges 
Mitglied zu werden. Auch die Schul
form, die eigentlich integrieren sollte, 
die Gesamtschule, tut dies nicht voll
kommen. Innere Leistungsdifferen
zierung ist auch hier an der Tagesord
nung und lässt innerhalb eines Sys
tems eine Hierarchie entstehen. Ver
besserungen werden in den Integ
rierten Gesamtschulen erzielt, besser 
als das Lernen in einer Regelschule 
ist das Lernen und Zusammenarbei
ten in einer Integrierten Gesamtschu
le allemal. Allerdings sind auch hier 
Verbesserungen in Bezug zum The
ma „Eine Schule für alle“ zu erzielen.

In RheinlandPfalz ist die Diffe
renzierung besonders stark, vor al
lem für diejenigen Schülerinnen und 
Schüler, die auf eine Förderschu
le geschickt werden. Hier hat Rhein
landPfalz deutschlandweit eines 
der differenziertesten und am wei
testen ausgebauten Systeme: Förder
schulen für Menschen mit „Lernbe
hinderungen“, für Schülerinnen und 
Schüler mit geistigen Behinderun
gen und Schulen für verschiedenste 
körperliche Einschränkungen bietet 

das rheinlandpfälzische Schulsys
tem. Dies zeigt: Aufteilen ist die be
sondere Stärke des Schulsystems 
vor Ort. Eine starre Altersdifferen
zierung findet darüber hinaus eben
so statt. Lernstand, Lernfortschritt, 
persönliche Entwicklung und Wün
sche werden vernachlässigt, Schü
lerinnen und Schüler werden starr 
nach ihrem Alter abgefertigt. Indivi
duelle Förderung sieht anders aus. 

Die verschiedenen PISAStudien, aber 
auch empirische Forschungen ver
schiedenster anerkannter Bildungs
wissenschaftlerInnen in Deutschland, 
zeigen deutlich auf, dass der Weg, den 
Deutschland geht, weltweit nicht nur 
einmalig ist, sondern auch schlecht. 
Es bedarf keiner Diskussion mehr, ob 
das Schulsystem der Bundesrepub
lik ungerecht ist und Chancengleich
heit im Keim erstickt – dies sind Fak
ten. Der Weg, den junge Menschen 
in der Schule nehmen, wird oftmals 
nicht mal von der Grundschule vor
bestimmt, sondern von der Herkunft 
der Schülerinnen und Schüler. Wei
sen diese von vornherein Merkma
le auf, die für das dreigliedrige Schul
system nicht „normal“ sind, findet 
eine sofortige Aussonderung statt. Die 
vierjährige Grundschule unterstützt 
diesen Verlauf weitgehend. Nach der 
vierten Klasse werden junge Men
schen anhand fragwürdiger Ergebnis
se in Leistungstests und der Willkür 
von Beobachtungen einer Person einer 
Schulform zugewiesen. In der neuen 
Realschule+ ist die Empfehlung nach 
dem 6. Schuljahr sogar Zwang, hier 
kann Schülerinnen, Schüler oder El
ternwille nicht mehr entscheiden.
Diese Entwicklung führt zu dem all
seits bekannten Problem, dass vie
len Schülerinnen und Schülern Pers
pektiven und ein Weg in die Mitte der 
Gesellschaft verwehrt werden. Bil
dung findet hier nicht zum Wohl der 
Schülerinnen und Schüler, des einzel
nen Individuums statt, sondern zur 
Befriedigung einer altertümlichen, 
nach Klassen getrennten Denkweise. 
Entgegen einer weit verbreiteten 
Meinung führt die Differenzierung 
des Schulsystems nicht dazu, dass 

Schülerinnen und Schüler individuel
ler gefördert werden. Eine Verkleine
rung der heterogenen Masse in meh
rere „kleine Massen“ sorgt nicht da
für, dass diese der Homogenität näher 
kommen. Es zeigt nur augenschein
lich einen leichten Weg auf, Schüle
rinnen und Schüler in großen Klas
sen einfach unterrichten zu können, 
ohne viel Wert auf Individualität und 
persönliche Förderung und Entwick
lung zu legen. In Wahrheit werden 
Schülerinnen und Schüler so nicht op
timal gefördert, oftmals bleiben die 
Schülerinnen und Schüler unter ihren 
Leistungen, unter dem, was sie sogar 
selbst leisten möchten. Die Motivation 
vieler Schülerinnen und Schüler wird 
zerstört. Schülerinnen und Schülern 
von Haupt, Real und Realschulen+ 
werden schlechte Zukunftsaussich
ten gegeben, auch hier werden Schü
lerinnen und Schüler wieder gleich
geschaltet. Auf Gymnasien verlieren 
Schülerinnen und Schüler oftmals den 
Blick für Menschen, die außerhalb 
dieses Systems leben, die sozialen 
Kompetenzen werden zerstört. Außer
dem zeigt sich das System Gymnasi
um schlecht darin, Schülerinnen und 
Schüler auf ein Leben im Beruf vorzu
bereiten. Schülerinnen und Schüler, 
die kein Abitur erreichen oder errei
chen möchten, sind hier einer denk
bar schlechten Förderung unterzogen. 

Allen Schularten gemein ist die Ab
erziehung von Selbstbestimmung 
und eigenständigem Handeln. Wei
terhin haben alle Schularten die un
zureichende Förderung sozialer 
Kompetenzen gemein. Lernen mit 
der Vielfalt von Menschen umzu
gehen, lernen, dass Menschen ver
schieden sind, verschiedene Bedürf
nisse haben, und verschieden be
handelt werden müssen, das geht 
unter. Der Blick für andere sozia
le Milieus wird von der Schulland
schaft in Deutschland versperrt. 
Eine Schulart, in der alle Schülerin
nen und Schüler lernen  unabhängig 
von sozialer Herkunft, Einschränkun
gen, Alter und Wissensstand  führt 
zur Behebung vieler der genannten 
Probleme. Deutschland ist hier auch 
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im internationalen Vergleich hinter
her, oftmals sogar Schlusslicht. Ziel 
muss es sein, eine Schule zu schaf
fen, die alle Schülerinnen und Schü
ler besuchen können. Eine Schule, in 
der verschiedene Abschlüsse unter ei
nem Dach erworben werden können. 
Eine Schule, in der die Schülerinnen 
und Schüler voneinander und mitein
ander lernen, ein Aspekt, der nur auf
grund der Heterogenität einer Gruppe 
richtig funktionieren kann. Die Viel
falt und die Unterschiede, die Men
schen haben, sollten nicht, wie es zur
zeit stattfindet, als negativ aufgefasst 
werden; es muss als Chance wahrge
nommen werden, Toleranz, Offenheit 
und Vielfalt zu lernen. Die Lernfähig
keiten, die Schülerinnen und Schü
ler untereinander haben, müssen da
für anerkannt werden. Hierbei muss 
auch gesehen werden, dass Schüle
rinnen und Schüler unterschiedli
chen Alters miteinander und auch 
voneinander lernen können. Eben
so muss eine wirkliche individuel
le Förderung stattfinden, was nötigen
falls nur durch mehrere Lehrerinnen 
und Lehrer zu bewerkstelligen ist. Ein 
Kostenaufwand, der sich durch Re
duzierung unnötiger Trennung und 
Aussonderung sowie die Abschaf
fung des Sitzenbleibens decken lässt.

Aus diesem Grund setzt sich die Lan
desvertretung der Schülerinnen 
und Schüler in RheinlandPfalz un
ter dem Stichwort „Eine Schule für 
alle“ für die Einrichtung einer Schul
form, in der Schülerinnen und Schü
ler ohne äußere Leistungsdifferen
zierung zusammen, bei individuel
ler, persönlicher Förderung lernen 
können, ein. Insbesondere Schülerin
nen und Schüler, die bisher eine För
derschule besuchen müssen, sollen in 
dieser Gemeinschaftsschule lernen 
können. Hier soll eine vollständige In
klusion stattfinden, ohne in der Schu
le entstehende „ErsatzFörderschu
len“. Dabei soll die Gemeinschafts
schule Schülerinnen und Schüler von 
der Frühförderung, über die Grund
schulzeit, bis hin zur Berufsreife so
wie Mittleren Reife führen. Das Errei
chen des Abiturs soll darüber hinaus 

auch möglich sein. Darüber hinaus ist 
es ein Ziel für die Landesvertretung 
der Schülerinnen und Schüler Rhein
landPfalz, dass die neu zu gründen
de Schulform „Gemeinschaftsschu
le“ langfristig das vorhandene, mehr
gliedrige Schulsystem ersetzt. Die 
Schulformen Grundschule, Förder
schule, Realschule+ und Gymnasi
um, als Fernziel auch die Integrierte 
Gesamtschule, sollen durch die „Ge
meinschaftsschule“ ersetzt werden. 
Die Bildung von Berufsabschlussbe
zogenen Schulen (BBSen), sowie Ober
stufenzentren soll möglich bleiben.
Schule muss erkennen, dass je
der Mensch für sich individu
ell ist, dass somit jeder Mensch 
für sich gefördert werden muss, 
und dass dies durchaus in „Einer 
Schule für alle“ gelingen kann.

Mehr als nur Chancengleichheit
Die LandesschülerInnenvertretung 
übt Kritik am Begriff der Chancen
gleichheit. Diese wird momentan ver
stärkt gefordert, ist aber weder in 
RheinlandPfalz noch in Deutsch
land im Bildungssystem gegeben. 
Obwohl dies wünschenswert wäre, 
geht bloße Chancengleichheit der Lan
desschülerInnenvertretung nicht weit 
genug. Bei der Forderung nach die
ser wird suggeriert, dass alles in Ord
nung wäre, wenn allen SchülerIn
nen die gleichen „Chancen“ hätten, 
sich zu entwickeln, gebildet zu wer
den und ihre Ziele zu erreichen. 
Gerade die hohen Zahlen an Schü
lerInnen ohne Abschluss in Rhein
landPfalz (Stand 2009: 3600 Schüle
rInnen verlassen jedes Jahr die Schu
le ohne irgend einen Abschluss) zei
gen, dass es nicht genügt, zu versu
chen, SchülerInnen zur gleichen Zeit 
das Gleiche beizubringen. Gleich
heit ist somit in der Bildung ein ver
fehlter Begriff. Schließlich ist es von 
der persönlichen Situation des Ein
zelnen abhängig, ob er oder sie 
es schafft, die Chancen, die gege
ben werden, auch wahrzunehmen.
Auch vom Begriff der Chancengerech
tigkeit distanziert sich die Landes
schülerInnenvertretung deutlich. In 
diesem Begriff ist die Idee enthalten, 

dass es irgendwie messbar wäre, 
wie viele Chancen eine Person ver
dient hat und somit „gerechter“weise 
zugestanden bekommt.
Chancen sind kein knappes Gut, 
das in irgendeiner Form gerecht 
oder gleich verteilt werden müsste. 
Die LandesschülerInnenvertretung 
spricht sich dafür aus, jede Person 
nach ihren Wünschen optimal und le
benslänglich zu fördern. Dass einige 
dabei mehr Förderung als andere be
dürfen und andere selbstständiger ler
nen, liegt auf der Hand. Ein gerech
tes Bildungssystem gibt jedem Men
schen zu jedem Zeitpunkt alle Chan
cen, die er oder sie sich wünscht.

Kopftuch
Die LSV spricht sich generell gegen 
religiöse Symbolik an Schule aus. Ver
bote, die sich auf einzelne Religions
gruppen beziehen (z.B.: Kopftuch
verbot) lehnt die LSV jedoch ab.
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AKüLi
Abkürzungsliste

ABC: Abkürzung fürs Alphabet
ABI: Krönendes Sahnehäub

chen nach 12,5 Jahren ~ 15.000 
Stunden Schulkarriere

AStA: Allgemeiner Studieren
denausschuss, Interessens
vertretung der Studis

AQS: Agentur für Qualitätssiche
rung an Schulen, überprüft die 
Schulen auf ihre Qualität nach 
Maßstäben des Ministeriums

BBS: Berufsbildende Schulen
BER: Bundeselternrat, Vertre

tung unserer Mamis und Pa
pis auf Bundesebene

BiPo: Abkürzung für das, was uns 
hier beschäftigt: Bildungspolitik

BSK: BundesschülerInnenkonferenz, 
momentan fragliches Gremium 
zur Vertretung der Schülerinnen 
und Schüler auf Bundesebene

BuDelis: Bundesdelegierte, werden 
auf der LSK gewählt und vertre
ten die LSV auf Bundesebene

BUND: Bund für Umwelt und Na
turschutz Deutschland, der mit 
der LSV zusammen ein paar 
UmweltProjekte für Schü
lerInnen gestartet hat

CSD: ChristopherStreetDay; Aktions
Tag für die Rechte der Lesben und 
Schwulen in der Gesellschaft

DGB: Deutscher Gewerkschaftsbund 
DeGeDe: Deutsche Gesellschaft 

für Demokratiepädagogik, Ver
ein von Leuten, die Demo
kratie wichtig finden, sogar 
und vor allem in der Schule

DJP: Deutsche Junge Presse 
FaKo: Fahrtkostenantrag, Intelli

genztest mit tollen Preisen: Wenn 
Du ihn richtig ausfüllst, be
kommst Du Deine Fahrtkos
ten zu LSKen u. ä. zurück

G8: Erfindung unseres lieben Minis
teriums, dass an einigen Schu
len die Schülerinnen und Schü
ler noch viel schneller noch viel 

mehr unnütze Dinge lernen müs
sen und dann auch schnel
ler ihr Abi bekommen können. 

GJ: Grüne Jugend 
GEW: Gewerkschaft Erzie

hung und Wissenschaft
GG: nicht etwa die LSV der Gu

ten und Gerechten, sondern ba
naler und richtiger: der Gym
nasien und Gesamtschulen

GGG: Gemeinnützige Gesellschaft 
Gesamtschule, die Gesamtschu
len gemeinnützig finden und sie 
deswegen fordern und fördern.

GO: Geschäftsordnung, lästi
ges Mittel zum Strukturie
ren chaotischer Diskussionen

GSV: GesamtschülerInnenvertre
tung, in Bundesländern mit ei
ner LSV für alle Schularten

GLSV: Name der neuen LSV Rhein
landPfalz, die alle Schular
ten vertreten wird. Diese wird 
dann wieder LSV heißen, aber 
um sie vorerst zu unterschei
den, heißt sie eben GLSV 

IGS: Integrierte Gesamtschule, in 
RheinlandPfalz trotz SPDRe
gierung wenig gebraucht

JU: Junge Union, CDUna
her Jugendverband

JD/JL: JungdemokratInnen/ Junge 
Linke, radikaldemokratischer, par
teiunabhängiger Jugendverband

Julis: Junge Liberale, der Nach
wuchs der FDP

JuPa: Jugendparlament, Parlamen
te mit Jugendlichen auf kom
munaler Ebene, die aller
dings nix entscheiden dürfen

Jusos: JungsozialistInnen, die 
jungen SPDlerInnen

KMK: Kultusministerkonferenz, Tref
fen aller Kultus oder Bildungs
ministerInnen der Bundesländer 

Abkürzungen: abkürzg. 
KRÄTZÄ: Kinderrächtszänker aus Ber

lin, die meinen, dass auch Kin
der viele Rechte haben sollten!

KrSV: KreisschülerInnenvertre
tung, nach neuer Satzung der Er
satz der RAKe in den Kreisen 

LA: Landesausschuss, Kontrollor
gan des LaVo, fasst Beschlüs
se im Rahmen der Vorgaben 



81

Reader zur 50. LSK

Anhang

der LSK und feiert auf seinen Sit
zungen einmal im Monat mit 2 
HeldInnen eines jeden RAKs 

LaVo: auf LSKen gewählter Vorstand 
der LSV, aus 510 ReferentInnen, 
die die Forderungen der LSKen in 
die weite Welt der Politik tragen

LaVoMi: Landesvorstandsmitglied
LaVoSi: Landesvorstandssitzung
LAK: Landesarbeitskreis: AGen 

für jedeN zum mitmachen, 
die das Jahr über zu bestimm
ten Themen arbeiten wollen

LäRa: Diskussionshaufen mit 
zwei Menschen einer je
den LSV, Organ der BSV

LEB: Landeselternbeirat, die Ma
mis und Papis auf Landesebene 

LER: LebenskundeEthikReligion, 
eine Alternative zum konfessio
nellen Reliunterricht u.a. zwecks 
Trennung von Kirche und Staat, 
z. Zt. existent in Brandenburg 

LGF: LandesgeschäftsführerIn
nen, unsere hochgeschätz
ten, heißgeliebten und un
terbezahlten Angestellten

LGS: Landesgeschäftsstelle, auch ein
fach „Büro“, zwei Zimmer in 
Mainz, wo die LSV zu erreichen ist

Libli: Lichtblick, die landesweite un
parteiliche, für SchülerInnen 
parteiische Zeitung der LSV 

LSK: höchstes beschlussfassen
des Gremium der LSV mit zwei 
Menschen pro Schule, das min
destens zweimal im Jahr tagt. 
Das, wo ihr gerade seid!

LSV: LandesschülerInnenver
tretung, die die Schülers 
auf Landesebene vertritt

MBWJK: Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Jugend und Kul
tur, die Verantwortlichen für al
les Böse und Gute im Schulsystem

MdB: Mitglied des Bundes
tags, also quasi die Anrede al
ler Bundestagsabgeordneten

MdL: Mitglied des Landtags, 
also quasi die Anrede al
ler Landtagsabgeordneten

MNS+: Modulares Netzwerk an 
Schulen Plus, ein „pädagogi
sches“ Netzwerk, dass es Leh

rerInnen erlaubt, die Schüle
rInnen während der Compu
ternutzung zu überwachen.

MSS: Mainzer Studienstu
fe, das Kurssystem der Ober
stufe, in der neusten Varian
te wieder mit Kurssystem, da
für eine verkürzte 13. Klasse

Na-Wu-LaVo: ReinschnupperGremi
um für Leute, die sich noch nicht 
in den LaVo trauen, aber trotz
dem mal mitmachen wollen

PES: Projekt erweiterte Selbstständig
keit, schöner Name dafür, dass 
nicht ausgebildete LehrerInnen an 
Schulen einspringen um den Leh
rerInnenmangel zu vertuschen.

Philologen-Verband: Gewerkschaft 
der GymnasiallehrerInnen

PIC: Political InCorrect, das was man 
weder sagen noch denken soll (Ge
genteil zu PC, Political correctness)

QM: Qualitätsmanagement, aus 
der Wirtschaft stammender Be
griff, der Anstrengungen zur 
Schulentwicklung bezeichnet

RAK: Regionaler Arbeitskreis, einer 
der zehn in RLP, auf denen sich 
SVen auf regionaler Ebene treffen, 
austauschen, Aktionen planen... 

Realschule+: Eine weitere Erfin
dung des Ministeriums: Damit es 
die Hauptschule nicht mehr gibt 
(weil: doof) gehen bald Haupt
schülerInnen sowie RealschülerIn
nen in einem Gebäude zur Schu
le – das heißt dann Realschule +.

RiSiKo: RheinlandPfälzischer Schü
lerInnenkongress, der letzte 
fand 2007 statt, der nächste (noch 
viel tollere) findet 2009 statt

RLP: Abkürzung fürs Bundesland, 
in dem Du zur Schule gehst 

SoCa: Sommercamp, alljährliche 
SommerBespaßung der LSV

SSV: StadtschülerInnenvertretung 
(gibt’s in Mainz, Ludwigshafen, 
Trier und Bad Kreuznach, nach 
der neuen Satzung der LSV Er
satz der RAKe in allen Städten)

StuPa: Studierenden Parla
ment, Vertretung der Studis

SU: Schülerunion, CDU na
her Schülerverband

SV: SchülerInnenvertretung, die 
Zelle der Veränderung zu ei
ner besseren Schule!

SV-B: SVBildungswerk, Verein lusti
ger Menschen, die Schülis mehr 
über die SVArbeit beibringen wol
len. Teil des SVBildungswerks 
sind die SVBerater, die selbst 
noch Schülis sind und an Schu
len SVSeminare durchführen 

SV-VL-Seminar: SchülerInnenver
tretungsVerbindungslehrerIn
nenSeminar, von der LSV ab 
und an veranstaltete Seminare 
mit SVen und VLen gemeinsam

TO: Tagesordnung, der Schlacht
plan einer jeden Sitzung 
und Konferenz, die Reihen
folge des Programms

TOP: Tagesordnungspunkt, 
Teil der obigen TO

VBE: Verband Bildung und Erziehung, 
ein weiterer LehrerInnenverein

VL: VerbindungslehrerIn, jene Leh
rerInnen, die von der SchülerIn
nenschaft zur Verbindung ver
schiedenster Dinge gewählt wer
den (SVSchulleitung, Schü
lerInnenLehrerInnen, etc.)

VV: Verwaltungsvorschrift, ver
waltet aktive SchülerInnen 
und schreibt ihnen die For
men ihres Aktivseins vor
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Adoleszenz: Alter während/nach 

der Pubertät, wenn mensch so 
langsam erwachsen wird

alternativ: anders, unüb
lich, nicht Mainstream...

Antisemitismus: Antijüdische Ideo
logie, Judenfeindlichkeit, auch 
wahnhafte Verschwörungstheorie 

Autonomie: Eigenständig
keit, Unabhängigkeit (von 
Staat, Gesellschaft...) 

Autorität: Person mit viel Ein
fluss, Ansehen (oft auf
grund von Zwang)

Binnen-I: z.B. BundeskanzlerIn, meint 
Frau und Mann, ist gerechter.

Biologismus: erklärt persönliche Ei
genschaften und Fähigkei
ten mit Genen, Hormonen...

Defizit: Fehlen, Mangel, zu wenig 
Dekonstruktion: etwas Kreiertes 

entlarven, widerlegen (z.B. die 
als selbstverständlich empfun
dene Zweigeschlechtlichkeit)

Delegation: gewählte, ent
sendete Gruppe

Desinteresse: Gegenteil von Interesse
Diktatur: Alleinherrschaft
Diskriminierung: Benachteiligung
Disziplin: Unterordnung, Selbstzucht 

(oft auf Grund von Druck, Angst) 
Dominanz: (Vor)Herrschaft
Elite: „Auslese der Besten“, klei

ne Gruppe Bevorteiligter
Emanzipation: sich selbständig, 

unabhängig machen, aus ei
ner Abhängigkeit befreien

Evaluation: Bewertung, Beurteilung
gender: engl.: soziales Geschlecht, 

nicht natürliche, sondern an
erzogene (sozialisierte) Eigen
schafen von Frau und Mann

Gremium: Ausschuss, Körperschaft
Hierarchie: Rangordnung (je weiter 

oben, desto mächtiger, „besser“...)
Institution: öffentliche Einrichtung

Integration: Einbeziehung (von 
Ausgeschlossenen) in das 
Ganze (Gesellschaft)

Koedukation: Unterricht, Bildung von 
Mädchen und Jungen zusammen 

Kommunikation: jede Form von 
Sprache, Verständigung von 
Menschen untereinander

Kompetenz: Fähigkeit, Eig
nung, was gut zu machen

konstruktiv: brauchbar, hilfreich 
zur Stärkung, Erweiterung 
(z.B. weiterbringende Kritik)

Mandat: Auftrag, politisches Amt
Matriarchat: Gesellschaftsord

nung, in der Frauen herr
schen, bevorzugt sind

Motivation: Beweggrund, Lust, Be
geisterung, etwas zu tun (z.B. ganz 
viel für die LSV zu arbeiten!!!)

nonverbal: ohne Wor
te, z.B. Mimik, Zeichen

Normen: gesellschaftliche Regeln 
(ungeschriebene Gesetze)

Offensive: „Angriff“, etwas ent
schlossen in Angriff nehmen

Ökonomisierung: „Verwirtschaft
lichung“, etwas, das eigentlich 
nichts mit Wirtschaft zu tun hat 
(Bildung), damit verknüpfen

Pamphlet: sehr kritischer (über
treibender) Text gegen et
was oder jemand

paritätisch: gleichberech
tigt, zu gleichen Teilen

Patriarchat: das, worin wir leben (Ge
sellschaftsordnung, in der Män
ner herrschen, bevorzugt werden)

Plenum: „Ende der RaucherIn
nenpause, zurück zur Ar
beit!“ (=Vollversammlung)

Podium: RednerInnenpult, bühne
Präsidium: Vorsitz, Leitung (der LSK)
Prävention: Vorbeugung, Verhü

tung (nehmt Kondome!!)
progressiv: fortschrittlich, sich 

weiter entwickelnd
Publikation: Veröffentlichung (ei

nes Textes, einer Zeitung...)
Quote: Anteil, bestimmter Prozent

satz; als Frauenquote (mindes
tens 50%), ein Mittel, um Be
nachteiligungen auszugleichen

radikal: „konsequent“ an die Wur
zel gehend, grundlegend, hat 
nix mit Gewalt zu tun!

Ranking: Rangliste, Bewertung (in 
gute und schlechte Schulen,...)

Rassismus: Ideologie, nach der ver
schiedene Menschheitsrassen 
mit unterschiedlichen Fähig
keiten, Qualitäten existieren

Reproduktion: Fortpflan
zung, Erhaltung

Rhetorik: Redekunst, et
was wirkungsvoll, erfolg
reich rüberbringen

Selektion: Aussonderung, Tren
nung (die „Guten“ dürfen stu
dieren, die „Schlechten“ nicht)

sex: 1. Geschlechtsverkehr 2. engl: 
biologisches Geschlecht (Vagi
na oder Penis, XX oder Xy,...)

Sexismus: Benachteiligung von 
Menschen (besonders Frau
en) aufgrund des Geschlechts

Solidariät: Zusammenhal
ten, andere Gemeinschafts
mitglieder untertützen

Sozialisation: Prägung durch / 
Anpassung an die Gesell
schaft, (unbewusste) Übernah
me gesellschaftlicher Werte

Symptom: Anzeichen, Vor
bote, Warnzeichen

These: aufgestellte Behauptung, die 
mensch mit Argumenten belegt

Toleranz: Duldung von etwas
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Zugverbindungen

Folgende Bahnverbindungen könnt ihr zur Anreise am LSK-Wochenende nutzen.

Koblenz   ab 15:02 h
Enkenbach Bf an 17:15 h

Mainz   ab 15:55 h
Enkenbach Bf an 17:15 h

Kaiserslautern ab 16:38 h
Enkenbach Bf an 16:49 h

Ludwigshafen ab 15:31 h
Enkenbach Bf an 16:32 h

Trier   ab 13:48 h
Enkenbach Bf an 16:32 h

Auf zur LSK!

Unser Tagungsort:
Enkenbach-Alsenborn

Mehr Bahnverbindungen findet ihr auf

www.bahn.de




